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Dieser politische Forderungskatalog beleuchtet in 
Teil I vier europapolitische Schwerpunkte im Bereich 
feministische Finanz- und Wirtschaftspolitik in Eu-
ropa: Steuergerechtigkeit, Transformation der Wirt-
schaft hin zu einem klimaneutralen und gerechterem 
Europa, geschlechtergerechte Haushaltspolitik und 
Kampf gegen prekäre Arbeit und für gute Arbeitsbe-
dingungen.

Ebenfalls umfasst der Katalog in Teil II Forderungen 
aus fünf weiteren europäischen Ländern, – Polen, Un-
garn, Griechenland, Italien und Spanien – die aus Ge-
sprächen mit Stakeholder*innen vor Ort entstanden 
sind. Hier stehen Forderungen aus der Zivilgesell-
schaft im Zentrum, die zeigen, wie eine europäische 
Finanzpolitik von unten aussehen kann. 

Im Bereich europäische Steuergerechtigkeit disku-
tieren wir die große Vermögens- und Steuerungleich-
heit in der EU. Wir zeigen, dass ungerechte Steuersys-
teme die Superreichen und Großkonzerne bevorzugen, 
während ein immer größerer Teil der Bevölkerung 
von Armut bedroht ist. Um diesen Ungleichheiten 
entgegenzuwirken, sind umfassende Maßnahmen auf 
nationaler und EU-Ebene erforderlich. Auf EU-Ebe-
ne sollten die Besteuerung von Superreichen verbes-
sert, Steuerdumping verhindert, eine sozial gerechte 
Gestaltung der Emissionshandelssysteme angestrebt, 
eine Finanztransaktionssteuer eingeführt und die Pro-
fite bei der öffentlichen Daseinsvorsorge beschränkt 
werden. Diese Maßnahmen können zu einer gerechte-
ren Besteuerung führen, soziale Gerechtigkeit fördern 
und finanzielle Ressourcen für dringend benötigte öf-
fentliche Investitionen freisetzen.

Die Bewältigung der Klimakrise erfordert ebenfalls 
dringendes Handeln. Eine integrierte Klima- und 
Verteilungspolitik ist erforderlich, um die Wechsel-
wirkungen zwischen Ungleichheiten und der Klima-
krise anzugehen und gleichzeitig eine nachhaltige 
Transformation der Wirtschaft voranzutreiben. Dies 
erfordert auch eine grundlegende Überprüfung der 
neoliberalen Wirtschaftsstrukturen hin zu demokrati-
scheren und sozial-ökologischen Ansätzen.

Die Förderung von Geschlechtergerechtigkeit in 
Finanz- und Haushaltspolitik ist essentiell, um Un-
gleichheiten zwischen den Geschlechtern in Europa 
zu bekämpfen. Die Anwendung von Gender Bud-
geting bei EU- und nationalen Haushalten sowie 
die Schließung der Gender Data Gap sind dringend 
erforderlich, um eine gerechtere Verteilung von Res-
sourcen zu erreichen, Geschlechterungleichheit zu 
bekämpfen und die wirtschaftlichen Vorteile der Ge-
schlechtergerechtigkeit zu nutzen.

Die sich verändernde Arbeitswelt erfordert eben-
falls weitreichende politische Maßnahmen, um pre-
käre Arbeit zu bekämpfen, gute Arbeitsbedingun-
gen für alle zu ermöglichen und Arbeitnehmer*innen 
in den Mittelpunkt zu stellen. Dazu gehören eine Ar-
beitslosenversicherung für die Eurozone, ein verbind-
licher gesetzlicher Mindestlohn in der gesamten EU, 
ein angemessenes und gerechtes Elterngeld, aktuali-
sierte Arbeits- und Sozialvorschriften insbesondere in 
Bezug auf die Plattformökonomie sowie die Einfüh-
rung einer europäischen Sozialversicherungsnummer.

Insgesamt erfordern diese Herausforderungen eine 
koordinierte und entschlossene politische Antwort 
auf nationaler sowie auf EU-Ebene, um ein gerechtes, 
nachhaltiges und solidarisches Europa zu schaffen.

In Teil II vertiefen wir unsere Forderungen, die wir 
in Polen, Ungarn, Griechenland, Italien und Spa-
nien im Austausch mit der Zivilgesellschaft gesam-
melt haben. Sie umfassen eine grundlegende Verän-
derung der Finanzierung von Organisationen und 
Vereinen in der EU. Wir diskutieren beispielsweise 
eine neue Finanzierungsoption, wie ein europäisches 
Demokratiefördergesetz und Frauenfonds. Des 
Weiteren gehen wir auf die Umsetzung der Istanbul 
Konvention ein und schlagen eine flächendeckende 
Finanzierung im Bereich des geschlechtsspezifi-
schen Gewaltschutzes in Europa vor. Ebenfalls wer-
den die rasant steigenden Mieten in Griechenland und 
Spekulationen am europäischen Wohnungsmarkt 
diskutiert und die Themen Korruption in Ungarn 
sowie Organisierte Kriminalität und Bekämpfung 
der Mafia in Italien beleuchtet. 



Einleitung

Finanz- und Haushaltspolitik ist ein Politikfeld, das 
weit weg ist von den Menschen: Zu abstrakt, zu we-
nig greifbar, so erscheint es häufig. Genau das wol-
len wir zusammen mit Fiscal Feminist Hub ändern. 
Wir sind Ökonom*innen und Aktivist*innen und 
überzeugt davon, dass die Art und Weise, wie wir 
in Europa Geld ausgeben, ein Update braucht. Denn 
wenn nicht klar ist, wie Frauen in der Haushaltspoli-
tik benachteiligt werden, kein Frauenhaus in Europa 
auf sicheren finanziellen Beinen steht, wenn Frauen 
in Europa immer noch in der Teilzeitfalle gefangen 
sind und die wirtschaftliche Transformation hin zur 
Klimaneutralität ohne die Menschen stattfindet, dann 
kann Europa auch nicht gerecht sein. 

Also haben wir uns seit September 2023 auf den Weg 
gemacht und uns mit unzähligen Held*innen getrof-
fen: in Deutschland, Polen, Ungarn, Griechenland, 
Italien, Spanien und online auf Zoom. Wir wollen 
herausfinden: wie kann die europäische Finanz- und 
Haushaltspolitik für die Menschen arbeiten, was 
muss sich europäisch ändern, damit das Geld wirk-
lich da ankommt: bei denen, die unsere Gesellschaft 
am Laufen halten und unsere Demokratie verteidigen. 
Und wir wollen eine Brücke bauen zwischen abstrak-
ter Finanzpolitik, Zahlen und den Menschen vor Ort. 

Wir haben den Frust erlebt, den kleine Organisationen 
spüren, weil ihre projektbasierte Finanzierung jedes 
Jahr erneuert werden muss und komplizierte Anträge 
Zeit und Energie fressen. Wir haben mit Feminist*in-
nen in Polen gesprochen, die ehrenamtlich Beratung 
für Schwangere anbieten und reproduktive Rechte 
verteidigten, als sie von der PIS-Regierung mit Fü-
ßen getreten wurden. In Ungarn wurde uns berichtet, 
wie die korrupte Orban-Regierung nicht adäquat auf 
die Krisen der Zeit antwortet und wir haben gesehen, 
wie Menschen selbst handeln und aktiv werden. In 
Griechenland durften wir erlebt, wie Frauen, die auf 
der Flucht geschlechtsspezifische Gewalt erfahren 
haben, durch ein ganzheitliches Schutz- und Befä-
higungsmodell wieder in Arbeit finden und ihre Zu-
kunft selber bestimmen. In Italien haben wir von An-

ti-Mafia Expert*innen gelernt, dass der Kampf gegen 
die Organisierte Kriminalität in Europa von unten in 
den Kommunen, Schulen und Verwaltungen beginnt 
und in Spanien standen wir am 8. März mit 200.000 
Demonstrierenden beim feministischen Streik in Bar-
celona. 

Außerdem haben wir uns vier Bereiche in Europa 
vorgeknöpft, die dringend ein finanzpolitisches Up-
date brauchen, damit sie feministischer und gerechter 
werden. Zusammen mit europäischen Ökonom*innen 
und Wissenschaftler*innen, Think Tanks und finanz-
politischen Vereinen haben wir 20 Forderungen für 
die europäische Steuerpolitik, die wirtschaftliche 
Transformation, eine geschlechtergerechte Haus-
haltspolitik und Arbeitspolitik entwickelt. 

Fiscal Feminist Hub ist in den letzten acht Monaten 
immer wieder auf große politische Missstände ge-
stoßen und auch dieser Katalog kann nur ein Schritt 
auf dem Weg zur Lösung sein. Er ist dank der Offen-
heit und Expertise von unzähligen Menschen in ganz 
Europa entstanden und weil Menschen wie wir daran 
glauben, dass Finanz- und Haushaltspolitik gerechter 
werden kann, wenn wir alle Geschlechter und alle 
Menschen in Europa mitnehmen und einbeziehen. 
Also lasst uns zusammen am 9. Juni bei den Euro-
pawahlen dafür streiten, dass Finanzpolitik nichts für 
“die da oben” im Finanz- und Haushaltsausschuss 
ist, sondern mit uns allen gestaltet werden kann. Ich 
danke von Herzen allen Menschen, die zum Gelin-
gen dieses Katalogs beigetragen haben: allen Femi-
nist*innen, Vereinen, Aktivist*innen, Expert*innen 
und Ökonom*innen, die ihr Wissen geteilt haben und 
zusammen mit uns weiter kämpfen wollen! 

Lasst uns zusammen die Finanz- und Haushaltspoli-
tik in Europa feministischer und gerechter gestalten 
- ich freue mich drauf! 

Anna Peters
Initatorin von Fiscal Feminist Hub e.V.  

Liebe Leser*innen,
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Benjamin Jenak©

Liebe Leser*innen,



Säule 1
Steuergerechtigkeit

Die Vermögensungleichheit in der EU ist alarmierend 
– und die Schere zwischen Arm und Reich wird im-
mer größer. Seit den 1990er Jahren haben die reichs-
ten 10% der Bevölkerung ihren Reichtum verdoppelt, 
ein Haushalt in den Top 10% ist heute im Durch-
schnitt 100 Mal so reich wie ein Haushalt aus den 
“ärmsten” 50% (Albers et al., 2020). Für die EU zeigt 
sich das gleiche Bild: hier besitzen die reichsten 10% 
inzwischen rund 53% des Vermögens (EZB, 2021). 
Und auch weltweit sind die Vermögen immer unglei-
cher verteilt: Die reichsten 252 Männer haben mehr 
Vermögen als alle 1 Milliarde Frauen und Mädchen 
in Afrika, Lateinamerika und der Karibik zusammen 
(Oxfam, 2022).

Solche Vermögensungleichheiten sind wirtschaftlich 
Unsinn (OECD, 2015, siehe auch Cingano, 2014; Hal-
ter et al., 2013), vor allem aber eine Frage der sozia-
len Gerechtigkeit: Während 95 Millionen Menschen 
(22% der Bevölkerung) in der EU von Armut und 
sozialer Ausgrenzung bedroht sind (Eurostat, 2023b), 
gibt es gleichzeitig Superreiche, die von den Erträ-
gen ihres Vermögens leben können ohne zu arbeiten 

Einleitung Steuergerechtigkeit

– in Deutschland sind das ganze 1% der Bevölkerung 
(Statistisches Bundesamt, 2022). Dieses Vermögen 
wurde zudem häufig nicht durch eigene Arbeit ver-
dient, sondern geerbt (Grabka & Wittenberg, 2016; 
UBS, 2023). 

Das ist nicht nur ungerecht, sondern auch ein Prob-
lem für die Demokratie. Reichtum und Vermögen 
verschaffen nicht nur ein angenehmeres Leben, son-
dern auch politischen Einfluss (Elsässer et al., 2017). 
Dazu ist die Vermögensungleichheit auch klimatech-
nisch ein Desaster: Die 20 reichsten Milliardäre ver-
ursachen 8.000 Mal so viele CO2-Emissionen wie die 
Milliarde der ärmsten Menschen weltweit (Oxfam, 

2022). Gerechtigkeit 
sieht anders aus. 

Eine zentrale Ursache 
für diese Ungleich-
heiten sind ungerech-
te Steuersysteme, die 
es einigen Wenigen 
ermöglichen, ihren 
Reichtum immer wei-
ter anzuhäufen und 
sich durch Nichtbe-
steuerung, Steuerver-
meidung und -hinter-
ziehung vor ihrem 
Beitrag zur Gesell-
schaft drücken. Dies 
wird vor allem hin-
sichtlich der größten-
teils fehlenden Ver-
mögenssteuer in den 

EU-Ländern klar. Die meisten EU-Staaten besteuern 
Einkommen progressiv mit Spitzensteuersätzen bis zu 
55%, d.h. wer mehr verdient, muss auch mehr Steuern 
bezahlen. Während die Einkommensteuer also Gut-
verdiener*innen stärker in die Pflicht nimmt, müssen 
die Superreichen kaum bis nicht zum Gemeinwohl 
beitragen: Aktuell wird in nur drei der 27 EU-Staaten 
eine Vermögenssteuer erhoben (Enache, 2024).

© GeoNames, Microsoft, Open Places, OpenStreetMap, TomTom
Powered by Bing

Vermögenssteuer in Europa

Erhebt Nettovermögenssteuer

Vermögenssteuer auf bestimmte Vermögenswerte

Erhebt keine Vermögenssteuer

Netto-Vermögenssteuern und
Vermögenssteuern
auf ausgewählte
Vermögenswerte in den
EU-Mitgliedstaaten und den
europäischen OECD-
Ländern, 2023
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Eine ungerechte Ausgestaltung von Steuersystemen 
begünstigt zudem nicht nur superreiche Personen, 
sondern auch Großkonzerne und Finanzinvestor*in-
nen. Durch weltweites Steuerdumping können Digi-
talkonzerne wie Google, Amazon und Co. in der EU 
massiv Steuern vermeiden und haben so einen noch 
größeren Wettbewerbsvorteil gegenüber kleinen und 
mittelständischen Unternehmen. Finanzinvestor*in-
nen treiben durch unregulierte Spekulation die Preise 
in der Daseinsvorsor-
ge in unbezahlbare 
Höhen und gefährden 
dadurch den sozialen 
Zusammenhalt. 

Was können wir da-
gegen tun? Erstmal 
ist es wichtig, sich 
daran zu erinnern, 
dass Steuersysteme 
nicht vom Himmel 
fallen und ungleiche 
Besteuerung ist kein 
Naturgesetz: Gesetze 
entstehen durch poli-
tische Entscheidun-
gen und können auch 
wieder verändert 
werden (Saez & Zuc-
man, 2022). Wir kön-
nen als Gesellschaft 
selbst entscheiden, 
welche Art und Höhe 
von Besteuerung wir 
fair und gerecht fin-
den! 

Viele Lösungsansätze liegen auf nationaler Ebene. 
Insbesondere müssten die aktuellen Vermögens- und 
Erbschaftssteuersätze kritisch hinterfragt und erhöht 
werden. Auch weitere Politikmaßnahmen wie ein 
Grunderbe könnten für junge Menschen die Chancen-
gleichheit erhöhen (Forum New Economy, 2023). Im 
Folgenden konzentrieren wir uns jedoch auf den Bei-
trag, den die EU zur Steuergerechtigkeit leisten kann 
(für einen Fokus auf geschlechtergerechte Finanzen 
siehe Säule 3). Wir fordern: (1.) die Besteuerung von 
Superreichen, (2.) die Verhinderung von Steuerdum-

ping durch große Konzerne, (3.) eine sozial gerech-
te Gestaltung der Emissionshandelssysteme, (4.) die 
Einführung einer Finanztransaktionssteuer und (5.) 
die Beschränkung von Profiten bei der öffentlichen 
Daseinsvorsorge. Mit diesen Maßnahmen können wir 
eine gerechtere Besteuerung erreichen, soziale Ge-
rechtigkeit fördern und gleichzeitig die finanziellen 
Ressourcen für dringend notwendige öffentliche In-
vestitionen in unsere Zukunft sichern.

© GeoNames, Microsoft, Open Places, OpenStreetMap, TomTom
Powered by Bing

Spitzeneinkommenssteuersätze in Europa 2024

10,00%

55,90%

Spitzensteuersatz

Grafik 1.1 und Grafik 1.2. 
Vermögenssteuer und Spitzeneinkommenssteuersätze 
in Europa 2024 (Enache, C. & Mengden, A. 2024).



Steuern haben ein Imageproblem. Viele denken bei 
dem Wort „Steuerlast“ sofort daran, dass Steuern et-
was Schlechtes sind. Die Idee dahinter: Je weniger 
Steuern man zahlt, desto besser ist es. Doch diese 
Sichtweise gibt ein verzerrtes Bild der Wirklichkeit 
wieder. Warum das Bild verzerrt ist: Steuern sind es-
sentiell für uns alle! Sie finanzieren wichtige Dinge 
wie Schulen, Krankenhäuser, Kultur, Parks, Sport-
plätze, Radwege, Straßen und so vieles mehr. Diese 
Annehmlichkeiten entstehen, weil wir gemeinsam 
Steuern zahlen. Im Gegensatz zu privat finanzierten 
Projekten, die oft nicht für jeden zugänglich sind oder 
nicht die gleiche Qualität für alle bieten, gewährleis-
ten öffentliche Investitionen, finanziert durch Steuern, 
dass niemand ausgeschlossen wird und alle von hoher 
Qualität profitieren können.

Gerechtigkeit durch Steuern: Es ist auch eine Frage 
der Gerechtigkeit. Menschen mit höherem Vermögen, 
also die „starken Schultern“, können und sollten einen 
größeren Beitrag leisten. Dies hilft, die Besteuerung 
gerechter zu verteilen. Der Großteil der Gesellschaft 
zahlt bereits Steuern, aber durch eine faire Beteili-
gung der Vermögenden können wir mehr erreichen 
und gleichzeitig die Belastung für die meisten Men-
schen verringern.

Steuern als Schlüssel zum gemeinsamen Erfolg: 
Steuern ermöglichen uns, gemeinsam Ziele zu er-
reichen, die individuell unerreichbar wären. Sie sind 
eine Investition in unsere Zukunft und für ein gerech-
tes Miteinander. Wenn jede*r gerecht dazu beiträgt, 
können wir eine Gesellschaft aufbauen, die nicht nur 
lebenswert ist, sondern auch allen individuelle Chan-
cen bietet. Steuern zu zahlen, ist daher ein Akt der 
Solidarität und des gemeinschaftlichen Engagements. 
Sie sind nicht nur notwendig, sondern auch etwas 
Positives: Sie zeigen, was wir gemeinsam erreichen 
können, wenn alle einen fairen Teil beitragen.

In
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Tabelle 1.3 : Mindestvermögen für die Anwendung einer Vermögensteuer bei 
den reichsten 0,5%, 0.1% oder 0.05% der Bevölkerung (The Greens/EFA, 2023)

Land
Länderspezifische Schwellenwerte in €

TOP 0.5% TOP 0.1% TOP 0.05%

Österreich 2,811,006 7,433,834

Belgien 2,755,901 4,387,150

Bulgarien 915,484 2,089,301

Lettland 1,468,712 3,848,037

Litauen 1,023,465 2,282,275

Luxemburg 1,769,177 4,465,004

Malta 2,116,026 3,773,778

Niederlande 2,835,533 5,901,290

12,729,023

5,745,264

3,516,506

Kroatien 888,130 1,946,762 3,163,558

Zypern 2,850,391 3,457,020 3,557,899

Tschechien 1,249,246 2,730,460 4,423,337

Dänemark 2,614,471 6,610,878 11,384,656

Estland 2,031,638 5,031,429 8,196,903

Finnland 1,620,520 3,006,736 4,244,716

Frankreich 3,642,667 8,951,980 14,792,948

Deutschland 3,281,228 7,240,061 12,515,790

Griechenland 1,353,604 2,576,147 3,494,023

Ungarn 1,515,172 4,003,043 7,255,230

Irland 4,626,645 7,369,371 9,074,918

Italien 2,723,129 5,842,016 9,021,437

6,607,305

3,768,982

8,498,880

4,922,128

9,039,726

Polen 749,441 1,967,199 3,561,277

Portugal 2,515,788 6,008,426 9,828,284

Rumänien 1,074,933 2,398,154 3,961,940

Slowakei 986,678 1,890,752 2,637,038

Slowenien 1,000,049 2,294,230 4,121,358

Spanien 2,893,293 6,331,058 10,233,967

Schweden 2,138,734 4,675,318 7,575,316

Weltweit profitieren Superreiche von Sonderregelun-
gen im Steuersystem. Superreiche können Steuern 
vermeiden, oft sogar komplett legal, indem sie ihr 
Vermögen im Ausland anlegen. So zahlen sie effektiv 
kaum bis keine Steuern (ca. 0-0.5% ihres Vermögens, 
EU Tax Observatory, 2023)1 . Viele Länder, auch EU-
Staaten, bieten Superreichen aus dem Ausland eine 
bevorzugte Besteuerung an, die viel niedriger ist als 
für ihre eigenen Bürger*innen. 
Durch diese de facto Nicht-Be-
steuerung verliert die EU jährlich 
ca. 7,5 Milliarden Euro an Steuer-
einnahmen (EU Tax Observatory, 
2023). Das ist etwa doppelt so 
viel wie das jährliche EU Budget 
für das ERASMUS+ Programm 
(EU Kommission, 2023).

Wir fordern deshalb, dass Super-
reiche angemessen besteuert wer-
den! Denn es ist nicht gerecht, 
dass eine Familie aus der Mittel-
schicht im EU-Durchschnitt ca. 
23% ihres Einkommens an Steu-
ern abgibt (Dolls et al., 2023), 
während Superreiche alle Vorzü-
ge eines funktionierenden Staates 
(z.B. kostenfreie Bildung, Infra-
struktur, etc.) nutzen dürfen, ohne 
maßgeblich dazu beizutragen. 

Forderung 1 : Tax the Super Rich!

1 0-0.5% Steuern bezieht sich auf den persön-
lichen effektiven Steuersatz, also den durch-
schnittlichen Anteil der gezahlten Steuern auf 
Einkommen und Vermögen gemessen am Ge-
samtvermögen. Gemessen am Einkommen und 
unter Einbeziehung von weiteren Steuerarten 
sind die effektiven Steuersätze von Superreichen 
höher, aber dennoch deutlich niedriger als bei an-
deren Teilen der Bevölkerung.



Superreiche müssen besser und höher besteuert wer-
den. Dafür muss die EU die Vorreiterin in der Besteu-
erung von Superreichen werden. Einerseits sollte die 
EU in internationalen Verhandlungen darauf hinwir-
ken, dass eine globale Mindestbesteuerung von Super-
reichen in Höhe von 2% ihres Vermögens eingeführt 
wird (EU Tax Observatory, 2023). Andererseits muss 
die EU koordinieren, sodass vorteilhafte Steuersyste-
me für Superreiche in allen EU-Mitgliedstaaten abge-
schafft und Vermögenssteuern eingeführt werden. Die 
Mitgliedsstaaten könnten dies bereits im Sinne einer 
globalen Mindeststeuer umsetzen, um auch Anreize 
für andere Länder schaffen, eine Besteuerung einzu-
führen. Eine Besteuerung von Superreichen bezieht 
sich dabei keineswegs auf Omas Häuschen, sondern 
auf die Besitzer*innen von Villen und Yachten: Eine 
Besteuerung der reichsten 0.1% der Bevölkerung in 
Deutschland würde etwa erst ab einem Vermögen von 
7,2 Mio. EUR greifen (siehe Tabelle).  

Eine Besteuerung von Superreichen muss so gestal-
tet werden, dass sie von dem Land besteuert werden, 
in dem sie ihren Reichtum ererbt oder erwirtschaftet 
haben (sog. Quellensteuer). Die Besteuerung muss 
auch dann weiterhin gelten, wenn Personen ins Aus-
land umziehen. Dies kann die Flucht in Steueroasen 
vermeiden und nachhaltig Steuereinnahmen generie-
ren. Dies ist beispielsweise bereits der Fall in Norwe-
gen, dass von Menschen, die länger als zehn Jahre im 
Land gelebt haben, auch drei Jahre nach Emigration 
weiterhin Steuern einfordert (The Norwegian Tax 
Administration, 2023). Dies sollte in allen EU-Mit-
gliedsstaaten umgesetzt werden.

Um die vorgeschlagene Besteuerung von Superrei-
chen möglich zu machen, muss die EU außerdem ein 
europäisches Vermögensregister aufbauen. Mit einem 
europäischen Vermögensregister kann die EU die 
Mitgliedsstaaten verpflichten, Daten über die größten 
Vermögen zu erheben und einheitlich aufzubereiten. 
Bisher haben wir nämlich so gut wie keine Daten zu 
den Vermögen der reichsten 1% in der EU. Ein Ver-
mögensregister würde nicht nur die Besteuerung von 
Superreichen ermöglichen, sondern auch dabei hel-
fen, Finanzkriminalität vorzubeugen, Geldwäsche zu 
vermeiden und effektivere Sanktionen, beispielswei-
se aktuell gegen russische Oligarchen, durchzusetzen 
(Mack, 2022).

Wir finden ungerecht, dass Superreiche effektiv keine 
Steuern zahlen und dass Steuervermeidung von eini-

gen EU-Mitgliedstaaten sogar noch ermöglicht wird. 
Deswegen fordern wir: Superreiche müssen effizien-
ter und angemessen besteuert werden! Die EU kann 
und sollte hierbei als globale Vorreiterin vorangehen.

In der globalen Wirtschaftslandschaft haben multi-
nationale Unternehmen, allen voran Digitalkonzerne 
wie Google, Amazon, Apple oder Meta, eine beträcht-
liche Lobbymacht und beeinflussen damit unsere de-
mokratischen Prozesse zu ihrem Vorteil. Zahlreiche 
Konzerne wenden Steuervermeidungsstrategien an, 
indem sie komplexe Steuerschlupflöcher für die eige-
nen Profite ausnutzen. Dadurch zahlte beispielswei-
se Apple in Irland statt einer ursprünglich effektiven 
Unternehmenssteuer aus 2003 von 1% im Jahr 2014 
nur noch 0,005%. Dies führte zu einem Steuerdum-
ping in Höhe von 13 Milliarden Euro plus Zinsen2.  
Solche Steuervermeidungsmaßnahmen bedeuten er-
hebliche Einnahmeverluste für Staaten weltweit und 
untergraben die Prinzipien der Steuergerechtigkeit. 
Bemerkenswert ist an dieser Stelle der Einfluss von 
Geschlecht: Untersuchungen legen nahe, dass die 
Steuervermeidung sinkt, sobald mehr Frauen in Füh-
rungspositionen der Unternehmen sitzen (Jarboui et 
al., 2020). Schätzungen gehen davon aus, dass durch 
die Steuervermeidung der Großkonzerne weltweit 
zwischen 200 und 300 Milliarden USD Steuereinnah-
men fehlen, dies entspricht dem gesamten Staatshaus-
halt Dänemarks 2022 (Garcia-Bernardo & Janský, 
2024).

Warum ist das ungerecht? Kleine und mittelständi-
sche Unternehmen tragen durch die Zahlung ihrer 
Steuern vor Ort maßgeblich zur Stärkung des regio-
nalen Wohlstands bei. Mit den Gewerbesteuern die-
ser Unternehmen können Kommunen Schulen bauen, 
Straßen und Parks in Stand halten, das kulturelle An-
gebot durch Museen, Theater oder Festivals fördern, 
soziale Einrichtungen wie Alten-, Flüchtlings- und 
Jugendheime finanzieren und kommunale Umwelt-
schutzmaßnahmen vorantreiben. Im Gegensatz dazu 
entrichten große Digitalkonzerne im Vergleich zu 
herkömmlichen Unternehmen häufig nur die Hälfte 
des Steueraufkommens (Institut der deutschen Wirt-
schaft, 2021). Wir dürfen nicht länger zulassen, dass 
große Konzerne Steuerdumping ausnutzen können 
und Vermeidungsstrategien anwenden, während sie 
gleichzeitig die durch Steuergelder ermöglichte 

Forderung 2 : Steuerdumping verhindern
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lokale Infrastruktur und Ausbildung der Arbeitskräfte 
für ihre Profite nutzen. Lösungen sind dringend er-
forderlich. 

Wir fordern daher von der Europäischen Union aus-
drücklich, die Einführung des internationalen Min-
deststeuersatzes für Unternehmen voranzutreiben. 
Die konsequente Anwendung eines solchen Min-
deststeuersatzes würde es Unternehmen erschweren, 
durch grenzüberschreitende Gewinnverlagerungen 
und andere Taktiken Steuern zu vermeiden. Die EU 
muss den bestehenden Planungen eines Mindeststeu-
ersatzes weltweit Nachdruck verleihen, den Satz von 
bisher diskutierten und teilweise umgesetzten 15 % 
auf 25 % anheben und sich für eine schnelle Umset-
zung einsetzen. 

Die Festlegung eines Mindeststeuersatzes sollte da-
bei in enger Zusammenarbeit zwischen allen Staa-
ten erfolgen, um sicherzustellen, dass keine Steuer-
schlupflöcher oder andere Ausnahmen existieren. 
Länder wie Irland oder Malta müssen daran gehindert 
werden, durch ihren Wettkampf um die niedrigsten 
Unternehmenssteuersätze hohe Steuerverluste in der 
gesamten EU zu verursachen. Durch einen einheitlich 
umgesetzten Mindeststeuersatz von 15 % würden den 
EU-Mitgliedsstaaten insgesamt weitere 67 Milliarden 
EUR zur Verfügung stehen (Baraké et al., 2022), die 
für dringend notwendige Investitionen in eine sozial-
ökologische Transformation und zur besseren Finan-
zierung von beispielsweise Bildung, Gesundheitswe-
sen und Mobilität genutzt werden könnten.

Nur durch gemeinsame Anstrengungen und klare 
Standards können wir eine faire und gerechte Besteu-
erung von Unternehmen auf der europäischen und 
bald globalen Ebene sicherstellen. Die Einführung 
eines globalen Mindeststeuersatzes verhindert Steu-
ervermeidung großer Konzerne, wie z.B. Google, und 
sichert den Wohlstand der EU Mitgliedsstaaten, wel-
cher wiederum allen Unternehmen und der Bevölke-
rung zugutekommt.

2 Die EU ist gegen diese Steuervermeidung vorgegangen. Irland musste als be-
troffenes Land die 13 Milliarden Euro plus Zinsen von Apple einfordern.

Forderung 3 :  ETS 1 & 2 müssen sozial 
gerecht ausgestaltet und umgesetzt werden

Klimaneutralität bis 2050 ist eines der wichtigsten 
Ziele der EU. Nur so können wir sicherstellen, dass 
unsere und kommende Generationen auf einem le-
benswerten Planeten leben können. Einer der zentra-
len Hebel der EU, um Klimaneutralität zu erreichen, 
sind Emissionshandelssysteme (ETS). Durch das ak-
tuelle ETS müssen Unternehmen für jede Tonne Treib-
hausgasemissionen, die sie verursachen, einen Preis 
zahlen (aktuell ca. 60 Euro pro Tonne). Das macht 
klimaschädliches Wirtschaften unattraktiver und soll 
so die Unternehmen dazu bewegen, in neue, klima-
freundliche Technologien zu investieren und ihre Pro-
duktionsprozesse umzustellen. Die EU hat das erste 
ETS 2005 aufgesetzt. Es deckt v.a. Industrie-Emissio-
nen ab, betrifft also hauptsächlich Unternehmen und 
Großinvestor*innen. Um auch Emissionen von priva-
ten Haushalten in wichtigen Sektoren wie Gebäude 
und Verkehr abzudecken, wird ein zweites ETS 2027 
starten (ETS2). Somit wird es langfristig auch für 
Privatpersonen finanziell attraktiver, Wohnungen mit 
klimafreundlichen Technologien zu renovieren oder 
sich klimafreundlicher fortzubewegen. Allerdings ist 
dabei extrem wichtig: soziale Gerechtigkeit muss im-
mer mitgedacht werden! Denn mit dem CO2-Preis - 
so wichtig er auch ist - sind große Herausforderungen 
verbunden: Wie können wir sicherstellen, dass ärme-
re Menschen kurz- und mittelfristig nicht zusätzlich 
belastet werden? Wie können wir Personen, die sich 
die notwendigen Investitionen nicht leisten können, 
um auf emissionsärmere Alternativen umzusteigen, 
unterstützen? 

Wir fordern deswegen, dass soziale Gerechtigkeit 
und Klimapolitik besser zusammengedacht werden! 
Aber welche Rolle hat hier die EU? Das ist gar nicht 
so einfach zu beantworten, da sozialpolitische Kom-
petenzen - im Gegensatz zu klimapolitischen - zum 
großen Teil auf nationaler Ebene liegen. Wir finden: 
Die EU muss die effektive Umsetzung durch die Mit-
gliedstaaten vorantreiben und unterstützen. Ein Inst-
rument für den sozialen Ausgleich hat die EU bereits 
entwickelt: Den Klima-Sozialfonds, mit dessen Gel-
dern die Auswirkungen der Klimatransformation auf 
finanziell schwächere Haushalte und Kleinstunter-
nehmen abgefedert werden sollen (siehe Infobox). 



Drei Punkte sind für einen effektiven Klima-Sozial-
fonds von besonderer Bedeutung: eine verbesserte 
Datenlage, die gesellschaftliche Mitgestaltung und 
ausreichende finanzielle Mittel. Wir benötigen Daten, 
die sowohl sozioökonomische Daten wie Einkommen 
und Ausgaben als auch lokale geografische Daten zu 
Energiearmut und Verwundbarkeit berücksichtigen. 
Diese sollten etwa die Energieeffizienz von Gebäu-
den, Anschlüsse an Fernwärme, öffentliche Verkehrs-
netze und die Nähe zu Grunddienstleistungen um-
fassen. Zum Beispiel sind Menschen, die in einem 
unsanierten Haus (also mit höherem Energiever-
brauch) wohnen und über ein geringes Einkommen 
verfügen, eher von Energiearmut betroffen als Men-
schen, die in sanierten Häusern wohnen. Bisher sind 
jedoch kaum derartige Daten verfügbar, die zielge-
richtete Politikmaßnahmen leiten können. Zum Bei-
spiel ist es bisher kaum möglich, Einkommens- und 
Vermögensdaten mit Daten zur Wohnsituation zu ver-
knüpfen. Programme in Österreich, Großbritannien, 
sowie das ETS in Kalifornien können uns jedochals 
Vorbilder dafür dienen (Eden et al., 2023). Mit guten 
Daten können die Gelder aus dem Klima-Sozialfonds 
so ausgegeben werden, dass für Menschen aller Ein-
kommen bezahlbare, umweltfreundliche Mobilitäts- 
und Heizungsalternativen weit verbreitet verfügbar 
sind, bevor die CO2-Preise zu hoch sind (Held, Lei-
singer and Runkel, 2022).  

Um die dringend notwendigen Emissionshandels-
systeme sozial gerecht zu gestalten, müssen also die 
Bedürfnisse verschiedener Einkommensgruppen und 
benachteiligter Gruppen, wie z.B. Frauen und margi-
nalisierten Gruppen, miteinbezogen und koordiniert 
werden. Daher sind die EU-Länder verpflichtet,  Aus-
tausche mit Expert*innen und Bürger*innen bei der 
Entwicklung der Klima-Sozialpläne durchzuführen. 
Dies kann aber nur funktionieren, wenn diese früh 
genug in den Gestaltungsprozess einbezogen wer-
den, transparent verfolgen können, wie die Wünsche 
verschiedener Gruppen in die Pläne einfließen, und 
auch bei der Umsetzung einbezogen werden. Um 
die Bevölkerung sinnvoll in die Konsultationen ein-
zubinden, sollte die EU den Mitgliedsstaaten techni-
sche Unterstützung und Finanzmittel zur Verfügung 
stellen. Die EU könnte außerdem Richtlinien für die 
Umsetzung und Kommunikation der Konsultationen 
erstellen, um diese den Mitgliedstaaten zu erleich-
tern und gute Standards in allen Ländern sicherzu-
stellen (Eden et al., 2023). Dabei könnte die EU auf 
Erfahrungen aus anderen Planungsinstrumenten, die 

ebenfalls Konsultationen beinhalten, aufbauen. Zum 
Beispiel kann die EU die öffentlichen Konsultatio-
nen der Nationalen Klima- und Energiepläne besser 
mit denen der Klima-Sozialpläne integrieren. Nicht 
zuletzt müssen außerdem genügend finanzielle Mit-
tel für eine sozial gerechte Ausgestaltung und Um-
setzung der Emissionshandelssysteme bereitgestellt 
werden, z.B. indem der Klima-Sozialfonds erweitert 
wird (Haywood and Jakob, 2023). 

Klimapolitik und soziale Gerechtigkeit müssen kon-
sequent zusammen gedacht werden. Nur so können 
wir sicherstellen, dass der Weg zur Klimaneutralität 
von großen Teilen der Gesellschaft mitgetragen wird. 
Die EU sollte also insbesondere bei drei Aspekten auf 
den bestehenden Klima-Sozialfonds aufbauen und 
Folgendes gewährleisten: eine verbesserte Datenlage, 
effektive gesellschaftliche Mitgestaltung und mehr fi-
nanzielle Mittel.

Im Jahr 2023 wurde ein neues Emissions-
handelssystem namens ETS2 geschaffen, das 
sich vom bestehenden EU-ETS unterschei-
det. Der durch das ETS2 festgelegte CO2-
Preis wird einen marktbasierten Anreiz für 
Investitionen in Gebäudesanierungen und 
emissionsarme Mobilität bieten und damit 
auch Privatpersonen betreffen. Um Personen 
zu helfen, für die diese Umstellungen eine 
(finanzielle) Herausforderung darstellen, hat 
die EU den Klima-Sozialfonds (engl. ‘Social 
Climate Fund’) ins Leben gerufen. Dieser 
soll zum Teil aus den Einnahmen des ETS2 
und zum Teil von den EU-Ländern selbst fi-
nanziert werden. Damit Länder Zugriff auf 
die Mittel des Fonds haben, müssen sie der 
EU bis 2025 sogenannte Klima-Sozialpläne 
vorlegen. Darin müssen die Mitgliedstaaten 
beschreiben, wie sie die Gelder ausgeben 
wollen und welche Maßnahmen sie dafür 
umsetzen. Auf die Ungleichheit zwischen 
den Geschlechtern (Frauen sind besonders 
anfällig für Energie- und Verkehrsarmut) 
sollen die Pläne zwar eingehen; doch es sind 
umfassendere Maßnahmen erforderlich, um 
die potenziellen geschlechtsspezifischen 
Ungleichheiten, die sich aus dem ETS2 er-
geben, zu bewältigen (CEPS, 2024).
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Nach der Finanzkrise 2008/2009 hat die EU versi-
chert, den Banken- und Finanzsektor so zu reformie-
ren, dass es nie wieder zu einer vergleichbaren Krise 
kommen wird. Denn Finanzkrisen haben realwirt-
schaftliche Konsequenzen und kosten die Bürger*in-
nen bares Geld: Allein für die Rettung von Banken 
hat der deutsche Staat rund 68 Milliarden EUR aus-
gegeben, die Finanzkrise hat eine vierköpfige Familie 
also mindestens etwa 3.000 EUR gekostet (Gamme-
lin, 2018). Und auch die indirekten Kosten sind un-
gerecht verteilt: Insbesondere  Frauen und Menschen 
mit niedrigem Einkommen leiden unter den Folgen 
von Finanzkrisen (European Institute for Gender 
Equality, 2018; Horn & Stein, 2010) – obwohl die-
se typischerweise von höchstbezahlten Bänker ver-
ursacht werden. Diese Ungerechtigkeiten wollen wir 
beenden! 

Wir fordern deshalb von der Europäischen Union die 
Einführung einer Finanztransaktionssteuer. Mit einer 
Finanztransaktionssteuer wird der Handel mit Wert-
papieren wie Aktien oder Anleihen besteuert – sie ist 
also eine Art Mehrwertsteuer auf Finanzprodukte. 
Wenn der Kauf von Brot, Gemüse und Klopapier be-
steuert wird, warum nicht auch der von Wertpapieren? 
Ganz einfach: Weil die Finanzlobby so erfolgreich 
den Gesetzgebungsprozess auf EU-Ebene beeinflusst, 
dass alle bisherigen Versuche, eine Finanztransakti-
onssteuer einzuführen, verhindert wurden (Eberhardt, 
2022). So gab es trotz der Milliardenkosten durch die 
Finanzkrise und großen Protesten der Bevölkerung 
nur wenige und unzureichende politische Konsequen-
zen.

Dabei ist eine Finanztransaktionssteuer ein einfaches 
und wirksames Instrument, um den aufgeblähten Fi-
nanzsektor einzugrenzen und das Risiko für weitere 
Finanzkrisen einzuhegen. Den meisten Transaktionen 
an den Finanzmärkten liegen nämlich keine realwirt-
schaftlichen Prozesse zu Grunde – Banken und Fi-
nanzinstitute tätigen stattdessen hochfrequente Käufe 
und Verkäufe von Wertpapieren, nur um damit Pro-
fite zu erzielen (sog. Seigniorage). Aufgrund dieses 
Hochfrequenzhandels und der Spekulation an den 
Kapitalmärkten entstehen verzerrte Bewertungen von 
Wertpapieren, die (bei zu stark voneinander abhängi-
gen Banken) einen Börsencrash und eine Finanzkrise 
verursachen können. Schon eine Finanztransaktions-

Forderung 4 : Finanztransaktionssteuer einführen!

steuer von nur 0,1% auf Aktien und 0,01% auf Deri-
vate könnte diesen Handel eindämmen, da der Hoch-
frequenzhandel mit diesen Produkten dann weniger 
profitabel ist. Gleichzeitig könnten für die EU 57 
Milliarden EUR an Steuereinnahmen gewonnen wer-
den (Europäische Kommission, 2011). Die Kapital-
anlagen von normalen Bürger*innen wären dadurch 
kaum betroffen.  

Mit einer Finanztransaktionssteuer können wir das 
Risiko eines neuen Börsencrashes reduzieren und 
wichtige Steuergelder aufbringen. Zudem werden 
Finanzakteur*innen und Haushalte mit höherem Ein-
kommen (und die verhältnismäßig mehr Kapital hal-
ten) höher besteuert – womit die Finanztransaktions-
steuer eine progressive und gerechte Steuer wäre.

Seit der Finanzkrise in den Jahren 2008/09 hat die 
Spekulation mit Wohnraum dramatisch zugenom-
men, insbesondere in großen Städten. Dadurch sind 
die Mietpreise stark gestiegen (im Zeitraum von 
2012 bis 2022 in Deutschland um 56 %; Kholodilin 
& Rieth, 2022) und bezahlbarer Wohnraum ist knapp 
geworden. Statt auf die Schaffung neuer Wohnun-
gen für alle oder bessere Nutzung des bestehenden 
Wohnraums zu setzen, liegt der Fokus der meisten 
Immobilienunternehmen darauf, teure Wohnungen 
zu vermieten, um die Profite ihrer Aktionär*innen zu 
maximieren. Diese Entwicklung befeuert die wach-
senden sozialen Ungleichheiten, da viele Menschen 
sich die steigenden Mieten nicht mehr leisten können. 
Andere können sich nicht leisten, umzuziehen, wenn 
sich ihre Lebenssituation ändert, z.B. wenn sie Kinder 
bekommen oder sich von einer*m Partner*in trennen. 
Währenddessen machen große Wohnungskonzerne 
und ihre Aktionär*innen mit Mieten hohe Gewinne.

Forderung 5 : Finanzinvestor*innen 
in der Daseinsvorsorge regulieren!
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Im Gesundheitsbereich sowie in anderen Bereichen 
wie der Nahrungsmittelversorgung und dem Mobili-
tätssektor führt die Ausrichtung auf kurzfristige Ge-
winne durch Investor*innen und die Finanzialisierung 
der Daseinsvorsorge dazu, dass langfristige und nach-
haltige Investitionen ausbleiben. Dies beeinträchtigt 
die Qualität und Zugänglichkeit der Dienstleistungen 
(Wehkamp & Naegler, 2017). In der Pflege wird zu 
Lasten der Pflegebedürftigen und der Pflegekräfte ge-
spart. Zudem müssen teils Pflegeheime ihre Immo-
bilien an die Investor*innen abtreten (Bourgeron et 
al., 2021). Arztpraxen müssen sich hoch verschulden, 
was die Versorgungssicherheit im Gesundheitssek-
tor gefährdet (Li et al., 2023). Gleichzeitig besteht 
in Arztpraxen durch eine zunehmende Profitlogik 
die Gefahr, dass vermehrt medizinisch unnötige Zu-
satzleistungen, die Profite einspielen, angeboten wer-
den – gleichzeitig aber wichtige Untersuchungs- und 
Versorgungsleistungen wie Routineuntersuchungen 
oder bestimmte Untersuchungen der Krebsvorsorge 
aufgrund ihrer geringen Rentabilität vernachlässigt 
werden. Im Extremfall werden Patient*innen lukra-
tive Operationen aufgedrängt, die sie eigentlich nicht 
benötigen.  An den Finanzmärkten führt Spekulation 
auf kritische Ressourcen wie Nahrungsmittel oder 
Rohstoffe zu Preisschwankungen, die insbesondere 
vulnerable Bevölkerungsgruppen negativ treffen (Ta-
gesschau, 2022). Im Mobilitätssektor behindert die 
Privatisierung und der Druck auf Profitmaximierung 
den Infrastrukturausbau, was zu überlasteten Straßen, 
Umweltverschmutzung und einem Mangel an er-
schwinglichen und zuverlässigen Transportmöglich-
keiten für viele Bürger*innen führt (Conrad, 2023; 
MDR, 2023).

Wir fordern, dass die Regulierung in diesen kritischen 
Sektoren verstärkt wird. Es darf nicht sein, dass es-
senzielle Bereiche der Daseinsvorsorge, wie Wohnen, 
Gesundheit, Mobilität oder Ernährung, kaputt ge-
spart werden oder nur Wohlhabenden in ausreichen-
dem Maß zur Verfügung stehen, während gleichzeitig 
Aktionär*innen von hohen Dividenden profitieren. 
Unternehmen müssen daran gehindert werden, über-
mäßige Gewinne auf Kosten der Bevölkerung zu er-
zielen und diese lediglich zum eigenen Vermögens-
aufbau zu nutzen. Finanzmärkte müssen so reguliert 
werden, dass sie dem Wohlstand der Gesellschaft die-
nen und nicht für Spekulation auf Ernteausfälle und 
Nahrungsmittelpreise ausgenutzt werden. Ressourcen 
und Gewinne sollten in die Schaffung von bezahlba-
rem Wohnraum, in die Verbesserung der Gesundheits-
dienste, den Ausbau des öffentlichen Verkehrs oder 
in ausreichend gesunde Nahrungsmittel investiert 
werden, um sicherzustellen, dass die grundlegenden 
Bedürfnisse der Menschen für alle in hoher Qualität 
zugänglich und ausreichend finanziert sind.

Die zunehmende Spekulation mit Wohnraum, die Fi-
nanzialisierung der Gesundheitsversorgung oder die 
Privatisierung des Mobilitätssektors haben zu stei-
genden Mietpreisen, unzureichender Gesundheitsver-
sorgung und einem Mangel an erschwinglichen Ver-
kehrslösungen geführt. Diese Entwicklung begünstigt 
Profite Einzelner auf Kosten der Allgemeinheit. Mit 
unserer Forderung nach einer verstärkten Regulie-
rung dieser kritischen Bereiche stellen wir sicher, 
dass Ressourcen und Gewinne für die Schaffung von 
bezahlbarem Wohnraum, eine umfassende Gesund-
heitsversorgung und eine nachhaltige Mobilität ge-
nutzt werden, um die grundlegenden Bedürfnisse der 
Bevölkerung zu erfüllen.

Grafik 1.4: Anstieg der erworbenen Mietwohnungen in 
Mrd EUR in der EU. (Finanzwende, 2023).
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Säule 2
Transformation/Zukunftsfähiges Wirtschaften

Netto-Null in 2050 - so lässt sich das aktuelle eu-
ropäische Klimaziel kurz zusammenfassen. Was be-
deutet das? Treibhausgase wie Kohlendioxid (CO2) 
sind die Hauptverursacher des Klimawandels und 
entstehen hauptsächlich durch menschliche Aktivi-
täten wie der Verbrennung fossiler Brennstoffe. Die 
Europäische Union hat sich das Ziel gesetzt, bis 2050 
klimaneutral zu werden, also bis zu diesem Zeitpunkt 
nicht mehr Treibhausgase zu produzieren, als sie ab-
sorbieren oder anderweitig kompensieren kann. Bis 
2030 sollen dafür bereits 55% weniger Treibhausgas-
emissionen ausgeschüttet werden als 1990.

Im Februar 2024 schlug die Europäische Kommission 
ein neues Ziel für 2040 vor: Die Emissionen netto um 
90% unter das Niveau von 1990 zu senken. Das neue 
Ziel enthält allerdings keine Phase-Out-Daten (Aus-
laufpläne) für fossile Brennstoffe und ist größtenteils 
von Kohlenstoffabscheidung und -speicherung (CCS) 
abhängig. Dabei setzt fossile CCS die Abhängigkeit 
von fossilen Brennstoffen fort und es ist sehr fraglich, 
ob die Technologie im Stromsektor überhaupt not-
wendig ist (CAT, 2024). Wie steht es aktuell um Net-
to-Null? Die EU versäumt es weiterhin, ihren fairen 
Beitrag zu den globalen Klimaschutzmaßnahmen zu 
leisten (CAT, 2024). Zwar steigert sie mit dem neuen 
2040 Ziel ihre Ambitionen, hat es allerdings verpasst, 
ihr mittelfristiges Ziel für 2030 zu verstärken - ob-
wohl sie sich auf der COP26 (globale Klimaschutz-
konferenz der UN) dazu verpflichtet und auch auf der 
COP27 signalisiert hatte, das Ziel anheben zu wollen.
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Ein Blick auf den Zustand der ökologischen Kapazi-
täten unseres Planeten zeigt, dass schon heute sechs 
von neun planetaren Grenzen überschritten sind (Fan-
ning et al., 2021). Die Reduzierung der globalen Er-
wärmung und Abwendung der Klimakrise stellt eine 
dieser planetaren Grenzen dar und erfordert dringend 
Handlungsbedarf. Dabei wird es in den kommenden 
Jahren darauf ankommen, die Dekarbonisierung un-
serer Wirtschaft und Lebensweise möglichst schnell 
voranzutreiben, existierende soziale Ungerechtigkei-
ten und CO2-Ungleichheit stets mitzudenken, aber 
auch das derzeitige Organisationsprinzip unserer 
Wirtschaft zu überdenken. Um den CO2-Fußabdruck 
der EU zu verringern, braucht es eine radikale Verän-
derung unserer Produktions- und Konsumweisen. Im 
Zusammenspiel dieser ökologischen, ökonomischen 
und sozialen Aspekte sprechen wir von “Transfor-
mation”, einem Wirtschaftswandel hin zum Um- und 
Aufbau einer widerstandsfähigen Wertschöpfung in-
nerhalb der planetaren Grenzen.

Klimapolitik ist Wirtschaftspolitik – und Verteilungs-
politik (siehe auch Säule 1). Gleichzeitig werden ins-
besondere Klima- und Sozialpolitik noch weitgehend 
isoliert voneinander betrachtet, obwohl die sozialen 
Auswirkungen der Klimakrise einerseits und die Er-
fordernisse einer gesellschaftlichen Transformation 
zur Erreichung der Klimaziele andererseits die Not-
wendigkeit einer integrierten Gestaltung offenbaren 
(Bohnenberger, 2022). Denn Ungleichheiten und die 
Klimakrise stehen in enger Wechselwirkung: Die Un-
gleichheit hinsichtlich der Verursachung der Klima-
krise, der Betroffenheit durch Klimaschäden und die 
Rolle von Ungleichheit bei Klimaschutzmaßnahmen 
(Rehm, Huwe & Bohnenberger, 2023). Obwohl “Lea-
ve No One Behind” inzwischen in aller Munde ist, 
gibt es weiterhin entscheidende Forschungs- und Po-
litiklücken. Dabei ist bereits heute klar: Ungleichheit 
ist Emissionstreiber, während effektiver Klimaschutz 
die Verstärkung von Ungleichheiten vorbeugen kann 
(vgl. Rehm, Huwe & Bohnenberger, 2023). Das unter-
streicht die Notwendigkeit für eine integrierte Klima- 
und Verteilungspolitik.
Dabei wird es auch darum gehen, die zugrundeliegen-
de Selbstverständlichkeit unseres Wirtschaftens zu 
hinterfragen und mehr demokratischen Wirtschafts-
strukturen zu etablieren. Das Wirtschaftswachstum 
der letzten Jahrzehnte verursachte große Mengen an 

Einleitung Treibhausgasen; gleichzeitig haben wir es noch nicht 
geschafft, Emissionen nachhaltig von Wirtschafts-
wachstum zu trennen –  ob wir das in Zukunft noch 
erreichen ist ungewiss (Vogel & Hickel, 2023). Es gibt 
keine perfekte Methode zur Transformation, vielmehr 
braucht es leichtfüßige Praktiken und eine Politik, die 
ein schnelles Lernen ermöglicht (Krahé, 2021). Für 
einen sozial-ökologischen Wirtschaftswandel fordern 
wir deshalb (1) den Aspekt der Just Transition als 
zentrales Anliegen und nicht als nachgelagertes Ziel 
zu verstehen, (2) die dringend notwendigen Investi-
tionen für ein klimaneutrales Wirtschaften zu mobili-
sieren, (3) die EU-Taxonomie entsprechend der viel-
seitigen Herausforderungen weiterzuentwickeln, (4) 
die Aus- und Weiterbildung von Fachkräften zentral 
in der Transformationsstrategie zu verankern und (5) 
auf allen Ebenen und in allen Schritten des politischen 
Prozesses Partizipation zu gewährleisten.

Forderung 6: Just Transition 
als zentrales Anliegen

Klimapolitik ist Verteilungspolitik. Sozialpolitische 
und arbeitspolitische Maßnahmen können eine ent-
scheidende Rolle dabei spielen, soziale Ungerechtig-
keit im Kontext von Klimapolitik zu verringern und 
steigende soziale Ungerechtigkeit zu verhindern. Der 
Schlüsselbegriff, um das Ineinandergreifen dieser 
verschiedenen Maßnahmen mit dem Ziel einer sozial 
gerechteren, klimaneutralen Gesellschaft zu beschrei-
ben, lautet Just Transition (dt.: gerechter Übergang). 
Im Bericht des Intergovernmental Panel on Climate 
Change von 2022 werden als besonders wichtige As-
pekte der Just Transition folgende genannt: (i) Fair-
ness beim Zugang zu Energie und deren Nutzung, 
(ii) sozialer Dialog und demokratische/r Austausch/
Mitsprache mit Stakeholder*innen, (iii) die Schaf-
fung guter Arbeitsplätze, und (iv) Schulungs- und 
Umschulungsprogramme, die zu guten Arbeitsplät-
zen führen (‘reskilling/upskilling’)  (IPCC, 2022, S. 
1806). Zusätzlich zu der Definition des IPCC umfasst 
unser Verständnis von Just Transition auch (v) Ver-
teilungseffekte (Kögel, 2024). Insgesamt sehen wir 
Just Transition als den notwendigen Vorgang, eine zu-
kunftsfähige Wirtschaft im Einklang mit den globalen 
Klimazielen zu errichten und soziale Ungerechtigkeit 
zu verringern.

Wir fordern, dass Aspekte der Just Transition mehr 
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in den Fokus der EU-Politik gerückt werden – von 
nachgelagerter Überlegung zur politischen Leitfrage! 
Zwar sind Fragen rund um die sozialen und vertei-
lungspolitischen Folgen der Dekarbonisierung in den 
letzten Jahren im Policy-Diskurs und in der wissen-
schaftlichen Literatur immer wichtiger geworden und 
der European Green Deal misst der Just Transition 
eine große Bedeutung bei; trotzdem ist EU-Politik in 
diesem Kontext noch stark ausbaufähig (Kivimaa et 
al., 2023; Geels et al., 2017; EEA, 2017).

Erstens fordern wir, dass Gerechtigkeitsaspekte im 
Kontext von Klimapolitik breiter verstanden werden 
als im traditionellen Verständnis von ‘Leave No One 
Behind’. Ein Good-Practice-Beispiel ist der Fragen-
katalog zur Evaluierung von klimapolitischen Maß-
nahmen hinsichtlich Gerechtigkeit, der vom finni-
schen Climate Change Panel entwickelt wurde. Die 
Evaluierungsfragen umfassen solche zur Verteilungs-
gerechtigkeit (Wer profitiert und wer verliert?), zur 
sogenannten Anerkennungsgerechtigkeit (Wo liegen 
soziokulturelle Unterschiede in Positionen und Be-
dürfnissen zwischen Menschen und Gruppen?), und 
Verfahrensgerechtigkeit (Sind Entscheidungsprozes-
se fair und bieten gesellschaftlichen Gruppen Mitge-
staltungsmöglichkeiten?).

Zweitens fordern wir, dass das Verständnis von Just 
Transition nicht nur umfassende Gerechtigkeits-
aspekte berücksichtigt, sondern Just Transition als 
Konzept auch konsequent in allen einschlägigen EU-
Dokumenten Anwendung finden sollte. Nur so kann 
sichergestellt werden, dass alle relevanten Politikbe-
reiche, auch auf nationaler Ebene, ihre Maßnahmen-
bündel frühzeitig abstimmen und die Just Transition 
angemessen adressieren. Bisher gibt es aber eine eher 
unzureichende Sammlung von ad hoc-Initiativen auf 
nationaler und EU-Ebene. Allerdings erfordert Ge-
rechtigkeit in der Klimapolitik oft die Berücksichti-
gung aller Politikbereiche, um Gerechtigkeit durch 
konsistente und unterstützende Policy-Maßnahmen 
zu fördern, beispielsweise durch Zusammenarbeit 
zwischen Klima-, Sozial-, Bildungs- und Beschäfti-
gungspolitiken. Statt einzelne politische Maßnahmen 
zu untersuchen, sollten Policymaßnahmen oder -mixe 
durch Gerechtigkeitsevaluationen bewertet und ein 
dringend notwendiger EU-weiter Governance-Rah-
men geschaffen werden (Bohnenberger, 2022). 

Drittens fordern wir, dass die Erhebung von besseren 
Daten und mehr Forschung zur Just Transition um-

gesetzt und von der EU finanziell gefördert werden. 
Gängige Methoden, Annahmen und Datenquellen in 
der ökonomischen Forschung beschränken die Palette 
der bisher evaluierten Maßnahmenbündel. Studien zu 
den Wohlstandsgewinnen bzw. -verlusten von Klima-
politik sind für die Bewertung des Zusammenhangs 
zwischen Klimapolitik und sozialen Zielen nur teils 
geeignet, da die Wohlstandsgewinne keinen Auf-
schluss über die Abdeckung sozialpolitischer Indika-
toren wie den Zugang zu Grundgütern oder Teilhabe 
ermöglichen. Darüber hinaus werden abgesehen von 
Gesundheitsauswirkungen kaum positive Nebenef-
fekte („co-benefits“) von Klimaschutzmaßnahmen 
bewertet. Nutzen im Verhältnis zu den Kosten von 
Klimaschutzmaßnahmen wird unterschätzt und da-
durch suboptimale Klimaschutzmaßnahmen vorge-
schlagen (Bohnenberger, 2022). 

Just Transition beschreibt eine Politik, die 
den Übergang zu einer kohlenstoffarmen 
Wirtschaft auf eine gerechte und inklusive 
Weise gestaltet. Soziale, wirtschaftliche und 
ökologische Auswirkungen der Transforma-
tion sollen hierbei für alle Bevölkerungs-
gruppen berücksichtigt werden, insbeson-
dere für diejenigen, die am stärksten von 
Veränderungen betroffen sind. Es geht zum 
Beispiel darum, sicherzustellen, dass Arbei-
ter*innen in Branchen, die von diesem Wan-
del betroffen sind, neue Beschäftigungs-
möglichkeiten und Schulungen erhalten, um 
in den neuen, grünen Wirtschaftssektoren 
Fuß zu fassen. Gleichzeitig sollen Gemein-
schaften unterstützt werden, die stark von 
der traditionellen Energiewirtschaft abhän-
gig sind, um den Übergang zu bewältigen 
und neue, nachhaltige Entwicklungsmög-
lichkeiten zu schaffen. Obwohl Aspekte der 
Just Transition in den letzten Jahren immer 
Aufmerksamkeit in der EU-Politik erfahren 
haben, sollte das Thema mehr in den Fokus 
der EU-Politik gerückt werden und zur poli-
tischen Leitfrage werden.
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Infobox: EU Fiskalregeln

Die Sparmaßnahmen hatten aufgrund der Haushalts-
zwänge, die durch die Fiskalregeln aufgezwungen 
wurden, unverhältnismäßige Auswirkungen auf Frau-
en und andere schutzbedürftige Personen. 
Denn Kürzungen bei öffentlichen Dienstleistungen 
gehen oft zu Lasten der Frauen, da von ihnen erwartet 
wird, dass sie den Großteil der Care-Arbeit überneh-
men.

Der aktuell vorliegende Vorschlag soll im April 2024 
final verabschiedet werden, aber stellt leider kaum 
eine Verbesserung da. Aus Klima und Umweltpers-
pektive ist er ein Desaster, denn es fehlen konkrete 
Maßnahmen, wie etwa Ausgaben zum Schließen der 
grünen Investitionslücke finanziert werden können. 
Zudem könnte es zu einer weiteren Austeritätswel-
le bei vielen Mitgliedsstaaten führen, denn: Durch 
Druck von Deutschland und anderen Staaten enthält 
die Reform zusätzliche jährliche Ziele zur Schulden- 
und Defizitreduzierung. Konkret heißt das, Länder 
mit einer Verschuldung von über 90% müssen ihre 
Schulden im Durchschnitt um 1% pro Jahr reduzie-
ren, bei einer Verschuldung zwischen 60% und 90% 
des BIP müssen Schulden um durchschnittlich 0,5% 
pro Jahr reduziert werden. Dies könnte sich dann, 
wie oben diskutiert, wiederum besonders negativ auf 
Frauen auswirken. Ein Teufelskreis der Austerität.

Derzeit werden die EU-Fiskalregeln reformiert. Der 
sogenannte finanzpolitische Rahmen der EU besteht 
aus einer Reihe von Regeln, um das Risiko einer 
Streuung von Wirtschaftskrisen zu verringern. Die 
wichtigsten Regeln sind

 die Schuldenregel, was bedeutet, 
 dass die Verschuldung eines Landes 
 unter 60 % des BIP bleiben muss, und
 die Defizitregel, die besagt,     
 dass das jährliche Defizit eines Landes
 unter 3 % seines BIP bleiben muss.

Diese Regeln sind im Stabilitäts- und Wachstumspakt 
der EU verankert, einer politischen Vereinbarung 
zwischen den Mitgliedstaaten. Es wurde schon lan-
ge  der Nutzen dieser Regeln diskutiert und deutlich, 
dass die EU-Fiskalregeln reformiert werden müssen. 
So sind die Zielwerte unter anderem willkürlich ge-
wählt und nicht in der Lage, auf die aktuellen Heraus-
forderungen, wie z.B. die Klimakrise, zu reagieren. 
Zudem schränkten die Regeln die Möglichkeiten der 
Mitgliedstaaten ein, sich von der Finanzkrise im Jahr 
2008 zu erholen.

Viertens fordern wir mehr finanzielle Mittel von der 
EU, um die Just Transition voranzutreiben. Nicht nur 
Kohle-Regionen brauchen Just Transition! Bisher 
geht das Geld aber nur an ausgewählte Regionen – als 
wäre die Just Transition etwas, das nur an bestimmten 
Orten stattfinden muss. Das liegt auch am Problem 
der Begrifflichkeit: Just Transition wurde anfänglich 
auf “Kohle-Regionen” reduziert, inzwischen jedoch 
auch um distributive Dimensionen erweitert. Aller-
dings sickert das viel zu langsam zur Politik durch. 
Veränderungen wird es in vielen Branchen und für 
viele gesellschaftliche Gruppen geben, unabhängig 
davon, ob sie in einer Region mit viel fossiler Indust-
rie leben oder nicht. 

Fünftens fordern wir eine gesamtheitliche Strategie, 
um den Fachkräftemangel in der EU zu verringern. 
Nur so kann die EU einerseits die schädlichen Aus-
wirkungen von Arbeitslosigkeit verringern und zu-
dem den öffentlichen Sektor und die Wirtschaft ent-
scheidend dabei unterstützen, soziale und ökologische 
Herausforderungen zu meistern (siehe Forderung 4). 

Die soziale Dimension der Just Transition wird oft als 
sekundär im Vergleich zu den Zielen der Emissions-
reduktion behandelt. Aber: Wenn Klimapolitik als 
sozial gerecht wahrgenommen wird, kann sie funk-
tionieren. Sie muss von der Breite der Gesellschaft 
mitgetragen werden. Deswegen fordern wir, dass die 
Klimapolitik und ihre soziale Dimension von Anfang 
an zusammen gedacht werden. Das ist unerlässlich, 
damit Herausforderungen und Synergiepotentiale 
frühzeitig erkannt werden. 

1.

2.
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Grafik 2.1: Erforderliche Gesamtinvestitionen der EU-27 und der zusätzlichen Investitionen im Vergleich zu einem 
Business-as-usual-Szenario (in Mrd. EUR pro Jahr) (Institut Rousseau, 2024)

Forderung 7: Grüne Investitionen 
für Netto-Null 

Die verschiedenen Krisen dieser Zeit fordern uns he-
raus: unsere Gesellschaft und Wirtschaft stehen unter 
Druck. Nicht zuletzt haben die Pandemie und Gesund-
heitskrise der letzten Jahre gezeigt, wie wichtig der 
Aufbau einer widerstandsfähigen Wertschöpfung ist. 
Daraus ergibt sich ein Dreiklang an Herausforderun-
gen, die es zu meistern gilt, um eine Transformation 
hin zu einer Wirtschaft, die entlang sozialer und öko-
logischer Ziele ausgerichtet ist, zu finanzieren. Die 
herausfordernste Dimension entspricht dem sozial- 
und wirtschaftsverträglichen Auslaufen von fossilen 
Kerngeschäften, die wir uns nicht mehr leisten kön-
nen, wenn wir weiterhin innerhalb der planetarischen 
Grenzen wirtschaften wollen. Denn nur das, was 
sozial-ökologisch geboten ist, ist auch ökonomisch 
sinnvoll. Zweitens, müssen Zweige der bestehenden 
Wertschöpfung transformiert werden, deren negati-
ve Auswirkungen auf unser Ökosystem nicht tragbar 
sind. Und letztlich braucht es eine Veränderung unse-
rer Wirtschaft, die im Rahmen der planetaren Gren-
zen daran mitwirkt, die internationalen Klimaziele zu 
erreichen. Die gezielte Finanzierung aller Dimensio-

nen ist Voraussetzung dafür, die Transformation und 
den Wettlauf gegen die Klimakrise gewinnen zu kön-
nen. Es stellt sich damit die Finanzierungsfrage auf 
der einen, die Frage nach der Definition von “grünen 
Investitionen” auf der anderen Seite.
 
Wir sind der Überzeugung, dass es wirtschaftliche 
Stabilität und Sicherheit in der Zukunft nur durch 
massive Investitionen im Hier und Jetzt geben kann. 
Wir fordern, zukunftsfähige Investitionen in grüne 
Technologien, aber vor allem Infrastrukturen und 
Lebensweisen zur Daseinsvorsorge entlang der tat-
sächlichen Bedarfe auszurichten. Unsere Wirtschaft 
ist stark auf die Nutzung fossiler Energieträger aus-
gerichtet, das zeigt sich auch in den (monetären) An-
reizen, die eine verzerrende Wirkung haben. Falsche 
Anreize wie klimaschädliche Subventionen müssen 
abgebaut werden. Denn mit einem Fuß auf dem Gas 
und einem auf der Bremse kommen wir nie ans Ziel.

In den vergangenen Jahren hat die EU wahrlich einen 
Sprint hingelegt, um den Green Deal umzusetzen und 
die Ziele des Pariser Abkommens einzuhalten. Greif-
bare Emissionsreduzierungen bleiben dennoch aus 
und die europäische Klimapolitik scheint von emp-
findlichen politischen Gleichgewichten abzuhängen. 



Während private Investitionen essentiell sind und 
ohne Bewegung im privaten Sektor dahingehend die 
Transformation nicht gelingen kann, können struktu-
relle Veränderungen, welche bis in die Kapillaren un-
seres Wirtschaftens reichen, nur durch starke Investi-
tionen der öffentlichen Hand gelingen. Einschlägige 
Investitionen müssen in den nächsten Jahren getätigt 
werden, auch damit die EU wettbewerbsfähig bleibt! 
Denn jetzt stellen wir die Weichen für die Wirtschaft 
von morgen. Heute liegt die größte Gefahr darin, ei-
nerseits zu wenig zu tun und andererseits schlicht die 
falschen Risiken einzugehen. Dabei müssen wir be-
wusst die richtigen Herausforderungen angehen und 
daraus die richtigen Schlüsse ziehen (Krahé, 2021). 
Nur wenn Politik, Ergebnisse und Annahmen ständig 
überwacht und überprüft werden, können sie bei Be-
darf auch schnell angepasst werden.

Zurzeit sind nur wenige Länder der EU auf dem Pfad, 
ihre nationalen Emissionsreduzierungsziele für 2030 
zu erreichen. Diese Diskrepanz zwischen den ehrgei-
zigen EU-Klimazielen und ihrer begrenzten Politik 
geht hauptsächlich auf finanzielle Hindernisse zurück 
(Institut Rousseu, 2024).
Eine Studie aus dem Januar 2024 kommt zu dem Er-
gebnis, dass zusätzliche öffentliche Investitionen in 
Höhe von 360 Milliarden Euro pro Jahr – das ent-
spricht 1,6% des jährlichen BIP Europas – erforder-
lich sind, damit die EU ihr Netto-Null-Ziel bis 2050 
erreichen kann (Institut Rousseu, 2024). Außerdem 
sindprivate Investitionen in Höhe von zusätzlichen 
100 Milliarden Euro pro Jahr erforderlich. Öffentli-
che Investitionen haben dabei eine enorme Signal-
wirkung, um private anzukurbeln. Nicht zuletzt ist 
Klimaneutralität auch ein Wettbewerbsfaktor. Inves-
titionen müssen so gelenkt werden, dass technologi-
sche Innovationen gefördert, Kosten gesenkt und das 
Umfeld von Markt- und Staatsakteuren so koordiniert 
wird, dass umweltökonomische Ziele erreicht wer-
den. Es braucht sektor- und technologieorientierte In-
vestitionen, die sich auf einen Sektor, aber nicht auf 
bestimmte Unternehmen konzentrieren.

Und woher kommt das Geld? Im vorigen Kapitel ar-
gumentieren wir bereits ausführlich für verschiedene 
Wege, unser Steuersystem sozialer und ökologischer 
zu gestalten. Radikale Veränderung braucht es aber 
auch auf der Fiskalseite. Statt veralteten europäi-
schen Haushaltsregeln braucht es neue Instrumente, 
die es der EU erlauben, direkt handeln zu können. 
Beispielsweise in Deutschland: Hier schränkt die 
ökonomisch willkürliche Schuldenbremse mit einer 
Schuldenobergrenze von 60% und einer jährlichen 
Defizitobergrenze von 0,35% (jeweils bezogen auf 
das BIP) öffentliche Haushalte grundlos ein (Sigl-
Glöckner et al., 2021). Mehr noch: Sie schaden uns 
im Jetzt und den kommenden Generationen in Zu-
kunft. Stattdessen brauchen wir dringend neue, grüne 
Schuldenregeln  – in Deutschland wie auf EU-Ebene 
– die Investitionen in Klimaanpassung und die sozial-
ökologische Transformation unterstützen. Die Trag-
fähigkeit von Verschuldung, unabhängig von dem 
Klimarisiko einerseits und den erforderlichen Inves-
titionen andererseits, bewerten zu wollen, ist schlicht 
realitätsfern.



25

Ein Baustein für eine nachhaltige und zukunftsorien-
tierte Wirtschafts- und Finanzpolitik, die sich an den 
Herausforderungen des Klimawandels misst, ist die 
im Jahr 2020 eingeführte EU-Taxonomie. Sie begreift 
Regulierung und Politik als gegenseitige Partner, als 
eine Orientierung und einen Ambitionsrahmen, den 
der Markt ausfüllen kann. Sie zielt darauf ab, priva-
tes Kapital in nachhaltige Investitionen zu lenken und 
somit die Privatwirtschaft aktiv in die Finanzierung 
des Klimaschutzes einzubinden. Allein staatliche In-
vestitionen werden nicht ausreichen, um die Klima-
schutzziele zu erreichen, wenn weiterhin viel Geld 
in klimaschädliches Wirtschaften fließt. Bis 2030 
müssen nach Schätzungen der EU-Kommission jähr-
lich 520 Milliarden Euro in die grüne Transformation 
investiert werden (EU-Kommission, 2018). Ein gro-
ßer Teil der notwendigen Investitionen müssen von 
privaten Akteur*innen geleistet und von der Politik 
gelenkt werden. Die EU-Taxonomie definiert, welche 
Wirtschaftsaktivitäten als nachhaltig gelten und ver-
sucht damit, die Finanzierung von klimaschädlichen 

Forderung 8: Weiterentwicklung
 der EU-Taxonomie
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Wirtschaftsaktivitäten zu unterbinden.

Die Dekarbonisierung der Wirtschaft mithilfe einer 
Taxonomie zu beschleunigen, bietet ein notwendi-
ges Regelwerk für Unternehmen. Dennoch besteht 
Verbesserungsbedarf: Die Liste der als nachhaltig 
klassifizierten Wirtschaftsaktivitäten ist noch nicht 
umfangreich genug. So waren im Jahr 2022 nur 20 
bis 40 Prozent aller Wirtschaftsaktivitäten abgedeckt 
(Krimphoff et al., 2022). Damit fließen weiterhin Mil-
liarden in klimaschädliche Wirtschaftstätigkeiten und 
-bereiche. Außerdem sind die Möglichkeiten der Ta-
xonomie bisher auf den EU-Raum begrenzt. Ein ers-
ter wichtiger Schritt ist dabei, dass die EU Kommis-
sion plant, ab 2028 auch bestimmte außereuropäische 
Unternehmen mit Geschäftsbeziehungen zur EU zur 
Offenlegung zu verpflichten.

Es tut sich etwas: Finanzanlagen werden immer grü-
ner und die Branchen wandeln sich. Das Interesse der 
Anleger*innen an nachhaltigen Finanzprodukten ist 
groß. Dennoch wird nach wie vor nur eine Minder-
heit der Mittel in nachhaltige Fonds investiert. Es gibt 
weiterhin massive Investitionen in fossile Geschäfts-
modelle – und zwar in Milliardenhöhe. Aktieninvest-
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Um auf die Herausforderungen des Klimawandels 
und der ökologischen Krise eingehen zu können, 
brauchen wir auch ein Umdenken in unserer Arbeits-
welt. Nur durch eine gesamtheitliche Strategie zur 
Begegnung des Fachkräftemangels kann die EU ei-
nerseits die schädlichen Auswirkungen der Arbeits-
losigkeit verringern und andererseits den öffentlichen 
Sektor und die Wirtschaft befähigen, soziale und öko-
logische Herausforderungen zu bewältigen.  Gewerk-
schaften betonen vier zentrale Anforderungen: Soli-
darität zur Unterstützung der Regionen und Sektoren, 
die am stärksten von der Dekarbonisierung betroffen 
sind; einen starken sozialen Schutz und das Recht auf 
(Neu-)Qualifizierung; einen robusten sozialen Dialog 
und die Schaffung von hochwertigen Arbeitsplätzen 
(Voet, 2019).

Für eine Transformation zu einer nachhaltigen Wirt-
schaft ist es unerlässlich, dass Arbeitskräfte entspre-
chend aus- und weitergebildet werden. Dazu gehört 
die Förderung von Fachkräften in den Bereichen 
erneuerbare Energien, nachhaltige Landwirtschaft, 
Kreislaufwirtschaft und umweltfreundliche Mobili-
tät. Unternehmen und Arbeitnehmer*innen müssen 
einen breiten und besseren Zugang zu hochwerti-
gen Weiterbildungsprogrammen erhalten. Unterneh-
men, die in die Weiterbildung ihrer Mitarbeiter*in-
nen investieren, sollen finanzielle Anreize erhalten. 
Zusätzlich müssen Weiterbildungsmaßnahmen für 
Arbeitnehmer*innen öffentlich gefördert werden. 
Modulare Teilqualifizierungsmaßnahmen können da-
bei ein wichtiger Hebel sein, um Arbeitnehmer*innen 
schnell und flexibel auszubilden.

Ein großes Hemmnis für die Abkehr von fossilen 
Energien ist die Tatsache, dass derzeit noch viele 

ments der großen Fondsgesellschaften gehen auch 
heute noch vor allem in profitable fossile Unterneh-
men. Hinzu kommt, dass Fonds oft ein grünes La-
bel haben, aber tatsächlich Geld in Fossile lenken 
(Schultz/Senn, 2023). Gleichzeitig werden Atom-
energie und Gas weiterhin fatalerweise als “nachhal-
tig” eingestuft. Von vollständigen grünen Finanzan-
lagen sind wir also noch weit entfernt. 

Derzeit führt die Taxonomie besonders für kleine 
und mittlere Unternehmen im Wettbewerb mit den 
Global Playern zu Nachteilen. Denn die (freiwillige) 
Berichterstattung bedeutet einen immensen Bürokra-
tieaufwand, weshalb die meisten Unternehmen nicht 
berichten. Zugleich führt die Offenlegungspflicht von 
Banken dazu, dass es kleinen und mittleren Unterneh-
men erschwert wird, einen Kredit aufzunehmen, da 
sie aufgrund der bürokratischen Hürden nicht ausrei-
chend über ihre Taxonomie-Konformität an die Ban-
ken berichten können. Bürokratische Hürden für klei-
ne und mittlere Unternehmen müssen gesenkt und die 
Transformationsbereitschaft berücksichtigt werden.

Außerdem müssen Ratings zur Prüfung der Taxono-
mie-Konformität großer Unternehmen transparenter 
werden, um Greenwashing zu verhindern. Bewer-
tungsmaßstäbe sollten offengelegt und das Bewer-
tungs- und Beratungsgeschäft getrennt werden. Auch 
Minimalanforderungen, wie die Einhaltung des Pa-
riser Klimaschutzabkommen, müssen in das Rating 
miteinbezogen werden. Das Kernproblem der EU-
Taxonomie zeigt sich allerdings in der Definition 
von “nachhaltigen Investitionen”. Bislang bietet die 
EU-Taxonomie nur eine Liste von Kriterien, die er-
füllt werden müssen, um als nachhaltig zu gelten. 
Allerdings führt die Prüfung einzelner Maßnahmen 
beispielsweise hinsichtlich ihrer isolierten CO2-Ein-
sparung in viele Sackgassen. Der Blick für das Ganze 
fehlt, denn Nachhaltigkeitsbewertungen müssen ge-
samtwirtschaftliche Entwicklungen mit in den Blick 
nehmen. Statt kontextlos einzelne Projekte zu bewer-
ten, muss die Taxonomie explizit mit sektoralen Plä-
nen und Zielen zusammengedacht werden. So können 
Investitionen und Wirtschaftsaktivitäten in ihrem Ge-
samtkontext betrachtet und strategisch ausgerichtet 
werden, um Synergien frühzeitig zu erkennen und 
Trade-offs oder ineffiziente Strukturen zu reduzieren.

Die Grundidee der EU-Taxonomie, Anleger*innen 
und Investor*innen Anreize zu geben, in nachhaltige 
Fonds zu investieren und privates Kapital in nach-

haltige Wirtschaftstätigkeiten zu lenken, ist gut. Die 
Umsetzung war ein wichtiger Schritt, ist aber weder 
vollständig noch ehrgeizig genug. Nun muss nachge-
bessert werden, damit ausreichend viele Investitionen 
in Klimaschutz fließen und klimaschädliche Wirt-
schaftsaktivitäten finanziell ausgetrocknet werden. 
Dabei bleibt allerdings auch klar: Für die Erreichung 
der europäischen Klimaziele kann die Taxonomie nur 
einer von vielen Bausteinen sein.

Forderung 9: Aus- und Weiterbildung 
von Fachkräften
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Forderung 10: Partizipation 
gewährleisten

Arbeitsplätze an der fossilen Industrie hängen. Starke 
Beharrungskräfte sind also vorprogrammiert. Beson-
ders Menschen, die mitten im Leben stehen, Kinder 
haben und Kredite abzahlen müssen, fällt es oft weni-
ger leicht, die Branche zu wechseln. Diese Menschen 
sollten daher eine höhere staatliche Unterstützung 
bekommen. Mit einer Art substantieller Brücken-
finanzierung für die Zeit der Weiterbildung, können 
Menschen bei der Umschulung effektiv unterstützt 
und eine höhere gesellschaftliche Akzeptanz für Um-
orientierung gefördert werden.

Aber nicht nur Weiterbildungsmöglichkeiten sind 
von Bedeutung: Die Ausbildung und Qualifizierung 
im Bereich der grünen Technologien und anderen 
zukunftsfähigen Branchen wie der Chemieindust-
rie muss bereits in Schulen und Hochschulen ver-
ankert werden. Darüber hinaus bietet Migration die 
Möglichkeit, Arbeitskräfte auf Dauer zu sichern. Ein 
besserer Zugang zu guter Arbeit, Arbeitsmarktinte-
gration und gezielte Fachkräftezuwanderung sichert 
dabei nicht nur Fachkräfte, sondern ermöglicht auch 
die gesellschaftliche Teilhabe und das Wohlbefinden 
dieser Menschen.

Fachkräfte umfassen dabei allerdings nicht nur indus-
trielle Arbeiter*innen, sondern auch Angestellte in 
der öffentlichen Verwaltung. Immer wieder werden 
Gelder für Projekte und Investitionsprogramme nicht 
abgerufen, weil es an Personal für die Umsetzung in 
Kommunen, Städten und Regionen mangelt. Es müs-
sen deshalb auch Mittel für die Verwaltung und Um-
setzung bereitgestellt werden. Ein Budget für nationa-
le Beamt*innen könnte beispielsweise in öffentlichen 
Ausschreibungen direkt mit eingeschlossen werden, 
um Personalkosten direkt mitzudenken. Denn so si-
chern wir auch ab, dass die regionale Governance be-
fähigt wird, das umzusetzen, was die Länder und die 
EU beschließen.

Arbeitsmarktpolitik ist ein entscheidender Hebel für 
den Übergang zu Nachhaltigkeit. Frühere Ansätze 
zur Ermittlung grüner Arbeitsplätze vernachlässigten 
wesentliche Aspekte, die für die Nachhaltigkeit der 
Beschäftigung entscheidend sind. Schließlich gilt: 
Arbeitsplätze sollten den Lebensunterhalt von Arbei-
ter*innen heute nicht auf die Kosten künftiger Gene-
rationen erwirtschaften (Bohnenberger, 2022). Nicht 
zuletzt ist Lohnarbeit ein identitätsstiftender Faktor 
für viele Menschen. Deswegen bedeutet ein Wandel 
der Arbeitswelt, wie wir ihn gerade erleben, auch, 

dass wir allen Arbeitnehmer*innen nachhaltige und 
sinnvolle Jobs ermöglichen können. Diese Chance 
sollten wir nutzen!

Partizipation heißt so viel wie ‘Beteiligung’, ‘Teilha-
be’ oder ‘Mitgestaltung’. Der Begriff wird vor allem 
im Kontext von gesellschaftlichen Austauschprozes-
sen verwendet, bei denen sich Personen mit unter-
schiedlichen Interessen ‘an einen Tisch setzen’. Sie 
überlegen gemeinsam, wie Herausforderungen ge-
meistert werden können. Dabei werden insbesondere 
Stimmen zusammengeführt, die sich ansonsten nicht 
in einem starken Austausch befinden.  Häufig finden 
solche Prozesse im Kontext von neuen Gesetzen oder 
Planungsinstrumenten statt, wie z.B. den Nationalen 
Klima- und Energieplänen, die alle EU-Länder re-
gelmäßig an die EU-Kommission schicken müssen. 
Durch Partizipative Prozesse stärken wir die Demo-
kratie, da direkter auf Bürger*innen eingegangen 
werden kann. Insbesondere können so die Bedürf-
nisse von Minderheiten und häufig ausgeschlossenen 
Gruppen wie informell Beschäftigten, Migrant*in-
nen, und Frauen dadurch besser integriert werden. 
Bürger*innenbeteiligung ermöglicht es der Öffent-
lichkeit, Entscheidungsprozesse zu verfolgen, zu be-
einflussen und zu verstehen. Dies wiederum erhöht 
deren Legitimität und die öffentliche Unterstützung 
für Veränderungen (OECD, 2022). Außerdem haben 
europäische Bürger*innen in Bezug auf umweltre-
levante Entscheidungen sogar einen Rechtsanspruch 
auf Beteiligungsprozesse und auch der European 
Green Deal sieht Partizipation als treibende Kraft, 
um Klimaziele zu erreichen (EEA, 2023). Metho-
den für Partizipationsprozesse umfassen Informa-
tionsvermittlung (z.B. Videos, Infoveranstaltungen), 
Konsultation (Workshops, Diskussionsformate, stan-
dardisierte Befragungen in Nachbarschaften), und 
Kollaboration (z.B. Einbezug von Bürgerinnen und 
Bürgern in Entscheidungsprozesse) (Bergmann et al., 
2018).

Wir fordern, dass Partizipation in der EU-Politik, ins-
besondere wenn diese die ‘Transformation’ mitge-
staltet, gewährleistet wird. Denn trotz dieser Gründe 
gibt es bisher auf regionaler, nationaler und EU-Ebe-
ne nur punktuell Partizipationsmöglichkeiten für be-



stimmte Gruppen oder die allgemeine Bevölkerung. 
Ein good-practice-Beispiel ist die Irish Constitutio-
nal Convention und die dazugehörigen Bürger*in-
nenversammlungen, bei denen es sich um eine Reihe 
von Bürger*innenversammlungen zu verschiedenen 
Themen handelte, wie Abtreibungsrechte und Ge-
schlechtergerechtigkeit. Die Versammlungen führ-
ten zu konkreten Entscheidungen und Folgeprojek-
ten (EEA, 2023).  Wichtig ist vor allem, dass höhere 
Transparenz für Policy-Entscheidungen hergestellt 
wird. Einschlägige EU-Prozesse, wie z.B. die Natio-
nalen Klima- und Energiepläne (NECPs), Territorial 
Just Transition Plans (TJTPs) und Klimasozialpläne 
(SCPs) legen fest: EU-Länder müssen genau belegen, 
wer in den Beteiligungsprozessen was sagt und wie 
dieser Input am Ende berücksichtigt wird. Bisher pas-
siert das nur in ungenügender Form (European Com-
mission, 2023). Außerdem werden Synergieeffekte 
zwischen nationalen und EU-Partizipationsprozes-
sen nicht effektiv genutzt. Dabei hätte eine bessere 
Koordinierung zwischen den Beteiligungsprozessen 
potenziell viele Vorteile, wie zum Beispiel weniger 
administrativer und finanzieller Aufwand. Wir for-
dern, dass auf EU-Ebene mehr dafür getan wird, um 
die Transparenz und Koordination verschiedener Be-
teiligungsprozesse zu verbessern und die Ergebnisse 
an die breite Öffentlichkeit zu kommunizieren. Denn: 
Wir brauchen einen funktionierenden gesellschaftli-
chen Dialog, der gesellschaftliche Wandlungsprozes-
se effektiv ermöglicht. Natürlich ist es wichtig, dass 
die EU als Akteur auf nationale Belange der EU-Län-
der eingeht. Wir fordern jedoch, dass die EU besser 
vorausschauend und unterstützend agiert.

Politiker*innen und ihre Berater*innen sollten sich 
nicht als “allwissend” verstehen. In gesellschaftlichen 
Wandlungsprozessen ist es wichtig, dass Ungewiss-
heiten und Wissenslücken offen angesprochen wer-
den. Wir sind überzeugt: Nur so können gute Ergeb-
nisse erzielt werden. Deswegen plädieren wir, nach 
Jasanoff (2007), für mehr “Bescheidenheit” von poli-
tischen Stakeholder*innen in Politik- und Entschei-
dungsprozessen. Eine solche Position ermöglicht es, 
ergebnisoffen folgende Fragen in Beteiligungsprozes-
sen zu diskutieren: Welche alternativen Möglichkei-
ten gibt es, unsere Fragen zu stellen? Wer wird am 
ehesten negativ betroffen? Wer verliert und wer ge-
winnt? Wie können wir es besser wissen?“ (Jasanoff, 
2018, S. 13; EEA, 2023).

Wir verstehen Partizipation als Beteiligung, Teilhabe 
und Mitgestaltung, wobei der Fokus auf dem Aus-
tausch verschiedener Interessensgruppen liegt. Wir 
fordern, dass Partizipationsprozesse besser werden, 
da sie die Demokratie stärken, zu besseren politi-
schen Ergebnissen führen und die Bedürfnisse der 
Bürger*innen in politische Entscheidungen einfließen 
lassen. Die Verbesserung auf EU-Ebene soll durch 
höhere Transparenz bei Policy-Entscheidungen und 
effektivere Koordination von Beteiligungsprozessen 
erreicht werden. Eine “Wir-wissen-nicht-alles”-Hal-
tung von politischen Stakeholder*innen sehen wir als 
Schlüsselfaktor für erfolgreiche Wandlungsprozesse.
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Säule 3
Geschlechtergerechte Finanzen

Gender Mainstreaming (dt.: Leitbild der Geschlech-
tergerechtigkeit) baut auf der Erkenntnis auf, dass es 
keine geschlechtsneutrale Wirklichkeit gibt und Frau-
en, trans*, nonbinary Personen und marginalisierte 
Gruppen andere Bedürfnisse und Lebensrealitäten 
haben als cis-Männer: Frauen leisten zum Beispiel 
mehr Care-Arbeit, wohingegen Männer häufiger mit 
dem Auto unterwegs sind. Gender Mainstreaming 
heißt, „bei allen gesellschaftlichen und politischen 
Vorhaben die unterschiedlichen Auswirkungen auf 
die Lebenssituation und Interessen von Frauen und 
Männern grundsätzlich und systematisch zu berück-
sichtigen“ (BMFSFJ). Es geht darum, strukturelle 
Ungleichheiten, die der Verwirklichung von Ge-
schlechtergerechtigkeit im Wege stehen, langfristig 
zu beseitigen.

Gender Budgeting ist dabei die konkrete Anwen-
dung von Gender Mainstreaming im Haushaltspro-
zess (Wissenschaftlicher Dienst Bundestag). Gender 
Budgeting bedeutet also, bei allen Schritten des Haus-
haltsprozesses die Geschlechterdimension zu berück-
sichtigen. Dafür müssen die möglicherweise unglei-
chen Auswirkungen des Haushalts auf Frauen und 
Männer nicht nur beachtet, sondern Gelder auch so 
eingesetzt werden, dass sie die Gleichstellung der Ge-
schlechter fördern. Ein Beispiel: Daten zeigen, dass 
Frauen häufiger zu Fuß oder mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln unterwegs sind. Gleichzeitig sind viele 
Städte nach wie vor auf das Auto ausgelegt. Gender 
Budgeting würde hier im Bereich der Verkehrspolitik 
bedeuten, Gelder so umzuschichten, dass die Mobi-
lität von Frauen gleichermaßen berücksichtigt wird, 
indem z.B. Fußwege und der öffentliche Nahverkehr 
ausgebaut werden (Criado-Perez, 2017).
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Schon 1999 hat sich die Europäische Union mit dem 
Vertrag von Amsterdam dazu verpflichtet, die Gleich-
stellung der Geschlechter über alle Politikbereiche 
hinweg zu fördern und Ungleichheiten entgegenzu-
wirken (sog. Gender Mainstreaming).  Ein zentrales 
Instrument dafür ist das sogenannte Gender Budge-
ting, die geschlechterspezifische Analyse und Gestal-
tung der Haushaltspolitik (siehe Infobox). In der Rea-
lität zeigt sich jedoch, dass konkrete Fortschritte und 
die systematische Umsetzung dieser Prinzipien in der 
EU-Haushaltspolitik noch immer weit hinter den Er-
wartungen zurückbleiben.

Die andauernde Notwendigkeit für geschlechterge-
rechte Finanz- und Haushaltspolitik ist klar. Frauen 
sind seltener auf dem Arbeitsmarkt vertreten als Män-
ner: die Gender Employment Gap lag im Jahr 2021 
bei 10,8 Prozentpunkten, wobei 67,7 % der Frauen in 
der gesamten EU erwerbstätig waren, verglichen mit 
78,5 % der Männer (Eurostat, 2024a). Frauen werden 
schlechter bezahlt (Gender Pay Gap im Jahr 2022 im 
EU-Durchschnitt bei 13%; Eurostat, 2024b), verbrin-
gen aber doppelt so viel Zeit in unbezahlter Care Ar-
beit (OECD, 2020), bekommen weniger Rente (Gen-
der Pension Gap im Jahr 2020 im EU Durchschnitt 
bei 26% (Eurostat, 2024c) und sind stärker von Armut 
bedroht (Eurostat, 2019).

Gender Budgeting ist ein essentielles Instrument, um 
Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern aufzu-
zeigen und eine gerechtere Verteilung von (öffentli-
chen) Ressourcen zu erreichen. Haushalte müssen 
zunächst geschlechtsspezifisch analysiert werden, um 
die Ungleichbehandlung der Geschlechter bei Vertei-
lung der Finanzmittel aufzudecken und zu adressie-
ren, wofür das Erheben von Daten und das Schließen 
von Datenlücken essentiell ist. Dabei ist die Ver-
wirklichung von Gender Budgeting mit dem Ziel der 
Gleichstellung der Geschlechter nicht nur eine Frage 
der Gerechtigkeit, sondern hat auch ganz konkrete 
wirtschaftliche Vorteile: Verbesserungen im Bereich 
der Geschlechtergerechtigkeit könnten bis 2050 mehr 
als 10 Mio. neue Jobs schaffen. Dadurch würde der 
Pro-Kopf-Wohlstand in der EU um 6,1% bis 9,6% zu-
sätzlich steigen (European Institute of Gender Equa-
lity, 2017). 

Außerdem würde Gender Budgeting für mehr Trans-

Einleitung Geschlechtergerechte Finanzen parenz sorgen und aufzeigen, wer von öffentli-
chen Geldern profitiert (Stotsky, 2016). So kann 
uns Bürger*innen ermöglicht werden, unsere 
Regierungen auf Maßnahmen zur Umsetzung 

von Geschlechtergerechtigkeit zu überprüfen. Damit 
ist klar: von geschlechtergerechten Haushalten profi-
tieren alle! 

Ein geschlechtergerechter Haushalt berücksichtigt 
also unterschiedliche Bedürfnisse und trägt zu einer 
inklusiveren Gesellschaft bei. Der Ansatz des Diver-
sity Budgetings (siehe Infobox) erweitert das Konzept 
des Gender Budgetings, indem er weitere Dimensio-
nen von Diversität, wie Alter, ethnische Zugehörig-
keit oder Behinderung, in die finanzielle Planung und 
Entscheidungsfindung einbezieht. Dadurch können 
Haushaltsentscheidungen so getroffen werden, dass 
sie die Vielfalt der Gesellschaft widerspiegeln und 
allen Gruppen gerecht werden. Verwirklicht man 
Gender Budgeting als Teil einer größeren Reform 
der Haushaltsführung im Rahmen von Performance 
Budgeting würde dies außerdem ermöglichen, andere 
politische Ziele wie beispielsweise klimafreundliches 
Wirtschaften zu fördern.  

Für ein gerechteres Europa für Menschen aller Ge-
schlechter fordern wir daher (1.) die Schließung der 
Gender Data Gap, und (2.) die verpflichtende Anwen-
dung von Gender Budgeting bei allen EU-Finanz-
mitteln. Zudem sollte die EU (3.) starke (auch finan-
zielle) Anreize für die Mitgliedstaaten setzen, damit 
diese auch nationale Haushalte geschlechtergerecht 
gestalten. Dafür muss die EU (4.) die Mitgliedstaa-
ten durch Expertise und Beratung im Bereich Gender 
Budgeting unterstützen. Wir sehen die Umsetzung 
von Gender Budgeting im EU-Haushalt und den na-
tionalen Haushalten außerdem als Chance, (5.) Haus-
halte generell wirkungsorientierter, transparenter und 
partizipativer zu gestalten. Mit diesen Schritten kön-
nen wir eine tiefgreifende und nachhaltige Transfor-
mation der Haushaltspolitik auf europäischer und na-
tionaler Ebene bewirken und so eine gerechtere und 
inklusivere Gesellschaft gestalten!

Um den geschlechtsspezifischen Ungleichheiten der 
europäischen Finanzpolitik auf den Grund zu gehen, 
brauchen wir Daten für eine systemische Analyse. 
Doch hier fängt die Geschlechterdiskriminierung 

Forderung 11: Gender Data Gap schließen!
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schon an, denn derzeit besteht noch immer ein riesi-
ger Gender Data Gap (geschlechtsspezifische Daten-
lücke) und somit ein Mangel an geschlechtsdiffe-
renzierten Daten. Vor allem seit dem Erscheinen des 
Bestsellers Invisible Women (Unsichtbare Frauen) 
von Caroline Criado Perez (2019) wird immer sicht-
barer, dass Frauen in Statistiken einfach fehlen. Ein 
berühmtes Beispiel ist, dass Sicherheitsvorkehrungen 
in Autos nur auf Männer ausgerichtet sind, sodass 
Frauen bei Unfällen mit 47 % höherer Wahrschein-
lichkeit schwer verletzt werden (Europäisches Parla-
ment, 2023) . 

Wir fordern daher mehr Daten von und über Frauen, 
trans*, nonbinary Personen und marginalisierte Grup-
pen! Gute Datenqualität ist die Grundlage, um gute 
politische Entscheidungen zu treffen. Wenn Frauen, 
trans*, nonbinary Personen und marginalisierte Grup-
pen bei der Datenerhebung strukturell übergangen 
werden, werden sie auch in politischen Entscheidun-
gen weiterhin vernachlässigt. 

(Unbezahlte) Care-Arbeit ist ein sehr gutes Beispiel 
dafür, wie durch fehlende Datenerfassung ein riesiger 
Anteil menschlichen Lebens in den offiziellen Statis-
tiken nicht berücksichtigt wird. 
Der Wert von unbezahlter Care-
Arbeit entspricht zwischen 12 und 
40 % des BIPs, gemessen in 26 
verschiedenen Ländern (Reddy, 
2020). Wenn wir über unbezahlte 
Care-Arbeit mehr Daten hätten, 
könnten wir die ungerechte Ver-
teilung von Care-Arbeit und die 
enorme Bedeutung davon noch 
besser verstehen und bekämpfen. 

Ein weiteres Problem bezüg-
lich der Datenerhebung ist, dass 
die wenigsten Daten nach Ge-
schlechtern getrennt erhoben und 
veröffentlicht werden. So können 
politische oder wirtschaftliche 
Veränderungen nicht geschlechts-
spezifisch analysiert werden und 
wir wissen nicht, inwiefern politi-
sche Maßnahmen Frauen, trans*, 
nonbinary Personen und margi-
nalisierte Gruppen und Männer 
unterschiedlich beeinflussen. 
Deswegen startet jeder Kampf für 

Maßnahmen, deren Hauptziel die Verbesserung der Gleichstellung von Frauen und Männern ist

Maßnahmen, bei denen die Gleichstellung der Geschlechter ein wichtiges und bewusstes Ziel darstellt
(aber nicht der Hauptgrund für die Intervention ist)

Maßnahmen, die keinen nennenswerten Einfluss auf die Gleichstellung der Geschlechter haben

Maßnahmen, deren Einfluss auf die Gleichstellung der Geschlechter nicht bekannt ist

Analyse der EU-Programme von 2021 
mit der neuen Methodik der EU-Kommission

Grafik 3.1: Analyse der EU-Programme 
von 2021 mit der neuen Methodik der EU Kommission (EU Kommission, 2022c)

mehr Geschlechtergerechtigkeit in der Finanzpolitik 
mit einem Kampf für bessere Daten. 

Es gibt allerdings auch kleine Fortschritte bei der Im-
plementierung von besserer Datenqualität: Seit Ok-
tober 2023 arbeitet die Europäische Kommission mit 
einer neuen Methodik, die dabei helfen soll, Gender 
Budgeting in allen EU-Programmen mitzudenken. 
Die EU-Programme werden dabei in vier Kategorien 
geteilt: Je mehr das Programm Geschlechtergerech-
tigkeit aktiv positiv beeinflusst, desto höher der Sco-
re. Aber: 95 % der analysierten Programme sind in 
einer Kategorie, die angibt, dass sie potenziell posi-
tive Effekte auf Gleichstellung haben könnte, es aber 
aufgrund der Datenlage nicht angegeben werden kann 
(EU Kommission, 2022c). Hier sehen wir, dass neue 
Gender Budgeting Methoden nur mit einer guten Da-
tenlage funktionieren!

Die Verfügbarkeit und Qualität von geschlechtsbezo-
genen Daten sind die Grundlage für eine zielorientier-
te Analyse und Gestaltung politischer Maßnahmen. 
Bessere Daten sind unverzichtbar, wenn wir durch 
die EU und in der EU Geschlechtergerechtigkeit und 
Gleichstellung fördern wollen!



Obwohl sich die Europäische Union schon 1999 mit dem Vertrag 
von Amsterdam zum Gender Mainstreaming und damit Gender 
Budgeting verpflichtet hat, hat sich in der Umsetzung in den letz-
ten 25 Jahren wenig getan. Geschlechtergerechte Haushaltspoli-
tik ist noch immer nicht stringent im Haushaltsprozess verankert 
und die Verantwortung für die Implementierung ist weiterhin un-
klar. Im wichtigsten europäischen Haushaltsplan, dem Mehrjähri-
gen Finanzrahmen (MFR), wird Geschlechtergerechtigkeit einfach 
„ausgeklammert“ (European Parliament, 2019). Das zeigt, dass Ge-
schlechtergerechtigkeit noch immer nur ein “mögliches Add-on” in 
der europäischen Haushaltspolitik ist, aber nicht systematisch als 
Ziel verfolgt wird.

Deswegen fordern wir, dass ab sofort Geschlechtergerechtigkeit in 
allen EU-Haushaltsmitteln, wie beispielsweise dem nächsten Mehr-
jährigen Finanzplan 2028-2034, von Beginn an verpflichtend mitge-
dacht und umgesetzt wird! Wenn die Europäische Union es mit ihrer 
Verpflichtung zur Geschlechtergerechtigkeit ernst meint, muss sich 
diese Verpflichtung auch in der Haushaltsplanung widerspiegeln.

Ein Beispiel, wie geschlechterblind der EU-Haushalt ist, zeigt das 
nach der Corona Pandemie aufgesetzte Next Generation EU Pro-
gramm. Während einer Krise, in der vor allem Sektoren, in denen 
viele Frauen arbeiten, betroffen waren, sind die Gelder des EU Re-
covery Plans vor allem in männerdominierte Sektoren wie Energie, 
Digitalisierung und Verkehr geflossen (Klatzer und Rinaldi, 2020). 
Zusätzlich dazu zeigt die Studie, welche positiven Auswirkungen 
es für den Arbeitsmarkt und auch generell unsere Wirtschaft hät-
te, wenn wir in frauendominierte Sektoren und die Care Economy 
investieren würden. Dass Geschlechtergerechtigkeit im Next-Ge-
neration EU Programm nicht berücksichtigt wurde, zeigt, dass es 
derzeit keine ausreichenden institutionellen Strukturen gibt, die Ge-
schlechtergerechtigkeit regelhaft, systematisch und verpflichtend in 
den Haushaltsprozess einzubeziehen. Gerade in Krisensituationen 
wird Gender Budgeting bzw. Gender Mainstreaming oftmals gar 
nicht angewendet, obwohl ein hoher Bedarf besteht.  Es gibt viele 
weitere Beispiele, die zeigen, wie geschlechterungerecht EU-Gel-
der aktuell verteilt sind. Eine Analyse des Europäischen Sozialfonds 
von 2014-2020 für Deutschland zeigt, dass die Differenz der finan-
ziellen Förderungen zwischen den Geschlechtern bei 10,4 Prozent-
punkten liegt, was bedeutet, dass Frauen rund 336 Mio € weniger 
erhalten haben als Männer (Bundesministerium für Arbeit und So-
ziales, 2022).
Selbst wenn geschlechtsspezifische Daten erhoben werden, wird oft 
nur die Intention zur Geschlechtergerechtigkeit der verschiedenen 
EU-Programme analysiert, nicht aber wie die Summe an Geldern auf 

Forderung 12: Geschlechtergerechtigkeit 
bei den EU-Finanzmitteln!

Infobox: 
Diversity Budgeting

Diversity Budgeting erweitert den 
geschlechtergerechten Ansatz von 
Gender Budgeting um die Dimen-
sion der Intersektionalität. Staatli-
che Ausgaben sowie Steuerpolitik 
beeinflussen nicht nur Geschlech-
ter unterschiedlich; diese Budget-
entscheidungen haben auch einen 
großen Einfluss auf andere Grup-
pen, die aufgrund von bestimmten 
Merkmalen wie Alter oder Klasse 
Diskriminierung erleben. Kanada 
ist eines der ersten Länder, welches 
Diversity Budgeting eingeführt 
hat. Dadurch hat die kanadische 
Regierung beschlossen, ihren Gen-
der Budgeting Ansatz um u.a. die 
Faktoren finanzielle Sicherheit, Al-
ter und Behinderung zu ergänzen 
(Department of Finance Canada, 
2023). Auch die Auswirkungen der 
Haushaltspolitik nach ethnischer 
Zugehörigkeit werden beim Diver-
sity Budgeting aktiv analysiert.
 
Budgetentscheidungen auf euro-
päischer Ebene betreffen alle Bür-
ger*innen unterschiedlich. Die 
Auswirkungen des EU-Haushalts 
auf Geschlechter, Gastarbeiter*in-
nen, Asylsuchende, ethnische Min-
derheiten, People of Colour, etc. 
sind sehr verschieden. Diese unter-
schiedlichen Auswirkungen müs-
sen mitgedacht und in den Budget-
Prozess eingebunden werden. Im 
weiteren Verlauf des Forderungs-
kataloges sprechen wir von Gen-
der Budgeting. Das kann allerdings 
nur der erste Schritt sein. Denn es 
ist zentral, langfristig auch andere 
benachteiligte Gruppen mitzuden-
ken. Deshalb streben wir als lang-
fristiges Ziel ein umfassenderes 
Gender- und Diversity Budgeting 
an.
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die Geschlechter aufgeteilt wird. Wie in Forderung 11 
erwähnt, gibt es seit Oktober 2023 eine neue Metho-
dik, die Programme in vier Kategorien teilt, je nach-
dem, wie stark diese Programme die Intention haben, 
Geschlechtergerechtigkeit zu fördern (EU Kommis-
sion, 2022c). Wir fordern, dass auch die Geldströme 
hinter diesen Programmen geschlechtsspezifisch ana-
lysiert werden, damit transparent ist, wo und wie viele 
EU-Gelder wirklich fließen. Eine zusätzliche ex-post 
Analyse sollte daher verpflichtend sein. 

Die EU galt als frühe Vorreiterin bei der Umsetzung 
von Gender Budgeting, da sie sich schon vor 25 Jah-
ren zum Gender Mainstreaming verpflichtet hat. Lei-
der gab es viel zu wenig Fortschritte in den letzten 25 
Jahren, um dieser Rolle weiterhin gerecht zu werden. 
Um Gender Budgeting in Europa umzusetzen, muss 
die EU sich an ihre eigenen Ziele zurückerinnern und 
Geschlechtergerechtigkeit konsequent, systemisch 
und verpflichtend umsetzen! Es ist Zeit, dass aus den 
Worten Realität wird und Frauen gleichermaßen von 
öffentlichen Geldern profitieren wie Männer. Denn: 
Es wäre gut für uns alle.

Forderung 13: Starke Anreize für 
geschlechtergerechte nationale Haushalte 

Mit dem Vertrag von Amsterdam wurde das Ziel fest-
gesetzt, Gender Budgeting bis 2015 in allen EU-Staa-
ten einzuführen (Rattenhuber, 2019; Meier-Gräwe, 
2022). Heute, neun Jahre nach dem Zieldatum, haben 
erst zwölf EU-Staaten Gender Budgeting verbindlich 
eingeführt, und nur drei Staaten diskutieren aktuell 
die Einführung (siehe Karte). Das ist enttäuschend 
wenig. Auch Deutschland unternimmt auf Bundes-
ebene nichts für eine Einführung. Dabei zeigt sich 
die Notwendigkeit für Gender Budgeting immer wie-
der: Ob die Konjunkturprogramme nach der Finanz-
krise 2008 (Kuhl, 2010), die Corona-Hilfen 2020 
(Frey und Röhr, 2020) oder die CO2-Bepreisung 
(Röhr, 2021) - Finanzpolitik hat oft, und häufig ins-
besondere in Zeiten von Krisen, einen negativen Ef-
fekt auf die Gleichberechtigung, da Gelder vor allem 
Männern bzw. männerdominierten Bereichen zugute 
kommen. Dass es auch anders geht, zeigen Beispiele 
wie Kanada, das seit 1995 Gender Budgeting anwen-
det (OECD, 2018a) oder Wien, wo Gender Budge-
ting seit 2005 auf Verwaltungsebene angewandt wird 

(Lehner, 2021). Und es wirkt: In Wien erhöhten ent-
sprechende Maßnahmen beispielsweise die Erwerbs-
quote von Frauen signifikant, während gleichzeitig 
der Anteil von Frauen, die unter ihrem eigentlichen 
Qualifizierungsniveau arbeiten mussten, zurückging 
(Bachtrögler et al. 2019).  

Wir fordern daher, dass die EU ihre Mitgliedsstaaten 
zur Einführung von Gender Budgeting auf nationa-
ler Ebene veranlasst. So könnte die EU endlich ihrem 
Anspruch gerecht werden und sich aktiv gegen die 
Benachteiligung von Frauen in der Haushaltspolitik 
und darüber hinaus einsetzen.  

Konkret könnte eine solche Anreizstruktur über das 
Europäische Semester umgesetzt werden (siehe auch 
European Institute for Gender Equality, 2018). Schon 
jetzt sind die Auszahlungen von vielen EU-Mitteln 
abhängig von der Umsetzung der Empfehlungen der 
EU-Kommission im Rahmen des Semesters, die sich 
auf die nationalen Budgets und die Sozialpolitik der 
Mitgliedstaaten beziehen: Eine Nichtbefolgung der 
Empfehlungen kann eine teilweise oder vollständige 

Aussetzung der Auszahlung dieser EU-Mittel 
zur Folge haben. Ähnliches wäre im Bereich 
geschlechtergerechter Haushalte möglich - 
und tatsächlich hat der Rat der EU die Mit-
gliedstaaten schon 2011 ausdrücklich zur An-
wendung von Gender-Mainstreaming bei der 
Planung ihrer nationalen Haushalte aufgefor-
dert (Rat der Europäischen Union, 2011). Dem 

folgend könnte die EU im Rahmen des Europäischen 
Semesters Nachweise darüber verlangen, dass die 
Mitgliedstaaten bei der Planung der nationalen Bud-
gets Gender berücksichtigen und diese Budgetpläne 
nicht zur Verstärkung von Ungleichheiten zwischen 
den Geschlechtern führen. Sollte dies nicht oder nur 
unzureichend geschehen, könnten die EU-Mittel ent-
sprechend zurückgehalten werden, was einen starken 
Anreiz für Gender Budgeting auf nationaler Ebene 
schaffen würde.  

Geschlechtergerechtigkeit ist nur erreichbar, wenn 
auch die Mitgliedstaaten die eigenen Verpflichtungen 
dazu ernst nehmen. Es ist Aufgabe der EU, die Staa-
ten an die gemeinsamen Ziele zu erinnern - auch und 
gerade in Zeiten von Krisen - und diese einzufordern, 
so wie es auch schon in anderen Politikbereichen der 
Fall ist. Gender Budgeting auf Ebene der Mitglied-
staaten ist möglich und nötig - und würde aus der EU 
einen gerechteren Ort machen.



Forderung 14: 
EU-Mitgliedsstaaten durch 
Expertise und Beratung unterstützen!

Gender Budgeting ist ein wesentliches Instrument zur 
Förderung der Geschlechtergerechtigkeit. Die kon-
krete Umsetzung ist jedoch technisch komplex: Ent-
sprechende Prinzipien müssen in allen Stadien des 
Haushaltsprozesses angewandt werden, d.h. in der 
Planung, Entscheidung, Umsetzung, Prüfung, und 
Evaluierung des Haushalts. Daher müssen bestehen-
de Haushaltssysteme angepasst und eine Vielzahl von 
Beteiligten eingebunden werden, um Gender Budge-
ting einzuführen. Dies kann ein langwieriger Prozess 
sein, der auch eine Änderung im Mindset und der 
Kultur der öffentlichen Verwaltung erfordert (OECD, 
2023).

Wir fordern, dass die EU ihre Mitgliedstaaten beim 
Kapazitätsaufbau (capacity building) und der techni-
schen Umsetzung von geschlechtergerechter Haus-
haltsführung und -steuerung  aktiv unterstützt. Denn 
nur wenn alle Mitgliedstaaten über die notwendigen 
Ressourcen und Kenntnisse verfügen, kann Gender 
Budgeting umgesetzt werden. Die EU Kommission 

hat in Einzelprojekten mit dem Instrument für techni-
sche Unterstützung (TSI) bereits erste Schritte in die-
se Richtung unternommen (EU Kommission, 2022a). 
Diese Unterstützung könnte durch ein neues EU Pro-
gramm ausgeweitet und intensiviert werden, sowie 
allen Mitgliedstaaten zur Verfügung gestellt werden. 

Die EU muss die Mitgliedsstaaten durch verschiede-
ne Angebote dabei unterstützen, Gender Budgeting 
auf allen Regierungsebenen und in unterschiedlichen 
Haushaltssystemen effektiv einzuführen und zü-
gig umzusetzen. Erstens sollte die EU gemeinsame 
Richtlinien und Standards für geschlechterspezifische 
Haushaltsführung entwickeln, an denen sich alle Mit-
gliedstaaten orientieren. Hierbei könnte sie sich an den 
bestehenden Empfehlungen der OECD (z.B. OECD, 
2023) und des Europäischen Instituts für Gleichstel-
lungsfragen (European Institute of Gender Equality, 
2020) orientieren. Zweitens sollte die EU den Mit-
gliedsstaaten Beratung durch internationale Ex-
pert*innen anbieten, die konkrete Empfehlungen zur 
Umsetzung von Gender Budgeting aussprechen, die 
den Besonderheiten des jeweiligen Haushaltssystems 
angepasst sind. Drittens sollte die EU Plattformen für 
den Austausch bewährter Verfahren (best practices) 
zwischen den Mitgliedstaaten einrichten und auch die 
Zusammenarbeit zwischen regionalen und kommuna-
len Verwaltungen fördern. Viertens sollte die EU spe-
zialisierte Informationsmöglichkeiten und Schulungs-

Anwendung von Gender Budgeting auf nationaler Ebene in EU-Ländern
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Grafik 3.2 Gender Budgeting 
in den verschiedenen EU Staaten. 
(Pouwels, 2023; OECD, 
2022a;EIGE, 2024) 
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programme für politische Entscheidungsträger*innen 
und Beamt*innen anbieten. Neben möglichst breiten 
Gender Budgeting Kompetenzen ist gerade die Über-
zeugung von Entscheidungsträger*innen und deren 
Einsatz für eine Umsetzung von Gender Budgeting 
entscheidend. Gerade das Einfordern und Sichtbar-
machen im politischen Raum kann eine wichtige 
Stellschraube darstellen. Die am Haushaltsprozess 
beteiligten Personen in allen Mitgliedstaaten sollen 
ein Bewusstsein dafür entwickeln können, weshalb 
Gender Budgeting ein wichtiges Instrument ist, um 
gerechtere und zielgenauere Haushaltspolitik zu be-
treiben. Nur dadurch kann gewährleistet werden, dass 
Gender Budgeting systematisch umgesetzt wird und 
nicht als bürokratisches Ärgernis gesehen wird.  

Durch gemeinsame Standards, individuell angepasste 
Schulungen, technische Unterstützung und EU-wei-
ten Austausch kann die EU eine effektive Umsetzung 
von Gender Budgeting auf der nationalen, regiona-
len und kommunalen Ebene in allen Mitgliedstaaten 
gewährleisten. Dabei ist das Zusammenspiel aller 
genannten Elemente notwendig. Nur so können alle 
Entscheidungsträger*innen in Politik und Verwal-
tung, die am Haushaltsprozess beteiligt sind, von den 
Chancen überzeugt und bei einer effektiven Umset-
zung unterstützt werden.

Forderung 15: Haushalte 
wirkungsorientiert und 
partizipativ gestalten!

Auf europäischer und nationaler Ebene sind diverse 
strukturelle Veränderungen notwendig, um Gender 
Budgeting umzusetzen. Diese Maßnahmen und das 
damit einhergehende Neuverständnis öffentlicher 
Haushalte können dabei als Teil einer größeren Re-
form der Haushaltssysteme verstanden werden.

Wir fordern, dass das übergreifende Ziel der Haus-
haltspolitik sein sollte, die öffentlichen Ausgaben 
am konkreten gesellschaftlichen Bedarf auszurichten 
und die Wirkung der Ausgaben transparent zu analy-
sieren und öffentlich sowie zugänglich darzustellen. 
Dies gilt gleichermaßen für die Ebene der EU- sowie 
der Mitgliedsstaaten. Dieses sogenannte Performance 
Budgeting (wirkungsorientierte und transparente 
Haushaltsführung, siehe Glossareintrag) ermöglicht 

eine effektivere und zielgerichtete Verwendung von 
öffentlichen Geldern und fördert gleichzeitig die De-
mokratisierung der Finanzpolitik. Es erlaubt damit, 
Ziele wie Geschlechtergerechtigkeit und Klimaschutz 
in den Budgetprozess aktiv zu integrieren (OECD, 
2023).

Performance Budgeting soll damit die bisher verbrei-
tete Haushaltspraxis ablösen, bei der vor allem die 
Höhe von Ausgaben und Einnahmen abgebildet wer-
den und Qualitätskriterien eine untergeordnete Rol-
le spielen. Im Rahmen von Performance Budgeting 
werden öffentliche Ausgaben, zum Beispiel für die 
Umschulung und Weiterqualifizierung von Arbeit-
nehmer*innen in bestimmten Branchen, mit Hinblick 
auf ihre Auswirkungen, beispielsweise hinsichtlich 
Geschlechtergerechtigkeit oder Altersgerechtigkeit, 
gestaltet und geprüft. Dabei spielt die Wirkung von 
vergangenen Ausgaben eine essentielle Rolle für die 
Entscheidungen über die zukünftige Verteilung der 
Geldmittel. So erlaubt das Performance Budgeting, 
soziale, ökologische oder ökonomische Ziele effek-
tiv zu verfolgen (OECD, 2023). Auf nationaler Ebene 
könnten dann zum Beispiel Ausgaben zur gezielten 
Förderung bestimmter Arbeitsmarktsektoren daran 
gekoppelt sein, dass eine Mindestquote an Frauen 
oder primär klimafreundlich produzierende Unter-
nehmen von dieser Unterstützung profitieren (Kuhl, 
2017).

Gleichzeitig gewinnt auch der gesamte politische 
Prozess der Haushaltsplanung und -aufstellung an 
Bedeutung. Hier ist insbesondere relevant, wer bei 
der Zielsetzung und Priorisierung der Ausgaben mit-
entscheiden darf, wer anschließend die Möglichkeit 
zur Kontrolle der Ausgaben bekommt oder wem 
gegenüber die Verwaltung rechenschaftspflichtig ist. 
Performance Budgeting ist eine Methode, um diesen 
demokratischen Aspekt der Haushaltsführung durch 
höhere Transparenz und Bürger*innenbeteiligung 
zu stärken. Es beinhaltet nicht nur die Offenlegung 
der Haushaltspläne, sondern zielt auch darauf ab, 
diese für Bürger*innen zugänglicher und verständ-
licher zu gestalten oder sie direkt an der Gestaltung 
und Planung des öffentlichen Haushalts zu beteiligen 
(OECD, 2018b). 



Der demokratische Input für die öffentliche Haus-
haltsführung wird in Form von partizipativem Bud-
geting oder als Bürger*innenhaushalt bereits in ver-
schiedenen Städten und Kommunen umgesetzt, wie 
etwa in Wien oder Porto Alegre. Dabei ist unabding-
bar, dass diese Demokratisierung sensibel für Dis-
kriminierungen und Ungerechtigkeiten, zum Beispiel 
aufgrund von Gender, Klasse oder Herkunft, gestaltet 
wird, dass also systematisch intersektional gedacht 
wird. Das bedeutet, dass marginalisierte Gruppen aus 
allen gesellschaftlichen Schichten systematisch dazu 
befähigt werden, ihre Perspektiven und Bedürfnis-
se bei der Haushaltsaufstellung einzubringen. Dafür 
müssen ihnen entsprechende materielle Ressourcen 
und Informationen zur Verfügung gestellt werden. 
So kann Gender Budgeting tatsächlich über den ge-
samten Haushaltsprozess hinweg dem Anspruch der 
Geschlechtergerechtigkeit gerecht werden (Rüttgers, 
2008, Mader, 2009).  

Gender Budgeting tatsächlich wirksam umzusetzen 
ist sowohl auf kommunaler als auch nationaler Ebene 
ein vielschichtiger Prozess, der nicht nur neue Me-
thoden der Datenerhebung benötigt, sondern auch mit 
rechtlichen und administrativen Veränderungen ein-
hergehen muss. 

In Wien wurde Gender Budgeting im Jahr 2005 ver-
ankert und in die Abteilung Finanzwesen integriert 
(Stadt Wien, a). Es wird bei allen Ausgaben überprüft, 
ob primär Männer oder Frauen von den Ausgaben 
profitieren bzw. von wem die Maßnahmen tatsäch-
lich angenommen werden, und ob die Ausgaben zur 
Verringerung der Geschlechterungleichheit beitragen 
oder nicht (Stadt Wien, b). So gibt es im Haushalts-
entwurf für das Jahr 2024, wie auch in den Jahren zu-
vor, ein eigenes Kapitel zu Gender Budgeting. Darin 
findet sich nicht nur eine deskriptive Übersicht über 
die bisherigen Beschäftigungs- und Lebensverhält-
nisse von Männern und Frauen in Wien. Sondern in 
den verschiedenen Politikbereichen und Dienststellen 
sind jeweils spezifische Ziele und Maßnahmen auf-
geschlüsselt, die Geschlechtergerechtigkeit fördern 
sollen. So ist zum Beispiel ein Ziel, die städtische 
Wirtschaftsförderung feministischer zu gestalten, 
indem vermehrt frauengeführte Projekte finanziert 

oder Gründerinnen unterstützt werden. Aber auch be-
züglich der öffentlichen Entscheidungsprozesse zur 
nachhaltigen Stadtplanung hat sich die Stadt Wien 
zum Ziel gesetzt, gleiche Teilhabe von Männern und 
Frauen zu erreichen (Stadt Wien, c). 

Auf nationaler Ebene ist zwar in Österreich Gender 
Budgeting seit 2013 in eine wirkungsorientierte na-
tionale Haushaltspolitik  eingebettet und soll in alle 
Schritte des Haushaltsprozesses integriert werden 
(OECD, 2023), allerdings gibt es viel Kritik an der 
Umsetzung dieser Integration. So mangelt es bisher 
zum Beispiel nicht nur an Transparenz und aktiver 
Einbeziehung der Zivilgesellschaft, sondern auch an 
einer effektiven und ambitionierten Gesamtstrate-
gie(Mader et al., 2023; Mader, 2015). Österreich und 
Wien haben sich damit jeweils ehrgeizige Ziele ge-
setzt, um durch budgetäre Maßnahmen und mithilfe 
einer neuen Systematik der Haushaltsführung mehr 
Geschlechtergerechtigkeit zu erreichen. Dabei bleibt 
jedoch die österreichische Bundesregierung deutlich 
hinter ihren Versprechungen zurück, was nur noch 
deutlicher macht, dass es notwendig bleibt, sich für 
geschlechtergerechte Finanzpolitik einzusetzen und 
die jeweiligen Entscheidungsträger*innen zur Re-
chenschaft ziehen.

Im Rahmen von Pilotprogrammen sollte die EU zeit-
nah erste Schritte hin zu einer zukunftsfähigen und 
demokratischen Haushaltsführung unternehmen. 
Dadurch könnten Politiker*innen, ebenso wie Bür-
ger*innen, konkret die positiven Auswirkungen der 
Haushaltsausgaben auf Klimaschutz und Geschlech-
tergerechtigkeit nachvollziehen und stärker einfor-
dern.

Infobox: Best Practice Beispiel: Gender Budgeting in Wien



37

Säule 4
Gute Löhne/Arbeit für alle
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Einleitung

Globalisierung, Klimakrise, technologischer Fort-
schritt, Veränderungen in der Art und Weise wie wir 
arbeiten und der demografische Wandel sorgen für 
radikale Umbrüche  auf dem europäischen Arbeits-
markt. Beschäftigungsmöglichkeiten werden immer 
vielfältiger und mobiler, Berufswege immer weniger 
linear. Innerhalb der EU stieg seit 2013 die Zahl der 
Beschäftigungen und Arbeitsplätze zwar an – was 
aber nicht gleichzeitig höhere Einkommen,  bessere 
Arbeitsbedingungen, ein uneingeschränkter Zugang 
zu Sozialleistungen, sichere Beschäftigungsverhält-
nisse oder gute Möglichkeiten zur Weiterbildung 
bedeutet. Der Aufschwung an Jobs ist auch ein Auf-
schwung an prekärer Arbeit, der Europa nachhaltig 
prägen wird. 

Das fängt bei Erntehelfer*innen an, die von Ost- nach 
Westeuropa kommen, um hier bei niedrigstem Lohn 
und unter extrem schlechten Arbeitsbedingungen 
ackern, geht über die Wanderarbeiter*innen in der 
Bauindustrie, die oft ohne ausreichenden Zugang zu 
sozialer Sicherung und fairem Lohn die Arbeit ma-
chen, die andere bewusst vermeiden, und hört bei 
Care-Arbeit-Leistenden, deren Arbeit unsichtbar, 
nicht wertgeschätzt, unterbezahlt oder gar nicht ent-
lohnt wird, nicht auf. Deswegen kämpfen wir für 
langfristige Lösungen, die Arbeitnehmer*innen in 
Europa in den Mittelpunkt stellen. 
Dabei zeigt sich auch: Frauen sind häufiger von pre-
kärer Arbeit und der Teilzeitfalle betroffen als Männer 
(Buckingham et al., 2020). Woher kommt diese Über-
repräsentation? Unter anderem ist sie auf den unver-
hältnismäßig hohen Zeitaufwand zurückzuführen, 
den Frauen für Care-Arbeit wie Pflege- und Haus-
arbeit aufwenden - diese ist unbezahlt und oft nicht 
als Arbeit anerkannt. Lang tradierte Stereotype sind 
ein weiterer Faktor, denn die Berufswahl ist oft so-

zial konstruiert und die binäre Geschlechtertrennung 
ein tief verwurzeltes Merkmal unserer Bildungs- und 
Ausbildungssysteme. Das Resultat: Viele Frauen 
arbeiten in prekären Sektoren wie der Pflege, wo sie 
tendenziell schlechtere Lohn- und Arbeitsbedingun-
gen vorfinden. Andere Sektoren wie Reinigung, Tou-
rismus, Bildung und persönliche Dienstleistungen 
haben einen hohen Anteil an Teilzeitarbeit, die häufig 
mit dem Ausschluss von Sozialleistungen und Nach-
teilen beim Zugang zu Beförderungen verbunden ist. 
Zwar ist es nicht immer möglich generalisierende 
Aussagen über gemeinsame geschlechtsspezifische 
Muster in der gesamten EU zu treffen, dennoch zeigt 
sich, dass besonders Arbeitnehmer*innen, die nicht 
in der EU geboren sind, sowie Angehörige ethnischer 
Minderheiten, junge Menschen, Geringqualifizierte 
und Menschen mit Behinderungen besonders häufig 
von prekärer Arbeit betroffen sind (Buckingham et 
al., 2020). Deshalb ist eine intersektionale Perspek-
tive, die das Zusammenwirken sämtlicher Ungleich-
heiten und Mehrfachdiskriminierungen in den Blick 
nimmt, essenziell.

Für ein soziales, solidarisches und gerechtes Europa 
fordern wir deshalb (1) eine Arbeitslosenversicherung 
für die Eurozone, (2) eine Reform der EU-Mindest-
lohnrichtlinie für einen verbindlichen gesetzlichen 
Mindestlohn in der gesamten EU, (3) ein Elterngeld 
in allen EU-Ländern mit einer fairen Lohnersatzqote 
und nicht übertragbaren Partnermonaten, (4) eine Ak-
tualisierung der Arbeits- und Sozialvorschriften da-
mit alle Arbeitnehmenden angemessen geschützt sind 
und faire Bedingungen genießen können, unabhängig 
von ihrer Beschäftigungsform und (5) die Einführung 
einer europäischen Sozialversicherungsnummer als 
ersten Schritt hin zu einer echten europäischen So-
zialunion.



Das Gefühl, dass die Zeit wie Sand durch die Finger 
rinnt - das kennt sicherlich jede*r. In unserer hekti-
schen Welt, wo der Druck, produktiv zu sein, allge-
genwärtig ist, fühlen sich viele Menschen so, als ob 
sie nicht genügend Zeit für die wichtigen Dinge des 
Lebens haben - das nennt man Zeitarmut. Dafür gibt 
es viele Ursachen: Mehrere Jobs in schlecht bezahl-
ten, prekären Arbeitsverhältnissen, lange Arbeitstage 
und Pendelstrecken, ständige Erreichbarkeit durch 
Technologie und eine kontinuierlich wachsende Liste 
von Verpflichtungen in Familie und Sozialleben sind 
nur einige davon. Die Erwerbsquote in der EU ist heu-
te auf einem Allzeithoch - insgesamt arbeiten wir also 
schlicht mehr. Dazu kommt unbezahlte Care-Arbeit 
– vor allem bei Frauen. All dies macht uns gehetzt 
und gestresst, während wir den Eindruck haben, dass 
Stunden des Tages vorbeifliegen. Die Folgen können 
gravierend sein: Stress führt oft zu Ängsten und Er-
schöpfung. Oft fehlt die Zeit, Hobbys zu verfolgen 
oder zwischenmenschliche Beziehungen zu pflegen. 
Neben materiellem Wohlstand auch unseren “Zeit-
wohlstand” ins Auge zu fassen, kann also dabei hel-
fen, den Blick für Ungleichheiten im Alltag und der 
Strukturierung des (Lohn-)Arbeitslebens zu schärfen.
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Die letzten Jahre in der EU waren alles andere als 
rosig: Die Finanz- und darauf folgende Wirtschafts-
krise hat die EU stark getroffen - doch nicht jede*r 
war gleich betroffen. In der EU verloren mehr als 6 
Millionen Menschen ihre Arbeit (bpb, 2019), die Ju-
gendarbeitslosigkeit stieg dramatisch und ist nach 
wie vor sehr hoch (Europäische Kommission, o.D.). 
Als Konsequenz ist heute etwa jede*r Fünfte in Euro-
pa von Armut bedroht (Eurostat, 2023d) - und jede*r 
Vierte zwischen 15 und 29 Jahren (Eurostat, 2024). 
Während Bankenrettungen priorisiert wurden (allein 
in Deutschland wurden Banken mit 68 Mrd. Euro ge-
rettet, siehe Gammelin (2018)), fehlten Mittel, um 
Arbeitslosigkeit effektiv abzufedern und den Wirt-
schaftsabschwung aufzuhalten. Was folgte war ein 
Teufelskreis, der die europäischen Volkswirtschaften 
in eine langanhaltende Krise stürzte und einige Staa-
ten ohne eigenes Verschulden an den Rand der Pleite 
führte. 

Wir fordern deshalb die Einführung einer Europäi-
schen Arbeitslosenversicherung (EAV) für die Euro-
zone, ausgestaltet als eine Rückversicherung von 
Staaten im Falle von wirtschaftlichen Schocks und 
steigender Arbeitslosigkeit (siehe z.B. Dullien et al., 
2018). Diese würde ganz ähnlich einer nationalen Ar-
beitslosenversicherung funktionieren: In wirtschaft-
lich guten Zeiten zahlen die Staaten Geld in einen eu-
ropäischen Solidarfond ein (wie auf nationaler Ebene 
Arbeitnehmer in die nationale Arbeitslosenversiche-
rung). Befindet sich ein Staat in einer Rezession, wür-
de er entsprechend Unterstützung erhalten: Sobald die 
Arbeitslosigkeit um einen bestimmten Satz ansteigt, 
wird für die Zeit von kurzfristig erhöhter (also kon-
junkturbedingter) Arbeitslosigkeit automatisch Geld 
aus dem Solidarfond an den betroffenen Staat über-
wiesen. So hat der Staat mehr fiskalischen Spielraum, 
um die von der Krise betroffenen Menschen zu unter-
stützen und den Grund für die Arbeitslosigkeit – die 
Wirtschaftskrise – zu bekämpfen (Andor, 2014). 

Davon profitieren alle: Der betroffene Staat hat 
mehr finanzielle Freiräume, wodurch arbeitslose 
Menschen die notwendige Unterstützung erhalten 
können. Gleichzeitig können Menschen besser vor 
Arbeitslosigkeit geschützt werden, z.B. durch Kurz-
arbeiter*innengeld, das effektiv zur Bekämpfung der 
Wirtschaftskrise beiträgt. Diese asymmetrische Fis-

Forderung 16: Arbeitslosenversicherung für die Eurozone 

kalpolitik ist außerdem gut für die gesamte EU, da 
länderspezifische Schocks weniger auf andere Staa-
ten übergreifen, wodurch ein Teufelskreis von selbst-
verstärkenden Wirtschaftskrisen früher unterbrochen 
werden kann. Das bedeutet mehr wirtschaftliche Sta-
bilität, die allen europäischen Bürger*innen und Staa-
ten zugutekommt (Beblavý et al., 2017; Dolls, 2018). 

Eine Europäische Arbeitslosenversicherung ist damit 
nicht nur Ausdruck der Solidarität zwischen Europä-
er*innen und Staaten, sondern hat ganz konkret posi-
tive Auswirkungen auf Bevölkerung und Wirtschaft. 
Von Arbeitslosigkeit betroffene Menschen können 
besser unterstützt und Wirtschaftskrisen leichter be-
kämpft und eingedämmt werden. Europäische Solida-
rität lohnt sich: Schlussendlich profitieren davon wir 
alle.

Forderung 17: Reform der 
EU-Mindestlohn Richtlinie 

 
Europa verzeichnet einen Aufschwung an Jobs - aller-
dings vor allem ein Aufschwung an prekärer Arbeit, 
die den europäischen Arbeitsmarkt nachhaltig prägen 
wird. Besonders junge Europäer*innen werden in 
einem Kreislauf von befristeten Arbeitsverhältnis-
sen gefangen. Die Folge: Erwerbstätigenarmut, ein 
Armutsrisiko trotz Lohnarbeit. Diese Entwicklung 
ist nicht neu, sondern verschärft sich immer weiter. 
Schon 2008 schlussfolgerte das Europäische Arbeits-
netzwerk für Wirtschaftspolitik (ELNEP), dass seit 
1999 zwar mehr, aber auch immer prekärere Jobs ent-
stünden. Dieser Entwicklung des letzten Vierteljahr-
hunderts muss endlich entgegengewirkt werden. 

Gerade in den letzten Jahren haben viele Europäer*in-
nen erlebt, dass ihre Lebenshaltungskosten schneller 
und stärker steigen als ihre Löhne: Ihre Kaufkraft 
nimmt ab. Jede*r sechste Arbeitnehmer*in gilt in der 
EU als geringverdienend, davon sind wiederum über-
wiegend Frauen von niedrigen Löhnen betroffen. In 
der EU ist der Anteil von Mindestlohnbezug unter 
Arbeitnehmerinnen (8,7%) höher als unter Arbeit-
nehmern (5%), mehr als 60% aller Mindestlohnbe-
zieher*innen sind Frauen (Europäisches Parlament, 
2022). Da Frauen in der Regel weniger als die Hälfte 



der Erwerbsarbeit ausmachen heißt das: Frauen sind 
in der Kategorie Mindestlohnbezug deutlich überre-
präsentiert und würden besonders von einer Mindest-
lohn Reform profitieren, die zumindest ein Baustein 
darin sein kann, die Gender Pay Gap zu schließen. 

Im November 2022 wurde die EU-Mindestlohn 
Richtlinie grundlegend reformiert - ein Meilenstein 
in der europäischen Arbeitsmarktpolitik. Bei der Re-
form ging es allerdings ausdrücklich nicht um die 
Festlegung eines einheitlichen Mindestlohnniveaus, 
sondern nur um die Vorgabe bestimmter freiwilliger 
Kriterien. An der Zögerlichkeit einiger Mitgliedsstaa-
ten, faire gesetzliche Mindestlöhne einzuführen, hat 
die Reform also nicht genug geändert. Die Richtlinie 
ist nicht verbindlich und einige Mitgliedsstaaten - so 
wie Deutschland - ignorieren die Empfehlungen. Wir 
fordern daher die europaweite Verpflichtung eines 
gesetzlichen Mindestlohns, um soziale Gerechtigkeit, 
Fairness und wirtschaftliche Stabilität in der gesam-
ten EU zu fördern.  

Ein gesetzlicher Mindestlohn in der gesamten EU 
würde eine sichere Lohngrundlage bieten und dazu 
beitragen, Lohnungleichheit und Armut nachhaltig 
zu bekämpfen. Ein gesetzlicher Mindestlohn als Ab-
sicherung muss daher in allen Mitgliedsstaaten ver-
bindlich sein. Europas Diversität zeigt sich auch in 
den unterschiedlichen Lohnniveaus und Lebenshal-
tungskosten der verschiedenen Mitgliedstaaten. Der-
zeit empfiehlt die EU-Richtlinie einen Mindestlohn 
von 60% des jeweiligen nationalen Medianlohns - ein 
richtiger Schritt, der verbindlich sein und gegebenen-
falls erhöht werden sollte. In Deutschland würde das 
im laufenden Jahr einen Mindestlohn von rund 14 
Euro bedeuten - fast 13% höher als der aktuelle Min-
destlohn von 12,41 Euro (Lübker & Schulten, 2024). 
Die Grenze von 60% des Medianlohns gilt internatio-
nal als ein Niveau, das jenseits der Lohnarmut liegt 
(Lübker & Schulten, 2022). Ein verpflichtender Min-
destlohn würde auch trotz nationaler Unterschiede 
dazu beitragen, die Lohnunterschiede innerhalb der 
EU zu verringern und sicherstellen, dass Arbeitneh-
mende in allen Mitgliedstaaten einen angemessenen 
Lohn für ihre Arbeit erhalten. Ein gesetzlicher Min-
destlohn kann Menschen dabei helfen, aus der Ar-
mutsspirale auszubrechen und sich ein besseres Le-
ben aufzubauen. 

Dies fördert soziale Mobilität und Chancengleichheit. 
Nicht zuletzt kann so insgesamt die Position euro-
päischer Gewerkschaften gestärkt und die Verhand-
lungsmacht der Arbeitnehmenden verbessert werden 
(Herzog-Stein et al., 2018). 

Die Einführung einer europäischen Verpflichtung für 
Mindestlöhne fördert die soziale Gerechtigkeit, ver-
bessert die Lebensbedingungen vieler Menschen und 
schafft die Grundlage für eine gerechtere und solida-
rischere Gesellschaft in Europa. Setzen wir den Min-
destlohn endlich um! Denn Arbeit darf niemals arm 
machen.
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Grafik 4.1: Kaufkraftbereinigte gesetzliche Mindestlöhne pro Stunde in europäischen Ländern 2024 /Anteil des Mindestlohns 
am Medianlohn und am Durchschnittslohn in Ländern der Europäischen Union im Jahr 2022 (Statista, 2024a; 2024b) 
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Die Grafik zeigt die kaufkraftbereinigten gesetzlichen Mindestlöhne pro Stunde in europäischen Ländern 
(2024) sowie Median- und Durchschnittslöhne (2022). Da die Datenpunkte einen zeitlichen Versatz aufwei-
sen, kann es zu etwaigen Inkongruenzen in den genauen prozentualen Anteilen kommen.



Forderung 18: Faires Elterngeld
 in allen EU-Ländern  

Die Richtlinie der EU zur Vereinbarkeit von Beruf und 
Privatleben für Eltern und pflegende Angehörige von 
2019 (EU, 2019) war ein guter und richtiger Schritt, 
der das Leben vieler Europäer*innen verbessert hat. 
Allerdings geht sie nicht weit genug: Noch immer 
liegt die Gesamtbeschäftigungsquote von Frauen 11,6 
Prozentpunkte unter der von Männern. Noch immer 
arbeiten nur knapp 50% der Frauen in Vollzeit (Män-
ner 71,2%) (Europäischer Rat, 2019). Obwohl Frau-
en im Schnitt höhere Abschlüsse erreichen, sind sie 
in der Führungsriege der Unternehmen noch immer 
deutlich unterrepräsentiert (OECD, 2023). Der Grund 
dafür findet sich in der stark ungleichen Verteilung 
von Care-Arbeit, die nach wie vor größtenteils von 
Frauen getragen wird. In heterosexuellen Beziehun-
gen arbeiten Väter häufig in Vollzeit, während Mütter 
in Minijobs arbeiten oder in Teilzeit angestellt sind 
(vgl. Müller et al., 2020). Die Wirtschaft ist von Ge-
schlechtergerechtigkeit noch immer weit entfernt. 

Das muss sich ändern! Angesichts der vielfältigen 
Herausforderungen fordern wir die Einführung eines 

Bezahlter Elternzeiturlaub für Mütter und Väter/ Partner*innen im EU-Vergleich

Elterngeldes, welches seinem Namen gerecht wird. 
Es soll darauf abzielen, die bestehenden Ungerech-
tigkeiten insbesondere bei der Care-Arbeit nicht nur 
zu verringern, sondern perspektivisch vollständig 
abzuschaffen. Denn unbezahlte Arbeit wie Kinder-
erziehung und Care-Arbeit sind Arbeit. Durch ein 
europäisches Elterngeld wird dies auch wirklich 
wertgeschätzt. Ein europäisches Elterngeld würde es 
Eltern ermöglichen, sich nach der Geburt eines Kin-
des ausreichend Zeit zu nehmen, ohne dabei finan-
zielle Einbußen befürchten zu müssen. Doch das geht 
nur, wenn das Elterngeld in Höhe und Dauer ausrei-
chend ist - nicht nur für ein paar Wochen, sondern für 
mehrere Monate. Wir fordern daher ein europäisches 
Elterngeld mit einer hohen Lohnersatzquote entspre-
chend den nationalen Lohnniveaus. 

Partner*innen der gebärenden Person sollen genau-
so viel Zeit Elterngeld in Anspruch nehmen kön-
nen. Das isländische Modell bietet eine Blaupause: 
Großzügige Elternzeitregelungen und ein flexibles 
Elterngeldsystem zeigen, wie eine familienfreundli-
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Grafik 4.2: Elterngeld-Vergleich EU. (OECD, 2022)

che Politik die Lebensqualität von Eltern verbessern 
und Ungleichheiten in der Arbeitsteilung innerhalb 
der Familien und auf dem Arbeitsmarkt verringern 
kann. Isländische Elternteile erhalten jeweils gleich 
viele Monate unübertragbaren Elternurlaub, sowie 
zusätzliche Monate, die beliebig aufgeteilt werden 
können. Durch die Einführung solcher nicht übertrag-
barer “Partnermonate” hat sich der Anteil von Vätern 
in Elternzeit deutlich erhöht (Gíslason, 2012). Außer-
dem zeigt sich, dass Väter ihre Arbeitszeit reduzieren 
und sich im Haushalt mehr einbringen - und damit die 
Karrierechancen von Frauen stärken. Auch die Gen-
der Pay Gap könnte so mitunter adressiert werden, 
denn durch ein solches Elterngeldmodell mit Partner-
monaten werden gezielte Anreize für eine gleichmä-
ßigere Aufteilung der Care-Arbeit gesetzt. Wir for-
dern daher zusätzlich, das europäische Elterngeld mit 
nicht übertragbaren Partnermonaten auszustatten, um 
die Gleichstellung auf dem Arbeitsmarkt und in den 
Familien schnell und einfach zu verbessern.  

Ein europäisches Elterngeld ist ein Beitrag zu einer 
inklusiveren Gesellschaft, indem es nicht nur hilft, 
strukturelle Hindernisse sondern auch schädliche Ste-
reotype abzubauen. Gleichzeitig braucht es auch hier 
ein breites Politikpaket. Zum Beispiel wird es ohne 
zuverlässige und finanzierbare Kinderbetreuung mit 
einer wirklich feministischen Ausrichtung der Ar-
beitswelt weiterhin schwierig aussehen. Außerdem 
ist  der Ausbau und die Erhöhung von Pflegegeld not-
wendig, um vornehmlich Frauen und marginalisier-
te Gruppen auch in diesem Bereich der unbezahlten 
Arbeit strukturell zu entlasten.  Das alles sind zentra-
le Fragen der Bereitschaft, wofür öffentliche Gelder 
eingesetzt werden. Für viele Familien in ganz Euro-
pa würde ein solches Modell eine radikale Verände-
rung in der Familienorganisation bedeuten. Jede Ab-
kehr von Traditionen bedarf deshalb auch eine starke 
Kommunikation und eine klare Vision. Doch für ein 
gerechteres Europa ist eine solche Abkehr unabding-
bar. Ein europäisches Elterngeld wäre ein zentraler 
und wichtiger Schritt auf dem Weg dorthin.



Essensauslieferungen, Softwaretests und das Schrei-
ben von Werbetexte - viele Arbeitsaufträge laufen 
heute über Plattformen im Internet. Die zunehmende 
Relevanz von Plattformarbeit verdeutlicht eine dyna-
mische Veränderung in der Arbeitslandschaft: Bereits 
11% der Arbeitskräfte in der EU haben Dienstleistun-
gen über Plattformen erbracht (Europäische Kommis-
sion, 2021). Die Ausweitung der Plattformökonomie 
schafft neue Arbeitsplätze und Flexibilität, hat in den 
letzten Jahren allerdings auch zu einer Fragmentie-
rung des europäischen Arbeitsmarktes geführt und 
neue Herausforderungen in Bezug auf den Schutz der 
Arbeitnehmer*innenrechte und die soziale Absiche-
rung aufgeworfen. Arbeitnehmende von Plattform-
konzernen stecken oft in Arbeitsverhältnissen auf Zeit 
und fallen aufgrund von zunehmend flexibleren Ar-
beitsformen - wie der selbstständigen Tätigkeit über 
Online-Plattformen - durch soziale Sicherungsnetze, 
da sie zum Beispiel nicht arbeitgeberseitig versichert 
werden und zu gering verdienen, um dies selbst zu 
tun (Schmidt, 2016). In dieser sich ständig wandeln-
den Arbeitswelt werden die geltenden Arbeits- und 
Sozialvorschriften in Europa diesen Herausforderun-
gen nicht mehr gerecht. Es besteht die dringende Not-
wendigkeit, den rechtlichen Rahmen anzupassen. 

Forderung 19: Aktualisierung der Arbeits- und Sozialvorschriften  

Der Kern des Problems: Arbeitnehmende werden 
als selbstständig angestellt, wenn ihre Arbeit einer 
Anstellung gleichkommt. Die Kommission machte 
bereits 2021 den Vorschlag, den Beschäftigungssta-
tus von Arbeitnehmenden entlang fünf Kriterien zu 
klären und Arbeitnehmende so aus „Scheinselbst-
ständigkeiten“ zu lösen (Haeck, 2024). Ein richtiger 
Schritt mit potenziell riesigen Auswirkungen auf das 
Geschäftsmodell der Plattformen. Allerdings wurden 
die EU-weit einheitlich Kriterien aus dem finalen EU-
Gesetz gestrichen. Das halten wir für einen Fehler: Es 
braucht einheitliche Kriterien um Selbstständigkeit 
von de-facto Festanstellung zu unterscheiden. 

Wir fordern daher eine umfassende und bindende 
Aktualisierung der Arbeits- und Sozialvorschriften 
in Europa, um sicherzustellen, dass alle Arbeitneh-
menden angemessen geschützt sind und faire Be-
dingungen genießen können, unabhängig von ihrer 
Beschäftigungsform. Insbesondere muss der Fokus 
auf die Anerkennung und den Schutz der Rechte von 
Selbstständigen und Beschäftigten in der Gig- und 
Plattformökonomie gelegt werden. Der Zugang zu 
einer sozialen Absicherung (Krankenversicherung, 
Rentenversicherung, Arbeitslosenunterstützung) 

Demokratie am Arbeitsplatz ist das Rückgrat einer 
gerechten Arbeitswelt und Gesellschaft, fördert mehr 
Gleichheit und sorgt für eine nachhaltige und demo-
kratische Unternehmensführung. Deshalb ist eine 
starke Vertretung der Arbeitnehmer*innen durch Ge-
werkschaften und Betriebsräte von zentraler Wich-
tigkeit. Sie sind es, die die Interessen der Arbeit-
nehmenden bündeln, verhandeln und auch juristisch 
durchsetzen – denn gerade für letzteres fehlen einzel-
nen Arbeitnehmer*innen oft die Kapazitäten und Mit-
tel, um sich so rechtlich zu sichern, was ihnen zusteht. 
Die Kämpfe und Streiks der Mitarbeitenden von Lie-
ferdiensten zeigen das deutlich. Diese Erosion der 
Arbeitnehmer*innenrechte wird verstärkt durch sich 
verändernden Dynamik des europäischen Arbeits
markts und der Zunahme 

Infobox: Arbeitnehmer*innenvertretung
von prekären Beschäftigungsformen ( inklusive den 
Herausforderungen durch die Gig- und Plattform-
ökonomie). Neue Formen der Mitbestimmung, die 
auch für Gig- und Plattformarbeiter*innen, Freibe-
rufler*innen und Menschen in  atypischen Beschäf-
tigungsverhältnissen gelten, können dabei von großer 
Bedeutung sein. Ebenso wie gewerkschaftliche und 
Betriebsratsstrukturen in diesen Bereichen. Denn nur 
eine starke, kollektive Stimme von Arbeitnehmer*in-
nen schafft ein Gegengewicht zu wirtschaftlichen 
Machtstrukturen und ist damit ein entscheidender 
Faktor im Kampf gegen Ausbeutung und für faire 
Arbeitsbedingungen. Mitbestimmung und Respekt 
braucht es auf allen Ebenen - vom konkreten Arbeits-
platz bis hin zur Vertretung auf der Vorstandsebene.
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Geschätzte Zahl der Beschäftigten auf digitalen Plattformen in den EU-Ländern im 
Jahr 2021

Grafik 4.3: Arbeitnehmende in der digitalen Plattformökonomie 2021 (Politico, 2024)

muss für alle Beschäftigten in der Gig- und Plattform-
ökonomie gewährleistet sein. Ebenso braucht es Min-
deststandards für die Entlohnung, Gesundheits- und 
Sicherheitsbedingungen und Arbeitszeiten. Darüber 
Hinaus müssen Tarifverhandlungen gefördert und 
gewerkschaftlichen Rechte bekräftigt werden, um 
die Verhandlungsmacht der Beschäftigten gegenüber 
Plattformunternehmen zu stärken. Es braucht dazu 
Mechanismen zur Überwachung und Durchsetzung 
der Einhaltung von Arbeits- und Sozialvorschriften, 
um Ausbeutung und Missbrauch zu verhindern. Teil 
davon könnten beispielsweise die verpflichtende Si-
cherstellung von Mitbestimmung durch die Gründung 
von Betriebsräten sein, die bislang immer wieder von 
Plattformunternehmen unterlaufen wurden (Heiland, 
2020). 

Die Arbeitswelt wandelt sich, und Europa muss es 
auch: Es ist an der Zeit, dass die EU ihre Arbeits-
gesetze aktualisiert, um sicherzustellen, dass alle 
Arbeitnehmer fair und gerecht behandelt werden, un-
abhängig von der Art ihrer Beschäftigung.



Island gilt als Vorreiter mit einer der fortschrittlichs-
ten Elternzeitregelung. Das hat mehrere Gründe: Das 
Elterngeld ist dort ausreichend hoch. So erhalten El-
tern rund 80% (mit einer Ober- und Untergrenze bei 
sehr hohen/sehr niedrigen Einkommen) ihres vorge-
burtlichen Durchschnittseinkommens, – auch Selbst-
ständige. Außerdem sind Eltern sowohl bei der Ge-
burt des eigenen Kindes als auch bei einer Adoption 
oder der Aufnahme von Pflegekindern elterngeldbe-
rechtigt. Zudem ist die bezahlte Elternzeit im inter-
nationalen Vergleich verhältnismäßig lang. So stehen 
den Eltern gemeinsam neun Monate zur Verfügung 
und sie haben darüber hinaus noch Anspruch auf 13 
Monate unbezahlte Elternzeit. Außerdem besteht die 
Elternzeit aus drei gleich langen Abschnitten: Jeweils 
drei Monate, die exklusiv für das jeweilige Elternteil 
reserviert sind, sowie drei weitere Monate, die indivi-
duell untereinander aufgeteilt werden können. Damit 
werden vor allem Anreize für Väter geschaffen, in die 
Elternzeit zu gehen. Bei all den positiven und erfreu-
lichen Aspekten, ist dieses Modell natürlich (noch) 
nicht perfekt. Wichtig wären ein längerer Zeitraum, 
Sensibilität bzgl. der Einkommensverminderung, 
insbesondere am unteren Ende der Einkommenslei-
ter sowie stärkere Anreize für Väter, z.B. in dem die 
Nicht-Übertragbarkeit erhöht wird.In
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versicherungsnummer erhalten, die als einheitliches 
systemübergreifendes Ordnungsmerkmal in allen 
Mitgliedstaaten gültig sein sollte. Zwischen 2017 
und 2018 wurden dazu Interessenvertreter*innen und 
Bürger*innen konsultiert, jedoch der Vorschlag nach 
Veröffentlichung eines Berichts des Ausschusses für 
Regulierungskontrolle (RSB) zurückgezogen (Aus-
schuss für Regulierungskontrolle, 2018). Die Gründe 
des RSB: Zu hohe komplexe technische Forderun-
gen, Unverhältnismäßigkeit von Kosten und Nutzen 
und Datenschutzbedenken. Seitdem überprüft die 
EU-Kommission andere Möglichkeiten wie etwa die 
Einführung eines  Europäischen Sozialversicherungs-
ausweises (ESSP) oder einer europäischen digitalen 
Identität (EU-ID). Diese gleichen jedoch einem eu-
ropäischen digitalen Ausweis bzw. beschränken sich 
auf mobile Arbeitnehmer*innen.  

Das halten wir nicht für ausreichend und die Grün-
de gegen die Einführung einer ESSN für nicht über-
zeugend. Wo ein Wille, da auch ein Weg. Die EU hat 
sich verpflichtet, den Sozialschutz in der EU auszu-
bauen und Armut und soziale Ausgrenzung effektiv 
zu bekämpfen. Das geht nur durch eine langfristige 
Vereinheitlichung der europäischen Sozialversiche-
rungssysteme: Eine ESSN ist dafür der richtige erste 
Schritt. Sie würde eine eindeutige Identifizierung von 
Personen und eine schnelle Überprüfung des Sozial-
versicherungsstatus über Landesgrenzen hinaus er-
möglichen und dazu beitragen, dass Fehler beim Aus-
tausch von Daten vermieden werden. Damit wäre ein 
großer Beitrag geleistet, dass niemand mehr durchs 
Raster fällt. Die Diskussion um die Einführung einer 
Sozialversicherungsnummer sollte schnellstmöglich 
wieder aufgenommen werden. Denn: Ein soziales 
und gerechtes Europa können wir nur mit einem an-
gemessenen Sozialschutz für alle erreichen.

Forderung 20: Europäische
 Sozialversicherungsnummer

Die zunehmende Zahl von Europäer*innen, die in 
grenzüberschreitenden, mobilen und atypischen Be-
schäftigungsverhältnissen feststecken und aufgrund 
ihres Arbeitsmarktstatus keinen ausreichenden Zu-
gang zu sozialer Absicherung haben, ist ein wach-
sendes Problem. Denn Sozialschutzsysteme wurden 
jedoch in erster Linie für Arbeitnehmer*innen in 
„Standardarbeitsverhältnissen“ entwickelt und rich-
ten sich auch weiterhin an diese, was ein langfristiges 
Vollzeitarbeitsverhältnis impliziert. Zudem wurden 
Selbstständige in vielen Ländern nie vollständig in 
die Sozialschutzsysteme einbezogen. Jedes Land hat 
wiederum seine eigenen Systeme, was es zusätzlich 
verkompliziert und zu großen Ungleichheiten (und 
Ungerechtigkeiten) innerhalb Europas und der Ge-
nerationen führt. Der Klimawandel und die Transfor-
mation setzen die Sozialschutzsysteme weiter unter 
Druck, da ihre negativen Auswirkungen oft zuerst die 
am stärksten gefährdeten Gruppen treffen (Europäi-
sche Kommission, 2019).  

Wir fordern die Einführung einer Europäischen So-
zialversicherungsnummer als ersten Schritt hin zu 
einer europäischen Sozialstandards-Union und einem 
gemeinsamen Verständnis von sozialer Gerechtigkeit. 
Nationale Sozialsysteme sind derzeit noch unter-
schiedlich und werden kurzfristig auch noch getrennt 
bleiben, dennoch muss die EU anstreben, langfristig 
allen Menschen unabhängig von ihrem Arbeitsstatus 
und Beschäftigungsverhältnisses den gleichen Zu-
gang zu einem angemessenen Sozialschutz zu bieten. 
Damit würde sie auch ihrer Verpflichtung, den Sozial-
schutz als Teil der europäischen Säule sozialer Rech-
te zu unterstützen, nachkommen (Europäische Kom-
mission, 2021). Ein solcher sozialer Schutz sollte 
während des gesamten Lebens zugänglich sein, einen 
angemessenen Lebensstandard gewährleisten sowie 
einen angemessenen Einkommensersatz bieten. 

Die Forderung nach einer europäischen Sozialversi-
cherungsnummer ist nicht neu. Bereits im Jahr 2018 
legte die damalige Kommission einen Vorschlag für 
eine einheitliche Europäische Sozialversicherungs-
nummer (ESSN) vor, mit dem Ziel, faire Arbeits-
bedingungen für mobile Arbeitnehmer*innen zu ge-
währleisten (Europäisches Parlament, 2018). Alle 
EU-Bürger*innen sollten eine individuelle Sozial-
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Das Recht, über den eigenen Körper zu be-
stimmen, wurde den Frauen in Polen wäh-
rend der Zeit der PIS-Regierung immer mehr 
genommen. Das führte dazu, dass Frauen 
kriminalisiert wurden, die eine Abtreibung 
durchführen wollten. In den letzten Jahren 
konnten in Polen keine legalen Abtreibung 
mehr durchgeführt werden. Auch nicht, wenn 
es medizinisch notwendig gewesen wäre. Mindestens 
6 Frauen sind aufgrund der restriktiven Abtreibungs-
gesetze im letzten Jahr gestorben. Für uns ist klar: 
Die Europäische Union muss garantieren, dass das 
Recht auf körperliche Unversehrtheit und Selbstbe-
stimmung garantiert wird. Die Istanbuler Konvention 
schreibt vor, dass in den Verfassungen und Rechts-
systemen der Unterzeichnerstaaten die Gleichstellung 
der Geschlechter fest verankert werden muss und alle 
diskriminierenden Regelungen aufgehoben werden 
müssen. Dies muss auch im Bereich der körperlichen 
Unversehrtheit garantiert sein, in Polen, aber auch 
EU-weit. Deswegen fordern wir, dass das Recht auf 
Abtreibung ebenfalls in der EU-Charta für Menschen-
rechte verankert wird und so explizit gestärkt wird.

Forderung 21: Körperliche Selbstbestimmung 
in Polen und der ganzen EU stärken 

Forderung 22: Reproduktive Rechte 
auch durch EU Fördermittel stärken 

Forderung 24: Den Zugang 
zu EU Fördermitteln vereinfachen 

Forderung 23: Den Ukrainer*innen und 
Pol*innen bessere Anlaufstellen für 

Geschlechtsspezifische Gewalt garantieren
  

Reproduktive Rechte in Polen standen mit der PIS Re-
gierung besonders unter Beschuss, deswegen mussten 
sich Organisationen und Beratungsstellen rund um Se-
xualität, Verhütung, Kinderwunsch, Schwangerschaft 
und Schwangerschaftsabbruch in den letzten Jahren 
zurückziehen. Zur Zeit wird diese Arbeit vor allem 
ehrenamtlich gemacht, unter anderem vom Abortion 
Dream Team in Warschau und online. Diese Strukturen 
finanzieren sich zur Zeit noch vorrangig aus Spenden 
und die Finanzierung ist nur temporär gesichert. Das 
ist ein großes Problem: Wenn die EU Frauenrechte und 
Selbstbestimmung aller Geschlechter ernst nehmen 
will, sollte genau für diesen Bereich eine nachhaltige 
Finanzierung garantiert sein. Reproduktive Rechte zu 
stärken, bedeutet auch, Beratungsstellen Zugänge zu 
EU-Fonds wie dem DAPHNE und ESF zu erleichtern, 
Bewerbungen zu vereinfachen und langfristige Pro-
jektförderung besonders in Osteuropa zu garantieren.

Die Frauenhäuser und Schutzräume für Menschen, 
die geschlechtsspezifische Gewalt erleben, können in 
Polen gerade die Bedarfe nicht decken. Besonders, da 
sich die Bedarfe aufgrund der Migration von ukraini-
schen Frauen nach Polen erhöht haben. Ukrainischen 
Frauen, die geschlechtsspezifische Gewalt auf der 
Flucht oder in der Ukraine erlebt haben, kann zur Zeit 
keine adäquate Unterstützung geboten werden. In der 
letzten Legislatur wurde dafür im Haushaltsausschuss 
mit der “Richtline des Europäischen Parlaments und 
des Rates zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frau-
en und häuslicher Gewalt” ein wichtiger Schritt ge-
gangen. Jetzt müssen zusätzliche Mittel bereitgestellt 
werden. Die Programme des nächsten mehrjährigen 
Finanzrahmens müssen ausreichende Ressourcen und 
Personal umfassen und auf Krisensituationen wie den 
Krieg in der Ukraine und erhöhte Bedarfe eingehen. 
Dies sollte nicht von Nichtregierungsorganisationen 
wie Anlaufstellen für Ukrainer*innen übernommen 
werden, sondern staatlich garantiert werden.

Auch in Polen haben uns viele Partner*innen mitge-
geben, dass die Verteilung von EU-Fördermitteln zu 
bürokratisch und kompliziert ist. Fixkosten können 
nicht abgerechnet werden. Dafür schlagen wir ein eu-
ropäisches Demokratiefördergesetz vor, um nachhal-
tige soziale und politische Projekte zu stärken. Siehe 
auch Forderung 38 (Spanien). In der wir genauer da-
rauf eingehen.
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Die EU muss verstärkt in zivilgesellschaftli-
che Strukturen in Ländern investieren, die an 
akute Krisenregionen angrenzen. Ein besonde-
res Augenmerk sollte dabei auf der Sicherheit 
von Frauen und Kindern liegen, indem sichere 
Unterkünfte, Schulplätze und therapeutische 
Unterstützung bereitgestellt werden. Gleich-
zeitig ist es von großer Bedeutung, Geflüchte-
te effektiv in das bestehende Bildungssystem 
zu integrieren, um langfristig Chancengleich-
heit zu gewährleisten. Um die Hilfe vor Ort zu 
stärken, brauchen kleine Organisationen, die 
flexibel agieren können, mehr finanzielle Un-
terstützung und weniger bürokratische Hürden 
seitens der EU. So können sie effektiv arbeiten 
und schnell auf die Bedürfnisse der Betroffe-
nen reagieren. Dafür ist es wichtig, dass die 
EU sicherstellt, dass Ausschreibungen entspre-
chend veröffentlicht werden und auch kleinen 
Organisationen den Zugang ermöglichen. Dies 
gewährleistet, dass die Mittel effizient einge-
setzt werden und die Hilfe dort ankommt, wo 
sie am dringendsten benötigt wird. 

Forderung 25: Ukrainische Geflüchtete 
brauchen in Grenzregionen 
besondere Unterstützung 

Forderung 26: Der Kampf für 
Rechtsstaatlichkeit beginnt 
mit dem Pakt der Freien Städte  

Forderung 27: Korruptions-
bekämpfung – mehr Transparenz 

bei EU-Geldern

Forderung 28: Opposition und 
Verbände, die gegen autokratische 

Tendenzen kämpfen, stärken

In Ungarn ist der Kampf für Mitbestimmung 
und Rechtsstaatlichkeit nicht immer einfach. 
Mut macht die Hauptstadt Budapest, die sich 
gemeinsam mit den Städten Prag, Warschau 
und Bratislava zum Pakt der Freien Städte zu-
sammengeschlossen hat. Sie kämpfen in diesem 
Pakt für liberale, demokratische und rechts-
staatliche Werte sowie gegen Populismus. 
Diese Städte sind Vorreiterinnen im Kampf für 
demokratische Mitbestimmung. Der Kampf 
gegen Korruption und für Rechtsstaatlichkeit 
beginnt genau in diesen Städten zusammen mit 
den Bürger*innen, Vereinen und lokalen Poli-
tik und sollte von der Europäischen Union ge-
sehen und noch besser unterstützt werden.

Die EU sollte dafür sorgen, dass EU-Mittel auf nationaler 
Ebene transparenter dargestellt werden. Dies kann durch die 
Einrichtung einer Datenbank auf EU-Ebene geschehen, die 
genauer aufzeigt, wie EU-Mitgliedsländer versuchen, Gelder 
zu verstecken – beispielsweise durch den Kauf von Unter-
nehmensanteilen im Private-Equity-Bereich. Es ist wichtig, 
dass hierbei auch kleinere Unternehmensbeteiligungen oder 
sehr geringe Kaufpreise von Unternehmen genauer unter-
sucht und offengelegt werden. Banken sollten zur Auskunft 
über derartige Transaktionen verpflichtet werden. Ebenfalls 
relevant im Kampf gegen Korruption: Es sollte die Möglich-
keit geben, Vermögenswerte wieder einzuziehen, wenn Kor-
ruption aufgedeckt wird.

In Ungarn stehen die Opposition, aber auch Verbände, die 
für Rechtsstaatlichkeit und gegen Korruption kämpfen, un-
ter Druck. Unabhängiger Journalismus ist ein Grundstein 
für Demokratie, genauso müssen Organisationen unterstützt 
werden, die von unten eine Gesellschaft aufbauen, in der wie-
der in Institutionen und Rechtsstaatlichkeit geglaubt wird. 

Korruption ist ein Problem, das alle Teile der Gesellschaft 
betrifft und allen schadet. Sie verursacht nicht nur enormen 
wirtschaftlichen Schaden, sondern untergräbt auch das Ver-
trauen in die Politik. Sie gefährdet Demokratien und schadet 
auch den Menschen in Regionen, in denen eine gute Regie-
rungsführung notwendig wäre, um Hunger, Armut und Ge-
walt zu beseitigen. Das beste Mittel gegen Korruption ist 
eine Gesellschaft, in der die Bürger*innen ein Gefühl der 
Verantwortung für die Institutionen haben und ihr Umfeld 
aktiv gestalten. Um das zu gestalten, braucht es unabhängige 
Medien und einen gesellschaftlichen Diskurs über Korrup-
tion in Ungarn. EU-Sanktionen gegen die Verletzung von 
Rechtsstaatlichkeit sind ein wichtiger Schritt, wir fordern 
zusammen mit der ungarischen Zivilgesellschaft, dass unab-
hängige Organisationen und Medien darin unterstützt wer-
den sollen, Korruption zu erkennen, aufzuklären und mit der 
Zivilgesellschaft auszutrocknen.
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Zusammen mit der Zivilgesellschaft in Griechenland 
fordern wir, dass eine zweite Ebene der EU-Mittel-
vergabe für kleinere Projekte mit weniger komplizier-
ten Bewerbungsverfahren etabliert wird. Ziel dieser 
Initiative ist es, sicherzustellen, dass auch kleinere 
Projekte finanzielle Unterstützung erhalten, ohne 
sich komplexen Bewerbungsprozessen unterziehen 
zu müssen. Eine langfristige Finanzierung soll insbe-
sondere für grundlegende Projekte gewährleistet wer-
den. Die Zugänge zu den Mitteln müssen vereinfacht 
werden, auch sprachlich, um eine umfassende Betei-
ligung zu ermöglichen. Darüber hinaus fordern wir, 
themenbasierte Fonds (für Griechenland beispiels-
weise Migration und Feminismus) einzurichten, die 
direktere Auszahlungen vorgesehen haben, um damit 
auch die Arbeit der Vereine vor Ort zu stärken (Siehe 
auch Forderung 38 - Spanien).

Forderung 29: Förderung für 
EU-Mittel zur Unterstützung von 
Grassroots-Organisationen

Forderung 30: Europäische 
Weiterbildungs-Garantie  

Forderung 31: Migration von Frauen 
nach Griechenland und 

Gewaltschutz für Frauen

Forderung 32: Wohnraum für alle 
schaffen und Mieten senken! 

In Griechenland finden junge Menschen oftmals kei-
nen Job. Die Jugendarbeitslosigkeit ist verglichen mit 
anderen EU-Ländern mit 23 % sehr hoch und viele 
junge Akademiker*innen suchen ihr Glück in ande-
ren Ländern. Dieser Brain Drain findet statt, da es 
keine adäquaten Jobs für Berufsanfänger*innen in 
Griechenland gibt und die theoretische Ausbildung 
oft nicht zum Arbeitsmarkt passt: auch ein Ergebnis 
der Finanzkrise. Was es jetzt in Griechenland braucht, 
sind Weiterbildungsprogramme für junge Menschen, 
Frauen und Menschen mit Migrationsgeschichte. 
Diese sollten europäisch garantiert werden und auf 
die wirtschaftliche Transformation vorbereiten. So 
können junge Menschen, Frauen und marginalisier-
te Arbeiternehmer*innen (die sich sonst von prekärer 
Beschäftigung zur nächsten retten) Teil der Transfor-
mation werden, finanzielle Sicherheit erlangen und 
Resilienz im Arbeitskontext aufbauen.

Gewalt- und Fluchterfahrung können unterschied-
lich sein, entsprechend ist der Blick auf das Indivi-
duum notwendig, um Betroffene von sexueller Ge-
walt nachhaltig und bedarfsgerecht zu unterstützen. 
Die Finanzierungsleistung im Bereich Gewaltschutz 
für Frauen und Migrant*innen sollte daher verbessert 
werden und individuelle Ansätze ermöglichen. Kon-
kret bedeutet dies, bedarfsgerechte Finanzierung zu 
ermöglichen. Bisher sind die Gelder häufig an vorab 
festgelegte Ausgaben und Behandlungen gebunden. 
Während dies in gewissem Rahmen Korruption und 
Veruntreuung von Geldern unterbinden soll, hindert 
es die Projekte gleichzeitig, flexibel auf sich ändernde 
Rahmenbedingungen oder individuelle Bedarfe ein-
gehen zu können. Entsprechend notwendig ist eine fi-
nanzielle Förderung, die den Projekten einen freieren 
Umgang (zumindest mit Teilen) der Förderungssum-
me ermöglicht.

In Griechenland wird kein Thema so stark diskutiert 
wie die steigenden Mieten der letzten Jahre. Durch 
Spekulation mit dem griechischen Wohnraum, beson-
ders in den großen Städten, aber auch durch ausländi-
sche Investoren und Airbnb werden immer mehr Men-
schen aus ihrem Wohnraum verdrängt: Familien und 
junge Menschen können sich ihre Miete nicht mehr 
leisten. Auch für Vereine und Schutzzentren führt das 
zu immer größeren Problemen, denn ihre Arbeit ist 
nur möglich, wenn sie geeignete Räume und Wohn-
räume für ihre Projekte und Klient*innen finden. Es 
ist klar, Wohnen ist ein Grundrecht und mit Wohn-
raum sollte nicht am Aktienmarkt spekuliert werden. 
Auch braucht es bessere Regelungen für Airbnb und 
weitere online Plattformen für Wohnraum, die die 
Preise ins Unermessliche anheben. Weitere Infos zur 
Beendigung von Spekulation mit Wohnraum auch in 
Forderung 5 im Teil 1: Finanzinvestor*innen in der 
Daseinsvorsorge regulieren.
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Alles dreht sich ums Geld - auch bei der Mafia. Denn 
Geld ist Macht in der Welt der Mafia. Ein erster wich-
tiger Schritt im Kampf gegen mafiöse Strukturen: Das 
Problem der Mafia für unsere Wirtschaft, aber vor al-
lem für unsere Demokratie als solches anzuerkennen. 
Denn Mafia bedeutet nicht nur Gewalt, sondern ist 
neben der Frage des großen Geschäfts eben auch eine 
Frage von Macht. Und unkontrollierte Macht über-
setzt sich oft in Straffreiheit. In Kurz: Wer Macht hat 
und Straffreiheit garantiert, lässt demokratische Insti-
tutionen schwächer und Strukturen organisierter Kri-
minalität stärker erscheinen. Oft fehlt hier bereits das 
Bewusstsein dafür. Und wenn wir nicht wissen, was 
die Mafia in diesem Jahrhundert ist, können wir sie 
nicht erkennen und noch weniger bekämpfen. 

Um aktiv gegen mafiöse Strukturen vorzugehen, ist es 
deshalb unausweichlich, ihr Geld abzuschöpfen. Aber 
es geht nicht nur um das Geld, das sie erwirtschaften 
und gewinnen könnten, sondern auch um das Vermö-
gen und den Reichtum, den sie bereits haben. Eigen-
tum in Form von Immobilien könnte beispielsweise 
beschlagnahmt und stattdessen für soziale Zwecke 
genutzt werden. Das bricht nicht nur mafiöse Struktu-
ren, sondern hat neben der gewaltigen Signalkraft zur 
Stärke der Institutionen auch einen direkten positi-
ven gesellschaftlichen Effekt. Das illegale Vermögen 
kann so zu einem öffentlichen Gut überführt werden. 

Das ist keine neue Idee, Italien macht dies schon län-
ger. Doch “die Mafia” findet nicht nur in Italien und 
düsteren Filmen statt, sondern ist ein globales Prob-
lem für unsere Demokratie. Das Problem liegt also in 
ganz Europa und es braucht europäischen, systemati-
schen Ansatz. Denn: Was in Deutschland geschieht, 
kann seinen Ursprung in Italien haben. Wir fordern 
einen sicheren europäischen Gesetzrahmen zur Be-
schlagnahmung und zur Definition davon, was über-
haupt unter den Begriff “Mafia” fällt.  

Forderung 33: EU-Rahmen 
für Beschlagnahmung

Forderung 34: Bessere Netzwerke 
gegen organisierte Kriminalität

Organisierte Kriminalität wird von der EU als Bedro-
hung für Wirtschaft, Demokratie und Gesellschaft er-
kannt (Europäischer Rat). Zuletzt wurde in 2021 eine 
neue EU-Strategie zur Bekämpfung der organisierten 
Kriminalität von der EU-Kommission vorgelegt. Eine 
zuvor eingeführte Sonderkommission wurde jedoch 
nicht weitergeführt. Dabei bieten besonders Sonder-
kommissionen Raum dafür, verschiedene Expert*in-
nen einzuladen und Szenarien zu erstellen. Sichtbar 
wurde in den Gesprächen: Organisierte Kriminalität 
ist nicht nur eine ökonomische, sondern auch eine 
kulturelle Frage.

Es braucht vor allem eine breitere Zusammenarbeit 
mit öffentlichen Verwaltungen auf lokaler Ebene. 
Mailand zeigt beispielhaft, wie eine neue Strategie 
“on the ground” funktionieren kann. Die Stadt hat 
eine spezielle Einheit eingerichtet, die die Situation 
aus unterschiedlichen Blickwinkeln untersucht - fi-
nanziell, logistisch, wirtschaftlich. In Verona wurde 
dazu zum Beispiel ein Netzwerk aus lokaler Verwal-
tung, dem Logistikmarkt und weiteren Stakeholdern 
geschaffen. Dadurch sind die Städte besser in der 
Lage, auf Hinweise zu reagieren, aufmerksamer bei 
Auffälligkeiten zu sein und verdächtige Unternehmen 
besser zu identifizieren. Die EU sollte derartige Am-
bitionen stärker ins Visier nehmen, unterstützen und 
aktiver fördern.



Forderung 35: Kampf gegen 
organisierte Kriminalität von Unten: Prävention und Aufklärung

Forderung 36: 
Jugendarbeitslosigkeit bekämpfen

Die Bekämpfung von Organisierter Kriminalität beginnt mit den Menschen vor Ort. Und 
dafür sind Schulen und die Zivilgesellschaft ein wichtiger Multiplikator. Hier findet re-
levante Präventionsarbeit statt: Jugendliche und ihre Familien werden darin bestärkt, 
Organisierte Kriminalität zu erkennen und sich dem entgegenzustellen. Ebenfalls spielt 
außerschulische Bildung und Jugendbegegnungen eine große Rolle, der Organisierten 
Kriminalität den Nährboden zu nehmen. So erhalten die Jugendlichen in Sommercamps 
Schulungen zu den formellen und informellen Infrastrukturen der Ziviljustiz und Or-
ganisierter Kriminalität. Diese Arbeit leistet das Netzwerk Libera in Italien, bestehend 
aus Vereinen, sozialen Genossenschaften, Gruppen, Schulen, Gewerkschaften, Diözesen, 
Pfarreien und Pfadfindergruppen. Von dieser zivilgesellschaftlichen Arbeit gegen Orga-
nisierte Kriminalität von unten kann ganz Europa lernen.

Niedrige Löhne, hohe Mieten - so fasst ein Vertreter des 
Verbands der Universitätsstudierenden “Unione degli uni-
versitari” die Situation für Studierende und Berufseinstei-
gende zusammen. Der starke Anstieg von Studiengebühren 
zementiert Ungleichheiten außerdem weiter, denn Studie-
rende aus Familien mit geringem Einkommen können sich 
ein Studium aufgrund von weniger zugänglichen Stipendi-
en, höheren Gebühren und der gravierenden Wohnungsnot 
nicht mehr leisten.

Das Problem der Jugendarbeitslosigkeit existiert nicht erst 
seit den Sparmaßnahmen von 2008, sondern begann mit 
der Liberalisierung der Arbeitsmärkte in den frühen 2000er 
Jahren. Dadurch entstand ein segmentierter und zersplitter-
ter Markt. Der öffentliche Sektor scheint für viele junge Ita-
liener*innen oft kaum eine Option. Denn auch die aus dem 
Europäischen Konjunkturprogramm finanzierten Arbeits-
plätze haben meist eine Vertragsdauer von nur wenigen 
Jahren. Die Angst, dass sich durch die grüne und digitale 
Transformation zwar neue, offene Stellen ergeben könnten, 
es aber an einem langfristigen Plan mangelt, ist groß.
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Die Beantragung von Mitteln ist schwierig und zeit-
aufwendig und daher für die meisten Grassroot- und 
kleinen politischen Organisationen ein unüberwind-
bares Unterfangen. Nationale Frauenfonds könnten 
das Problem abmildern, indem sie Mittel beantragen, 
die sie dann an ihre Partnerorganisationen verteilen. 
Im Rahmen der EU-Förderung sollte - wie bereits bei 
spezifischen Fonds praktiziert - die Möglichkeit er-
weitert werden, Mittel über nationale Aggregatoren 
nach unten zu transferieren. 

Viele wichtige Initiativen, insbesondere auf lokaler 
Ebene, sind auf Projektfinanzierung angewiesen, um 
ihre Arbeit fortsetzen zu können. Diese kurzfristigen 
Finanzierungszyklen führen oft zu Zahlungsengpäs-
sen, erhöhen den Verwaltungsaufwand und behindern 
die langfristige Planbarkeit der Initiativen und Pro-
jekte. Das bedeutet auch, dass die Initiativen mögli-
cherweise Mitarbeiter*innen entlassen müssen, wenn 
diese erkranken. Die EU-Förderung sollte daher - 
ähnlich wie das deutsche Demokratieförderungsge-
setz - eine bedarfsgerechte Förderung bieten und da-
mit mehr Planungssicherheit für Initiativen, die einen 
Beitrag zur Gemeinwohlökonomie und Gesellschaft 
leisten, im Blick haben.

Prekäre Arbeit ist ein riesiges Problem, europaweit. 
In Spanien wird dieses Problem sehr sichtbar: Hier 
arbeiten oftmals illegal angestellte Haushaltshilfen 
aus Lateinamerika und Nordafrika. In der Landwirt-
schaft arbeiten Saisonarbeiter*innen unter menschen-
feindlichen Bedingungen. Diese besonders vulnera-
blen Arbeiter*innen muss die EU besser schützen, 
denn psychische und physische Gewalt und sexuelle 
Übergriffe sind in diesem Arbeitsbereich keine Sel-
tenheit. Wir fordern, dass die Belange der migranti-
schen Arbeiter*innen ernst genommen werden und 
ihre Sicherheit am Arbeitsplatz besser garantiert wird. 

Dass die Europäische Union sich gemeinsam auf die 
Istanbul-Konvention geeinigt hat, ist ein historischer 
Erfolg für die Verhütung und Bekämpfung von Ge-
walt gegen Frauen und häuslicher Gewalt. Durch 
unsere verschiedenen Gesprächen mit vielen Grass-
root Organisationen in Spanien haben wir allerdings 
immer wieder gehört, dass der Fokus der EU Förde-
rungen zu oft darauf liegt, neue Organisationen und 
Expert*innenrunden aufzubauen anstatt sich auf die 
bisher existierenden Organisationen zu fokussieren. 
Es gibt so viele wichtige, bereits existierende Orga-
nisationen, die sich für den Schutz vor Gewalt gegen 
Frauen einsetzen und jahrelang vor Ort zusammen 
mit Betroffenen an diesen Themen arbeiten. Diese 
Organisationen stehen allerdings immer wieder vor 
dem finanziellen Ruin und leisten große Teile ihrer 
Arbeit unbezahlt. Deswegen fordern wir, dass eine 
Expert*innen-Kommission für die Realisierung der 
Istanbul Konvention, zusammen mit Expert*innen 
von Grassroot Organisationen entsteht, die die direk-
ten komplexen Probleme vor Ort wahrnehmen.

Forderung 37: Zugänge zu EU-Finanzen 
für Frauen europaweit stärken

Forderung 39: prekäre Arbeit 
und Ausbeutung beenden 

Forderung 40: Experten-
kommission zur Umsetzung 

der Istanbul-Konvention

Forderung 38: Für ein europäisches 
Demokratiefördergesetz, um nachhaltige 
soziale und politische Projekte zu stärken!



Glossar 

Asymmetrische Fiskalpolitik: 
Siehe Eintrag Rezession. 

Wertpapiere: 
Wertpapiere sind Urkunden über ein Vermögensrecht, 
beispielsweise in Form von Aktien, Anleihen, Zertifika-
ten, Optionsscheinen oder ETFs erhältlich. Beim Kauf 
von Wertpapieren erhält der*die Käufer*in ein Anrecht 
auf einen bestimmten Wertgegenstand, beispielsweise 
auf Anteile eines Unternehmens. Durch die Ausgabe 
und den Verkauf von Wertpapieren können sich Unter-
nehmen oder Staaten Geld am Kapitalmarkt leihen. 

Spekulation: 
Bei der Spekulation werden Güter oder Wertpapiere ge- 
und verkauft, mit dem Ziel, daraus Gewinn zu ziehen. 
Es geht dabei nicht darum, realwirtschaftliche Trans-
aktionen zu tätigen, also etwa Anteile einer Firma zu 
erwerben, sondern nur um das Ausnutzen von Preisän-
derungen zum eigenen Profit. 

Kapitalmarkt: 
Als Kapitalmarkt wird der Ort verstanden, an dem 
Wertpapiere gehandelt, also ge- und verkauft werden. 
Gemeint ist damit oft die Börse.  

Hochfrequenzhandel: 
Im Hochfrequenzhandel werden große Mengen von 
Wertpapieren automatisiert von Computern an den Ka-
pitalmärkten ge- und verkauft, ohne dass es einen di-
rekten menschlichen Einfluss gibt.  

Performance Budgeting: 
Performance Budgeting bezieht sich auf eine Art der 
Haushaltsführung, bei der insbesondere die tatsächliche 
Wirkung der Ausgaben im Fokus steht. So beeinflus-
sen die Informationen darüber, wie effektiv bestimmte 
Programme oder politische Maßnahmen in der Vergan-
genheit waren, wie Finanzmittel in der Zukunft verteilt 
werden. Damit trägt Performance Budgeting zu mehr 
Transparenz und Rechenschaftspflicht bei, indem diese 
Informationen auch der Öffentlichkeit zur Verfügung 
gestellt werden (OECD, 2023). Performance Budge-

ting kann außerdem demokratische Entscheidungs-
prozesse stärker in die Haushaltsführung integrieren, 
wie zum Beispiel bei der Erstellung eines sogenannten 
Bürgerhaushalts. Dabei werden Bürger*innen entweder 
langfristig oder in Bezug auf einzelne Projekte aktiv an 
der Aufstellung des öffentlichen Haushalts beteiligt, in-
dem sie zum Beispiel in Versammlungen oder online 
ihre Erfahrungen und Bedürfnisse teilen. So beraten sie 
ihre Kommune dazu, welche Projekte, wie etwa Fahr-
radwege, neue Grünanlagen oder soziale Initiativen, fi-
nanziert werden sollten (Lokale Demokratie e.V., o.D.). 
In Deutschland sind alle Kommunen mit solchen Bür-
gerhaushalten in einem Netzwerk zusammengeschlos-
sen; mittlerweile haben mehr als 11.000 Kommunen 
mindestens einmal einen Bürgerhaushalt eingerichtet 
(Wegweiser Bürgergesellschaft, o.D.). 

Gender [Pay / Data / Pension …] Gap: 
Der Hinweis auf die Differenz zwischen den Geschlech-
tern hinsichtlich einer bestimmten Größe, beispielswei-
se dem Einkommen, der Repräsentation in statistischen 
Daten, oder anderen. 

Intersektionalität: 
Intersektionalität beschreibt das Phänomen, dass unter-
schiedliche Diskriminierungsformen miteinander inter-
agieren. Durch diese Mehrfachdiskriminierung können 
neue Formen der Diskriminierung entstehen (Vielfalt-
Mediathek, 2022). Katharina Walgenbach (2012) defi-
niert Intersektionalität wiefolgt: „Unter Intersektiona-
lität wird [..] verstanden, dass soziale Kategorien wie 
Gender, Ethnizität, Nation oder Klasse nicht isoliert 
voneinander konzeptualisiert werden können, sondern 
in ihren ‚Verwobenheiten’ oder ‚Überkreuzungen’ (in-
tersections) analysiert werden müssen. Additive Pers-
pektiven sollen überwunden werden, indem der Fokus 
auf das gleichzeitige Zusammenwirken von sozialen 
Ungleichheiten gelegt wird. Es geht demnach nicht al-
lein um die Berücksichtigung mehrerer sozialer Kate-
gorien, sondern ebenfalls um die Analyse ihrer Wech-
selwirkungen“.  
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ETS 1/EU ETS: 
Das EU-ETS funktioniert nach dem Prinzip der „Cap-
and-Trade“: Eine Obergrenze (Cap) wird festgelegt, die 
die Gesamtemissionen von Treibhausgasen begrenzt, 
die von den erfassten Anlagen und Flugzeugbetreibern 
ausgestoßen werden dürfen. Dieser Cap wird jährlich 
im Einklang mit den Klimazielen der EU reduziert, um 
sicherzustellen, dass die Emissionen im Laufe der Zeit 
abnehmen. Seit 2005 hat das EU-ETS dazu beigetragen, 
die Emissionen von Kraftwerken und Industrieanlagen 
um 37% zu reduzieren. Die Obergrenze wird in Emissi-
onszertifikaten ausgedrückt, wobei jedes Zertifikat das 
Recht gibt, eine Tonne CO2-Äquivalent auszustoßen. 
Unternehmen müssen jedes Jahr ausreichend Zertifika-
te abgeben, um ihre Emissionen vollständig auszuglei-
chen, andernfalls drohen ihnen hohe Geldstrafen. 

ETS 2:
Im Rahmen der Überarbeitung der ETS-Richtlinie im 
Jahr 2023 wurde ein neues Emissionshandelssystem 
namens ETS 2 geschaffen, das sich vom bestehenden 
EU-ETS unterscheidet. Dieses neue System wird die 
CO2-Emissionen aus der Verbrennung von Brennstof-
fen in Gebäuden, im Straßenverkehr und in zusätzli-
chen Sektoren abdecken und adressieren, hauptsächlich 
in kleinen Industriebereichen, die nicht vom bestehen-
den EU-ETS erfasst werden. ETS 2 wird andere Maß-
nahmen des European Green Deals in den abgedeckten 
Sektoren ergänzen und dazu beitragen, dass die Mit-
gliedstaaten ihre Emissionsreduktionsziele erreichen. 
Bisher waren die Emissionsreduktionen in diesen Sek-
toren unzureichend, um die EU auf den Weg zu ihrem 
Ziel der Klimaneutralität bis 2050 zu führen. Der durch 
ETS 2 festgelegte CO2-Preis wird einen marktbasierten 
Anreiz für Investitionen in Gebäudesanierungen und 
emissionsarme Mobilität bieten. 

Europäisches Semester: 
Das Europäische Semester ist ein jährlicher Prozess, 
in dem die Staaten der EU ihre Wirtschafts- und Fi-
nanzpläne miteinander und mit der Europäischen 
Kommission teilen. Es wurde 2010 nach der Finanz- 
und Wirtschaftskrise eingeführt, um eine bessere Ko-
ordination und Überwachung der Wirtschaftspolitiken 
innerhalb der EU zu gewährleisten und makroökono-
mischen Fehlentwicklungen vorzubeugen. Jedes Jahr 
im Frühjahr legt die Europäische Kommission dafür 
den Mitgliedstaaten generelle Leitlinien vor, die dar-
auf abzielen, das wirtschaftliche Wachstum zu fördern 
und Stabilität zu sichern. Außerdem formuliert sie für 
jeden Mitgliedstaat spezifische Empfehlungen. Die 

Mitgliedstaaten nehmen diese auf und veröffentlichen 
darauf aufbauend individuelle wirtschaftliche Pläne für 
das kommende Jahr, mit konkreten Zielsetzungen. Im 
Sommer überprüft die Kommission jeden dieser Pläne 
und verlangt gegebenenfalls Nachbesserungen. Danach 
beginnen die Staaten mit der Umsetzung der Pläne, und 
nach einem halben Jahr beginnt der Prozess wieder von 
vorn.  
Die Besonderheit des Europäischen Semesters ist, dass 
es den Staaten zwar einen Rahmen bietet und konkrete 
Ziele einfordert, jedoch offen lässt, wie die Staaten die-
se Ziele erreichen, sodass die Staaten innerhalb dieses 
Rahmens weiterhin ihre eigenen Entscheidungen tref-
fen können. Allerdings: Setzt ein Mitgliedstaat seinen 
Plan nicht oder unzureichend um - insbesondere wenn 
das Auswirkungen auf die gesamtwirtschaftliche Stabi-
lität der EU haben könnte - kann der Staat bei der Ver-
gabe von EU-Fördermitteln benachteiligt werden. Das 
sorgt für einen starken Anreiz zur Einhaltung der Emp-
fehlungen in den Plänen der Mitgliedstaaten, wodurch 
die EU wirtschaftlich stabiler ist. 

Steuerdumping: 
Steuerdumping bezeichnet eine Wettbewerbsstrategie, 
bei der ein Land bewusst seine Steuersätze – insbeson-
dere bei der Unternehmensbesteuerung – deutlich nied-
riger ansetzt als andere Länder. Ziel dieser Strategie ist 
es, Unternehmen aus anderen Ländern anzuziehen, um 
Investitionen, Wirtschaftswachstum und Arbeitsplätze 
zu fördern. Dies geschieht auf Kosten der Steuerein-
nahmen, die durch die niedrigeren Steuersätze reduziert 
werden, mit der Hoffnung, dass die positiven Effekte 
auf die Wirtschaft die Einnahmeverluste überwiegen 
oder kompensieren. Während Steuerdumping für das 
betreffende Land kurz- bis mittelfristige wirtschaftli-
che Vorteile bringen kann, führt es oft zu einem „Wett-
lauf nach unten“, bei dem andere Länder gezwungen 
sein können, ihre eigenen Steuersätze zu senken, um 
wettbewerbsfähig zu bleiben. Der Begriff Steuerdum-
ping wird auch in Bezug auf die Steuerpraxis großer, 
multinationaler Unternehmen verwendet. Dabei nutzen 
diese Unternehmen oft komplexe internationale Steu-
erstrukturen, um ihre Steuerlast zu minimieren, was 
den Wettbewerb verzerren und kleinere Unternehmen 
benachteiligen kann. Die EU ist bestrebt, sowohl das 
Steuerdumping der Länder als auch der großen Kon-
zerne durch Maßnahmen und Regelungen einzudäm-
men, um eine gerechte und effiziente Steuerpolitik zu 
gewährleisten.  



Mehrjähriger Finanzplan (MFR): 
Die EU beschließt seit 1988 langfristige Haushaltsplä-
ne, um die Planungssicherheit bei EU-Finanzierungen 
zu stärken. In diesem mehrjährigen Finanzplan sind Be-
grenzungen (sogenannte Obergrenzen) der jährlichen 
Ausgaben der EU festgelegt. Die Laufzeit beträgt in der 
Regel sieben Jahre (Europäischer Rat, 2024).  

Mindeststeuersatz: 
Ein Mindeststeuersatz ist eine Regelung, die einen 
festen, unteren Grenzwert für Steuersätze vorgibt, um 
Steuergerechtigkeit und die Eindämmung von Steuer-
vermeidung zu gewährleisten. Er dient dazu, sicherzu-
stellen, dass Unternehmen und Einzelpersonen einen 
Mindestanteil ihres Einkommens als Steuern zahlen, 
um so einen gerechten Beitrag zur Finanzierung öffent-
licher Dienste zu leisten. Die Festlegung eines Mindest-
steuersatzes hilft, den Wettbewerb um niedrige Steuern 
zwischen Ländern zu mindern und fördert eine faire 
Steuerlastverteilung. Verstöße gegen diese Regelungen 
können Sanktionen nach sich ziehen. 

European Green Deal: 
Der European Green Deal ist ein politisches Programm 
der Europäischen Union (EU), das darauf abzielt, Euro-
pa bis 2050 klimaneutral zu machen und gleichzeitig 
das Wirtschaftswachstum anzukurbeln. Der Kernge-
danke besteht darin, den Übergang zu einer nachhalti-
geren und umweltfreundlicheren Wirtschaft zu fördern, 
um den Klimawandel und seine Auswirkungen zu be-
kämpfen und gleichzeitig neue Chancen für Wirtschaft 
und Beschäftigung zu schaffen. Diese Ziele sollen 
durch eine Vielzahl von Maßnahmen und Initiativen 
erreicht werden. Dazu gehören Investitionen in erneu-
erbare Energien, die Förderung energieeffizienter Ge-
bäude, die Entwicklung sauberer Verkehrslösungen, die 
Förderung nachhaltiger Landwirtschaftspraktiken und 
die Stärkung der Kreislaufwirtschaft.  

Partizipation: 
Partizipation bedeutet ‘Beteiligung’, ‘Teilhabe’ oder 
‘Mitgestaltung’ von verschiedenen gesellschaftlichen 
Gruppen an politischen Prozessen. Der Begriff wird 
vor allem im Kontext von Kommunikationsprozessen 
verwendet, bei denen sich Personen mit unterschiedli-
chen Interessen ‘an einen Tisch setzen’. Häufig finden 
solche Prozesse im Kontext von neuen Gesetzen oder 
Planungsinstrumenten statt, wie z.B. den Nationalen 
Klima- und Energieplänen, die alle EU-Länder regel-
mäßig an die EU-Kommission schicken müssen. Durch 

Partizipation können Minderheiten und diskriminierte 
Gruppen, wie informell Beschäftigte, Migrant*innen, 
und Frauen ihre Interessen besser artikulieren und 
einbringen. Methoden für Partizipationsprozesse um-
fassen Informationsvermittlung (z.B. Videos, Infor-
mationsveranstaltungen), Konsultation (Workshops, 
Diskussionsformate, standardisierte Befragungen in 
Nachbarschaften) und Kollaboration (z.B. Einbezug 
von Bürger*innen in Entscheidungsprozesse). 

Kurzarbeiter*innengeld: 
Kurzarbeiter*innengeld dient dazu, im Falle von tem-
porären wirtschaftlichen Schwierigkeiten Entlassungen 
zu bieten, indem der Staat Arbeitnehmer*innen einen 
Lohnausgleich zahlt. Dadurch können Menschen vor 
Arbeitslosigkeit geschützt werden und Unternehmen 
ihre Belegschaft halten, wodurch der gesamtwirtschaft-
liche Abschwung geringer ausfällt. Der Anspruch auf 
Kurzarbeitergeld und die Höhe der Leistung variieren 
je nach Land und den jeweiligen gesetzlichen Regelun-
gen. Typischerweise zahlen die Arbeitsagenturen oder 
Arbeitsämter einen bestimmten Prozentsatz des ent-
gangenen Nettolohns. In Deutschland beispielsweise 
beträgt dieses Kurzarbeitergeld in der Regel 60% des 
ausgefallenen Nettolohns für kinderlose Arbeitnehmer 
und 67% für Arbeitnehmer mit Kindern. Unternehmen 
müssen dabei bestimmte Voraussetzungen erfüllen, um 
für die Gewährung von Kurzarbeitergeld an ihre Be-
schäftigten berechtigt zu sein, wie zum Beispiel den 
Nachweis, dass der Arbeitsausfall mit Entgeltausfall 
nur vorübergehend sowie nicht vermeidbar ist. 

Rezession: 
Eine Rezession ist definiert als eine Verringerung der 
Wirtschaftsleistung in zwei aufeinanderfolgenden 
Quartalen (ein Quartal sind drei Monate); anstelle zu 
wachsen, „schrumpft“ die Wirtschaft (Patermann & 
Olk, 2023). Häufig geht das mit geringeren Gewinnen 
für Unternehmen einher, aber auch mit einer erhöhten 
Arbeitslosigkeit, da Unternehmen durch die gesunkene 
Nachfrage weniger produzieren. Rezessionen können 
dabei durch verschiedene Faktoren ausgelöst werden, 
z.B. durch Finanzkrisen, steigende Inflationsraten oder 
politische Ereignisse, die zu wirtschaftlicher Unsicher-
heit führen. Befindet sich die Wirtschaft in einer Re-
zession, können die Staaten Maßnahmen ergreifen, 
z.B. durch eine Erhöhung der Staatsausgaben (z.B. in 
der Form von Kurzarbeiter*innengeld oder staatlichen 
Investitionen), oder Steuersenkungen, um so den Ab-
schwung abzuschwächen. Das ist, was unter asymme-
trischer Fiskalpolitik verstanden wird: Im Falle einer 
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Rezession erhöhen die Staaten die Staatsausgaben, um 
so die Wirtschaft zu stützen, im Falle eines wirtschaft-
lichen Booms werden die Staatsausgaben zurückgefah-
ren, um für die nächste Rezession gewappnet zu sein. 
Trifft die Rezession einen gesamten Währungsraum 
(z.B. die gesamte Eurozone), kann die Zentralbank zu-
dem durch eine Senkung der Zinssätze die Wirtschaft 
ankurbeln. Sobald aber die Staaten des Währungsraums 
unterschiedlich von der Rezession betroffen sind, stößt 
die Zentralbank mit ihrer Zinspolitik an ihre Grenzen 
und es obliegt den einzelnen Staaten und ihrer Fiskal-
politik, die Rezession zu bekämpfen.  

Care-Arbeit
bezieht sich auf alle Arten von Tätigkeiten, die darauf 
abzielen, das Wohlbefinden anderer Menschen zu för-
dern – physisch, emotional oder sozial. Das beinhaltet 
traditionell Aufgaben wie die Betreuung von Kindern, 
die Pflege älterer oder kranker Menschen, sowie den 
Haushalt. Care-Arbeit ist damit grundlegend für das 
Funktionieren unserer Gesellschaft, denn sie stellt si-
cher, dass die grundlegenden Bedürfnisse der Men-
schen erfüllt werden. Oft wird Care-Arbeit jedoch als 
selbstverständlich betrachtet und nicht angemessen ge-
würdigt, obwohl sie eine unverzichtbare Rolle spielt. 
Es ist wichtig zu erkennen, dass Care-Arbeit nicht nur 
persönliche Beziehungen betrifft, sondern auch eine 
politische und wirtschaftliche Dimension hat, da sie 
Auswirkungen auf die Geschlechterrollen, die Arbeits-
marktdynamik und die soziale Gerechtigkeit hat. 

Erwerbstätigenarmut 
beschreibt eine Situation, in der Menschen trotz einer 
Vollzeitbeschäftigung nicht genügend verdienen, um 
sich selbst und ihre Familien angemessen zu versorgen. 
Das Phänomen ist oft mit prekären Beschäftigungsver-
hältnissen, niedrigen Löhnen und unsicheren Arbeits-
bedingungen verbunden. Menschen, die von Erwerbs-
tätigenarmut betroffen sind, können Schwierigkeiten 
haben, ihre grundlegenden Bedürfnisse wie Unterkunft, 
Nahrung, Gesundheitsversorgung und Bildung zu de-
cken. 

Prekäre Arbeit 
meint Arbeitsverhältnisse, die durch Unsicherheit und 
Instabilität gekennzeichnet sind. Dazu gehören be-
fristete Verträge, Teilzeitarbeit ohne angemessene 
Sozialleistungen, geringe Löhne, fehlende Arbeitneh-
mer*innenrechte und eine generell unsichere Beschäf-
tigungssituation. Prekäre Arbeit kann zu finanzieller 
Instabilität, Stress, schlechter Gesundheit und man-

gelnder sozialer Absicherung führen. 

Plattformökonomie 
beschreibt eine bestimmte Art der Wirtschaftsorganisa-
tion, die auf digitalen Plattformen basiert. Diese Platt-
formen dienen als Vermittler zwischen Anbietenden 
von Dienstleistungen oder Produkten und ihrer Kund-
schaft. Ein bekanntes Beispiel für die Plattformökono-
mie sind Ride-Sharing-Dienste wie Uber oder Lyft, bei 
denen Fahrer über eine mobile App Kund*innen finden 
können. 

Klimaschädliche Subventionen 
sind staatliche finanzielle Unterstützungen oder Anrei-
ze, die die Produktion oder den Verbrauch von fossi-
len Brennstoffen wie Kohle, Öl und Gas fördern. Diese 
Subventionen können in Form von direkten finanziellen 
Beihilfen, Steuervergünstigungen, niedrigen Gebühren 
für den Zugang zu Ressourcen oder anderen staatlichen 
Maßnahmen gewährt werden. Das Problem: Sie regen 
den Verbrauch von fossilen Brennstoffen an, was wie-
derum zu einer erhöhten Freisetzung von Treibhausga-
sen führt und so den Klimawandel beschleunigt. Darü-
ber hinaus können diese Subventionen den Übergang 
zu sauberen, erneuerbaren Energien und nachhaltigeren 
Technologien behindern, indem sie den Wettbewerb 
verzerren und Investitionen in kohlenstoffarme Alter-
nativen benachteiligen. 

Just Transition 
meint eine Politik, die den Übergang zu einer kohlen-
stoffarmen Wirtschaft auf eine gerechte und inklusive 
Weise gestaltet. Es geht darum, sicherzustellen, dass 
die sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Aus-
wirkungen der Transformation für alle Bevölkerungs-
gruppen berücksichtigt werden, insbesondere für die-
jenigen, die am stärksten von Veränderungen betroffen 
sind. Die Idee: Auswirkungen des Wandels auf Arbeits-
plätze, Gemeinschaften und die Umwelt gleichermaßen 
zu berücksichtigen. Das bedeutet, dass während des 
Übergangs von fossilen Brennstoffen zu sauberen Ener-
gien keine Gruppen zurückgelassen werden sollten. Es 
geht darum, sicherzustellen, dass Arbeiter*innen in 
Branchen, die von diesem Wandel betroffen sind, neue 
Beschäftigungsmöglichkeiten und Schulungen erhal-
ten, um in den neuen, grünen Wirtschaftssektoren Fuß 
zu fassen. Gleichzeitig sollen Gemeinschaften unter-
stützt werden, die stark von der traditionellen Energie-
wirtschaft abhängig sind, um den Übergang zu bewälti-
gen und neue, nachhaltige Entwicklungsmöglichkeiten 
zu schaffen.
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